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Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und  
Handelskammer 

In der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, veröffent-

lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Zweiten  

Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des 

Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 7. August 2021 (BGBl. I 

S. 3306) geändert worden ist. 

 

§ 1 
(1) Die Industrie- und Handelskammern haben, soweit nicht die Zustän-

digkeit der Organisationen des Handwerks nach Maßgabe der Hand-

werksordnung oder die Zuständigkeit der Kammern der freien Berufe in 

Bezug auf die Berufspflichten ihrer Mitglieder gegeben ist, die Aufgaben: 

1. das Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres 

Bezirkes, einschließlich der Gesamtverantwortung der gewerblichen Wirt-

schaft, die auch Ziele einer nachhaltigen Entwicklung umfassen kann, auf 

regionaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene wahrzu-

nehmen, 

2. für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft ihres Bezirkes zu wirken, 

3. für die Wahrung von Anstand und Sitte der ehrbaren Kaufleute, ein-

schließlich deren sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung, zu  

wirken und dabei stets die wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewer-

bezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen. 

Im Rahmen ihrer Aufgaben haben die Industrie- und Handelskammern 

insbesondere  

1. durch Vorschläge, Gutachten und Berichte die Behörden zu unterstüt-

zen und zu beraten,  

2. das Recht, zu den im Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen Gewer-

betreibenden liegenden wirtschaftspolitischen Angelegenheiten ihres Be-

zirkes in behördlichen oder gerichtlichen Verfahren sowie gegenüber der 

Öffentlichkeit Stellung zu nehmen.  
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Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben die Industrie- und Handels-

kammern den angemessenen Minderheitenschutz zu gewährleisten, 

1. indem im Rahmen der Kommunikation auf abweichende Positionen 

hingewiesen wird und  

2. abweichende Stellungnahmen in zumutbarer Form öffentlich zugäng-

lich gemacht werden. 

(2) Die Industrie- und Handelskammern können Anlagen und Einrichtun-

gen, die der Förderung der gewerblichen Wirtschaft oder einzelner Ge-

werbezweige dienen, begründen, unterhalten und unterstützen sowie 

Maßnahmen zur Förderung und Durchführung der kaufmännischen und 

gewerblichen Berufsbildung unter Beachtung der geltenden Rechtsvor-

schriften, insbesondere des Berufsbildungsgesetzes, treffen. 

(2a) Die Industrie- und Handelskammern können allein oder zusammen 

mit anderen Kammern für die gewerbliche Wirtschaft Maßnahmen zur 

Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung treffen, insbesondere 

Schiedsgerichte und andere Einrichtungen der alternativen Konfliktlösung 

begründen, unterhalten und unterstützen. § 111 Absatz 2 des Arbeitsge-

richtsgesetzes bleibt unberührt. Die Industrie- und Handelskammern kön-

nen zudem die ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres Bezirks zu 

Fragen der Früherkennung von Unternehmenskrisen und deren Bewälti-

gung beraten.  

(3) Den Industrie- und Handelskammern obliegt die Ausstellung von Ur-

sprungszeugnissen und anderen dem Wirtschaftsverkehr dienenden Be-

scheinigungen, soweit nicht Rechtsvorschriften diese Aufgaben anderen 

Stellen zuweisen. 

(3a) Die Länder können durch Gesetz den Industrie- und Handelskam-

mern die Aufgaben einer einheitlichen Stelle im Sinne des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes übertragen. Das Gesetz regelt, welche Aufgabenbe-

reiche von der Zuweisung erfasst sind. Dabei kann das Gesetz vorsehen, 

dass die Industrie- und Handelskammern auch für nicht Kammerzugehö-

rige tätig werden. Das Gesetz regelt auch die Aufsicht.  
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(3b) Die Länder können den Industrie- und Handelskammern durch Ge-

setz ermöglichen, sich an Einrichtungen zu beteiligen, die die Aufgaben 

einer einheitlichen Stelle im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

erfüllen.  

(4) Weitere Aufgaben können den Industrie- und Handelskammern durch 

Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen werden. 

(4a) (weggefallen) 

(5) Nicht zu den Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gehören die 

grundrechtlich geschützten Aufgabenbereiche der Vereinigungen im 

Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes, insbesondere 

die Aufgabenbereiche der Tarifpartner sowie die arbeitsgerichtliche Ver-

tretung von Unternehmen. Zudem sind Stellungnahmen ausgeschlossen 

zu sozial- und arbeitsmarktpolitischen Fragen, soweit diese in der aus-

schließlichen Entscheidungszuständigkeit der Gremien der sozialen 

Selbstverwaltung liegen. 

 

§ 2 

(1) Zur Industrie- und Handelskammer gehören, sofern sie zur Gewerbe-

steuer veranlagt sind, natürliche Personen, Handelsgesellschaften, an-

dere Personenmehrheiten und juristische Personen des privaten und des 

öffentlichen Rechts, welche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer 

eine Betriebsstätte unterhalten (Kammerzugehörige).  

(2) Absatz 1 gilt für natürliche Personen und Gesellschaften, welche aus-

schließlich einen freien Beruf ausüben oder welche Land- oder Forstwirt-

schaft oder ein damit verbundenes Nebengewerbe betreiben, nur, soweit 

sie in das Handelsregister eingetragen sind.  

(3) Natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die 

in der Handwerksrolle oder in dem Verzeichnis der zulassungsfreien 

Handwerke oder der handwerksähnlichen Gewerbe eingetragen sind 
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oder die nach § 90 Abs. 3 der Handwerksordnung zur Handwerkskammer 

gehören, gehören mit ihrem nichthandwerklichen oder nichthandwerks-

ähnlichen Betriebsteil der Industrie- und Handelskammer an. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für landwirtschaftliche Genossenschaften; als sol-

che gelten im Sinne dieser Bestimmung 

a) ländliche Kreditgenossenschaften, deren Mitglieder überwiegend aus 

Landwirten bestehen; 

b) Genossenschaften, die ganz oder überwiegend der Nutzung landwirt-

schaftlicher Betriebseinrichtungen oder der Versorgung der Landwirt-

schaft mit Betriebsmitteln oder dem Absatz oder der Lagerung oder der 

Bearbeitung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen, 

sofern sich die Be- oder Verarbeitung nach der Verkehrsauffassung im 

Bereich der Landwirtschaft hält; 

c) Zusammenschlüsse der unter Buchstabe b genannten Genossen-

schaften bis zu einer nach der Höhe des Eigenkapitals zu bestimmender 

Grenze, die von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft durch Rechtsverordnung festgelegt wird.  

(5) Absatz 1 gilt nicht für Gebietskörperschaften.  

(6) (weggefallen) 

 

§ 3 

(1) Die Industrie- und Handelskammer ist Körperschaft des öffentlichen 

Rechts. 

(2) Die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Industrie- und Handels-

kammer werden, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, nach Maß-

gabe des Wirtschaftsplans durch Beiträge der Kammerzugehörigen ge-

mäß einer Beitragsordnung aufgebracht. Der Wirtschaftsplan ist jährlich 

nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen 
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Finanzgebarung unter pfleglicher Behandlung der Leistungsfähigkeit der 

Kammerzugehörigen aufzustellen und auszuführen.  

(3) Als Beiträge erhebt die Industrie- und Handelskammer Grundbeiträge 

und Umlagen. Der Grundbeitrag kann gestaffelt werden; dabei sollen ins-

besondere Art, Umfang und Leistungskraft des Gewerbebetriebes be-

rücksichtigt werden. Natürliche Personen und Personengesellschaften, 

die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, und eingetragene Ver-

eine, wenn nach Art oder Umfang ein in kaufmännischer Weise eingerich-

teter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom Beitrag freigestellt, 

soweit ihr Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder soweit 

für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt 

wird, ihr nach dem Einkommensteuergesetz ermittelter Gewinn aus Ge-

werbebetrieb 5 200 Euro nicht übersteigt. Die in Satz 3 genannten natür-

lichen Personen sind, soweit sie in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor 

ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 

Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt haben, noch an einer 

Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel 

beteiligt waren, für das Geschäftsjahr einer Industrie- und Handelskam-

mer, in dem die Betriebseröffnung erfolgt, und für das darauf folgende 

Jahr von der Umlage und vom Grundbeitrag sowie für das dritte und vierte 

Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder Gewinn aus 

Gewerbebetrieb 25.000 Euro nicht übersteigt. Wenn nach dem Stand der 

zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Wirtschaftssatzung vorliegenden 

Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, dass bei einer Industrie- und 

Handelskammer die Zahl der Beitragspflichtigen, die einen Beitrag ent-

richten, durch die in den Sätzen 3 und 4 genannten Freistellungsregelun-

gen auf weniger als 55 vom Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbetrei-

benden sinkt, kann die Vollversammlung für das betreffende Geschäfts-

jahr eine entsprechende Herabsetzung der dort genannten Grenzen für 

den Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbebetrieb beschließen. 

Wird für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag festgesetzt, 
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ist Bemessungsgrundlage für die Umlage der Gewerbeertrag nach dem 

Gewerbesteuergesetz, andernfalls der nach dem Einkommensteuer- oder 

Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb.  

Bei natürlichen Personen und bei Personengesellschaften ist die Bemes-

sungsgrundlage, um einen Freibetrag in Höhe von 15.340 Euro zu kürzen. 

Die Kammerzugehörigen sind verpflichtet, der Kammer Auskunft über die 

zur Festsetzung der Beiträge erforderlichen Grundlagen zu geben, soweit 

diese nicht bereits nach § 9 erhoben worden sind; die Kammer ist berech-

tigt, die sich hierauf beziehenden Geschäftsunterlagen einzusehen. Kapi-

talgesellschaften, deren gewerbliche Tätigkeit sich in der Funktion eines 

persönlich haftenden Gesellschafters in nicht mehr als einer Personen-

handelsgesellschaft erschöpft, kann ein ermäßigter Grundbeitrag einge-

räumt werden, sofern beide Gesellschaften derselben Kammer zugehö-

ren. Gleiches gilt für Gesellschaften mit Sitz im Bezirk einer Kammer, de-

ren sämtliche Anteile von einem im Handelsregister eingetragenen Unter-

nehmen mit Sitz in derselben Kammer gehalten werden.  

(4) Natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die 

in der Handwerksrolle oder in dem Verzeichnis nach § 19 der Handwerks-

ordnung eingetragen sind und deren Gewerbebetrieb nach Art und Um-

fang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb er-

fordert, sind beitragspflichtig, wenn der Umsatz des nichthandwerklichen 

oder nichthandwerksähnlichen Betriebsteils 130.000 Euro übersteigt. 

Kammerzugehörige, die Inhaber einer Apotheke sind, werden mit einem 

Viertel ihres Gewerbeertrages oder, falls für das Bemessungsjahr ein Ge-

werbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, ihres nach dem Einkom-

mensteuer- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinns aus Ge-

werbebetrieb zum Grundbeitrag und zur Umlage veranlagt. Satz 2 findet 

auch Anwendung auf Kammerzugehörige, die oder deren sämtliche Ge-

sellschafter vorwiegend einen freien Beruf ausüben oder Land- oder 

Forstwirtschaft auf einem im Bezirk der Industrie- und Handelskammer 

belegenen Grundstück oder als Betrieb der Binnenfischerei Fischfang in 
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einem im Bezirk der Industrie- und Handelskammer belegenen Gewässer 

betreiben und Beiträge an eine oder mehrere andere Kammern entrich-

ten, mit der Maßgabe, dass statt eines Viertels ein Zehntel der dort ge-

nannten Bemessungsgrundlage bei der Veranlagung zu Grunde gelegt 

wird.  

(5) Die Industrie- und Handelskammer kann für die Kosten, welche mit 

der Begründung, Unterhaltung oder Unterstützung von Anlagen und Ein-

richtungen (§ 1 Abs. 2) verbunden sind, Sonderbeiträge von den Kam-

merzugehörigen derjenigen Gewerbezweige erheben, welchen derartige 

Anlagen und Einrichtungen ausschließlich oder in besonderem Maße zu-

gutekommen. Den Beteiligten ist vor Begründung solcher Anlagen und 

Einrichtungen Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  

(6) Die Industrie- und Handelskammer kann für die Inanspruchnahme be-

sonderer Anlagen und Einrichtungen (§ 1 Abs. 2) oder Tätigkeiten Ge-

bühren erheben und den Ersatz von Auslagen verlangen.  

(7) Sonderbeiträge gemäß Absatz 5 werden nach Maßgabe einer Son-

derbeitragsordnung, Gebühren und Auslagen nach Absatz 6 nach Maß-

gabe einer Gebührenordnung erhoben. In der Beitragsordnung, der Son-

derbeitragsordnung sowie in der Gebührenordnung ist Erlass und Nieder-

schlagung von Beiträgen, Gebühren und Auslagen zu regeln. 

(7a) Für das Rechnungswesen, insbesondere Rechnungslegung und Auf-

stellung und Vollzug des Wirtschaftsplans und den Jahresabschluss der 

Industrie- und Handelskammern sind die Grundsätze kaufmännischer 

Rechnungslegung und Buchführung in sinngemäßer Weise nach dem 

Dritten Buch des Handelsgesetzbuches in der jeweils geltenden Fassung 

anzuwenden. Das Nähere wird durch Satzung unter Beachtung der 

Grundsätze des staatlichen Haushaltsrechts geregelt. 

(8) Hinsichtlich der Beiträge, Sonderbeiträge, Gebühren und Auslagen 

sind  

für die Verjährung 
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die Vorschriften der Abgabenordnung über die Verjährung der 

Steuern vom Einkommen und Vermögen, 

für die Einziehung und Beitreibung 

die für Gemeindeabgaben geltenden landesrechtlichen  

Vorschriften 

entsprechend anzuwenden. Durch Landesrecht kann Verfahren und Zu-

ständigkeit für Einziehung und Beitreibung abweichend geregelt werden. 

 

§ 4 

(1) Die Organe der Industrie- und Handelskammer sind 

1. die Vollversammlung, 

2. das Präsidium, 

3. der Präsident, 

4. der Hauptgeschäftsführer und 

5. der Berufsbildungsausschuss im Rahmen der in § 79 Berufsbildungs-

gesetz genannten Aufgaben. 

(2) Über die Angelegenheiten der Industrie- und Handelskammer be-

schließt, soweit nicht die Satzung etwas anderes bestimmt, die Vollver-

sammlung. Der ausschließlichen Beschlußfassung durch die Vollver-

sammlung unterliegen 

1. die Satzung, 

2. die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebührenordnung, 

3. die Feststellung des Wirtschaftsplans, 

4. die Festsetzung des Maßstabes für die Beiträge und Sonderbeiträge, 

5. die Erteilung der Entlastung, 

6. die Übertragung von Aufgaben auf andere Industrie- und Handels-

kammern, die Übernahme dieser Aufgaben, die Bildung von öffentlich-

rechtlichen Zusammenschlüssen und die Beteiligung hieran (§ 10) sowie 

die Beteiligung an Einrichtungen nach § 1 Abs. 3b, 
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7. die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung und 

8. die Satzung gemäß § 3 Abs. 7a (Finanzstatut) und  

9. Fragen, die für die gewerbliche Wirtschaft ihres Bezirks oder die Ar-

beit der Industrie- und Handelskammer von grundsätzlicher Bedeutung 

sind. 

Soweit nach Satz 2 Nr. 7 die elektronische Verkündung von Satzungs-

recht vorgesehen ist, hat diese im Bundesanzeiger zu erfolgen. 

 

§ 5 

(1) Die Mitglieder der Vollversammlung werden von den Kammerzugehö-

rigen gewählt. 

(2) Wählbar sind natürliche Personen, die das Kammerwahlrecht auszu-

üben berechtigt sind, am Wahltag volljährig sind und entweder selbst 

Kammerzugehörige sind oder allein oder zusammen mit anderen zur ge-

setzlichen Vertretung einer kammerzugehörigen juristischen Person, 

Handelsgesellschaft oder Personenmehrheit befugt sind. Wählbar sind 

auch besonders bestellte Bevollmächtigte und in das Handelsregister ein-

getragene Prokuristen von Kammerzugehörigen.  

(3) Soweit personenbezogene Daten in den Wählerlisten für die Wahl zur 

Vollversammlung verarbeitet werden, bestehen das Recht auf Auskunft 

der betroffenen Person nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verord-

nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2)  

 

in der jeweils geltenden Fassung und die Mitteilungspflicht der verant-

wortlichen Stelle nach Artikel 19 Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 in 

der jeweils geltenden Fassung nicht. Das Recht auf Erhalt einer Kopie 
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nach Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils 

geltenden Fassung wird dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Ein-

sicht in die Wählerlisten nehmen kann.  

(4) Das Nähere über die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts, 

über die Durchführung der Wahl sowie über Dauer und vorzeitige Been-

digung der Mitgliedschaft zur Vollversammlung regelt die Wahlordnung. 

Sie muss Bestimmungen über die Aufteilung der Kammerzugehörigen in 

besondere Wahlgruppen sowie die Zahl der diesen zugeordneten Sitze in 

der Vollversammlung enthalten und dabei die wirtschaftlichen Besonder-

heiten des Kammerbezirks sowie die gesamtwirtschaftliche Bedeutung 

der Gewerbegruppen berücksichtigen. 

 

§ 6 

(1) Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte den Präsidenten (Präses) 

und die von der Satzung zu bestimmende Zahl von weiteren Mitgliedern 

des Präsidiums.  

(2) Der Präsident (Präses) ist der Vorsitzende des Präsidiums. Er beruft 

die Vollversammlung ein und führt in ihr den Vorsitz. 

 

§ 7 

(1) Die Vollversammlung bestellt den Hauptgeschäftsführer. 

(2) Präsident (Präses) und Hauptgeschäftsführer vertreten nach näherer 

Bestimmung der Satzung die Industrie- und Handelskammer rechtsge-

schäftlich und gerichtlich. 

 

§ 8 

Werden bei den Industrie- und Handelskammern zur Durchführung ande-

rer als der in § 79 des Berufsbildungsgesetzes genannten Aufgaben 
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Ausschüsse gebildet, so kann die Satzung bestimmen, dass in diese Aus-

schüsse auch Personen berufen werden, die nach § 5 Abs. 2 nicht wähl-

bar sind. 

 

§ 9 

(1) Die Industrie- und Handelskammern erheben die Daten nach § 14 Ab-

satz 8 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 der Gewerbeordnung 

sowie der Rechtsverordnung nach § 14 Absatz 14 der Gewerbeordnung 

bei den Kammerzugehörigen oder öffentlichen Stellen, soweit diese Da-

ten ihnen nicht von der zuständigen Behörde übermittelt worden sind. Bei 

nichtöffentlichen Stellen und aus allgemein zugänglichen Quellen dürfen 

Industrie- und Handelskammern die Daten nach § 14 Absatz 8 Satz 1 

Nummer 1 in Verbindung mit Satz 2 der Gewerbeordnung sowie der 

Rechtsverordnung nach § 14 Absatz 14 der Gewerbeordnung erheben, 

wenn 

1. die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder im Einzelfall 

eine solche Erhebung erforderlich macht, 

2. die Erhebung bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßigen 

Aufwand erfordern würde oder keinen Erfolg verspricht oder 

3. es sich um Daten aus allgemein zugänglichen Quellen handelt. 

Die Sätze 1 und 2 gelten für Daten über angebotene Waren und Dienst-

leistungen sowie über die Betriebsgrößen entsprechend. Werden die Da-

ten bei den Kammerzugehörigen erhoben, sind auskunftspflichtig die In-

haber oder diejenigen, die allein oder zusammen mit anderen zur gesetz-

lichen Vertretung einer kammerzugehörigen juristischen Person, Han-

delsgesellschaft oder Personenmehrheit befugt sind.  

Auskunftspflichtig sind auch besonders bestellte Bevollmächtigte und in 

das Handelsregister eingetragene Prokuristen von Kammerzugehörigen.  

(2) Die Industrie- und Handelskammern und ihre Gemeinschaftseinrich-

tungen, die öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 2 des 
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Bundesdatenschutzgesetzes sind, erheben zur Feststellung der Kammer-

zugehörigkeit und zur Festsetzung der Beiträge der Kammerzugehörigen 

Angaben zur Gewerbesteuerveranlagung, wie sie auch zur Feststellung 

der Kammerzugehörigkeit im Sinne des § 2 Absatz 1 erforderlich sind, 

sowie die nach § 3 Absatz 3 erforderlichen Bemessungsgrundlagen bei 

den Finanzbehörden.  

(3) Die Industrie- und Handelskammern und ihre Gemeinschaftseinrich-

tungen, die öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 2 des Bundesda-

tenschutzgesetzes sind, verarbeiten die in den Absätzen 1 und 2 genann-

ten Daten, soweit dies zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz über-

tragenen Aufgaben erforderlich ist. Andere als die in Satz 1 genannten 

Daten verarbeiten sie nur, soweit eine andere Rechtsvorschrift dies er-

laubt oder anordnet.  

(4) Die Industrie- und Handelskammern übermitteln die in Absatz 1 ge-

nannten Daten an andere Industrie- und Handelskammern auf Ersuchen 

oder durch automatisiertes Abrufverfahren, soweit dies für die Erfüllung 

der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

Die beteiligten Industrie- und Handelskammern haben zu gewährleisten, 

dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. 

Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. den Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 

2. die Stelle, an die übermittelt wird, 

3. die Art der zu übermittelnden Daten, 

4. die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt die 

Stelle, an die übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässig-

keit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Sie hat zu gewährleisten, 

dass die Übermittlung personenbezogener und sonstiger Daten zumin-

dest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft 

werden kann. Wird ein Gesamtbestand dieser Daten abgerufen oder 
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übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der 

Feststellung und Überprüfung nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder 

der Übermittlung des Gesamtbestandes.  

(5) Die Industrie- und Handelskammern dürfen zur Förderung von Ge-

schäftsabschlüssen und zu anderen dem Wirtschaftsverkehr dienenden 

Zwecken die in Absatz 1 genannten Daten an nicht-öffentliche Stellen 

übermitteln, sofern der betroffene Kammerzugehörige der Übermittlung 

nicht widersprochen hat und der Empfänger der Daten sich gegenüber 

der übermittelnden öffentlichen Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für 

den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wer-

den. Auf die Möglichkeit, der Übermittlung der Daten an nicht-öffentliche 

Stellen zu widersprechen, sind die Kammerzugehörigen unbeschadet der 

weiteren Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 

S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung vor 

der ersten Übermittlung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen. Daten 

über Zugehörige anderer Kammern hat die Industrie- und Handelskam-

mer nach Übermittlung an die nicht-öffentliche Stelle unverzüglich zu lö-

schen, soweit sie nicht zur Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz übertra-

genen Aufgaben erforderlich sind. 

(6) An Bewerber und Kandidaten für die Wahl zur Vollversammlung nach 

§ 5 dürfen zum Zweck der Wahlbewerbung durch die Bewerber und der 

Wahlwerbung durch die Kandidaten Name, Firma, Anschrift, E-Mail-Ad-

resse und Wirtschaftszweig über Wahlberechtigte aus ihrer jeweiligen 

Wahlgruppe übermittelt werden, sofern der Empfänger der Daten sich ge-

genüber der übermittelnden öffentlichen Stelle verpflichtet hat, die Daten 

nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
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werden. Bewerber und Kandidaten haben die übermittelten Daten nach 

der Durchführung der Wahl unverzüglich zu löschen.  

(7) Für das Verändern, Einschränken der Verarbeitung oder Löschen der 

nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten sowie die Übermittlung der 

Daten nach Absatz 1 an öffentliche Stellen gelten unbeschadet der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 die Datenschutzgesetze der Länder. 

 

§ 10  

(1) Industrie- und Handelskammern können Aufgaben, die ihnen auf 

Grund von Gesetz oder Rechtsverordnung obliegen, einvernehmlich ei-

ner anderen Industrie- und Handelskammer übertragen oder zur Erfüllung 

dieser Aufgaben untereinander öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse 

bilden oder sich daran beteiligen. § 1 Abs. 3b bleibt unberührt.  

(2) Die Rechtsverhältnisse des öffentlich-rechtlichen Zusammenschlus-

ses werden durch Satzung geregelt. Diese muss bestimmen, welche Auf-

gaben durch den öffentlich-rechtlichen Zusammenschluss wahrgenom-

men werden. Die Erstsatzung bedarf der Zustimmung der Vollversamm-

lungen der beteiligten Industrie- und Handelskammern. Diese haben die 

Erstsatzung in der für ihre Bekanntmachungen vorgeschriebenen Form 

zu veröffentlichen.  

(3) Die Aufgabenübertragung auf Industrie- und Handelskammern oder 

auf öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse mit Sitz in einem anderen 

Bundesland sowie die Beteiligung an solchen Zusammenschlüssen ist 

zulässig, soweit nicht die für die beteiligten Kammern oder Zusammen-

schlüsse geltenden besonderen Rechtsvorschriften dies ausschließen 

oder beschränken.  

(4) Die Regelungen dieses Gesetzes in § 1 Abs. 3a, § 3 Absatz 1, 2, 6, 

7a und 8, § 4 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 1 bis 5 und 7 bis 9 sowie in 

den §§ 6 und 7 sind auf öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse entspre-

chend anzuwenden. 
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§ 10a  

(1) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat die Aufgabe, 

1. das Gesamtinteresse der den Industrie- und Handelskammern zuge-

hörigen Gewerbetreibenden in der Bundesrepublik Deutschland auf 

nationaler, europäischer und internationaler Ebene wahrzunehmen, 

2. für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei 

stets die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Regionen, Gewer-

bezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichti-

gen. § 1 Absatz 1 und 5 gilt entsprechend. 

(2) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer koordiniert und fördert 

das Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern, Delegiertenbü-

ros und Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft als Instrument der Au-

ßenwirtschaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland. Sie kann Ver-

tretungen in anderen Staaten gründen und unterhalten, soweit dies zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer unterstützt und fördert 

die Zusammenarbeit und den regelmäßigen Erfahrungsaustausch der In-

dustrie- und Handelskammern zur Wahrnehmung deren Aufgaben, ins-

besondere insoweit Aufgaben ganz oder teilweise einer bundeseinheitli-

chen Umsetzung oder zentralen Erledigung bedürfen oder der Umset-

zung von Unionsrecht dienen. Hoheitliche Aufgaben, die der Industrie- 

und Handelskammer als zuständiger Stelle nach dem Berufsbildungsge-

setz zugewiesen sind, gehören nicht zu den Aufgaben der Deutschen In-

dustrie- und Handelskammer. 

(4) Zur Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Industrie- und  

Handelskammern kann die Deutsche Industrie- und Handelskammer 

1. auf Bundesebene die Funktion der gemeinsamen Stelle für die den  

Industrie- und Handelskammern auf Grund der nach Maßgabe des § 1 

Absatz 3a und 4 übertragenen Aufgaben wahrnehmen, 
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2. eine Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern 

für die Prüfung nach § 12 Absatz 1 Nummer 7 durch Satzung einrichten 

und unterhalten sowie 

3. eine Einrichtung zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 

der gewerblichen Wirtschaft im In- oder Ausland, insbesondere einen 

Schiedsgerichtshof, durch Satzung errichten und unterhalten. 

(5) Innerhalb ihrer Verbandskompetenz kann die Deutsche Industrie- und 

Handelskammer zur Erfüllung ihrer Aufgaben Gesellschaften oder sons-

tige Vereinigungen gründen sowie sich an Gesellschaften, sonstigen Ver-

einigungen, Zusammenschlüssen oder Einrichtungen beteiligen oder 

diese unterstützen. Entstehende Gewinne sind zur Aufgabenerfüllung 

einzusetzen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer kann Koope-

rationen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft unterstützen, koordinie-

ren und für die Industrie- und Handelskammern Projekte von bundespoli-

tischer Bedeutung durchführen. Zur Förderung und Durchführung der 

kaufmännischen und gewerblichen Berufsbildung unterstützt sie die Um-

setzung der Empfehlungen des Hauptausschusses beim Bundesinstitut 

für Berufsbildung und die Industrie- und Handelskammern beim Erfüllen 

der ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Rahmen des Berufs-

bildungsgesetzes. 

(6) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer und das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Energie berichten dem Bundestag jeweils zur 

Mitte einer Legislaturperiode des Bundestages über die wesentlichen Ent-

wicklungen und Perspektiven der Deutschen Industrie- und Handelskam-

mer, der Industrie- und Handelskammern und des Netzwerkes der deut-

schen Auslandshandelskammern. 

(7) Der Deutschen Industrie- und Handelskammer können durch Gesetz 

oder auf Grund eines Gesetzes weitere Aufgaben übertragen werden. 

(8) Industrie- und Handelskammern können nach § 10 der Deutschen  

Industrie- und Handelskammer Aufgaben übertragen, soweit die 
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Vollversammlung der Deutschen Industrie- und Handelskammer zu-

stimmt.  

Die Übertragung von Aufgaben als zuständige Stelle nach dem Berufsbil-

dungsgesetz ist ausgeschlossen. 

 

§10b 

(1) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. Sie führt ein Dienstsiegel und hat Dienstherreneigen-

schaft. Sie wird nach § 13c errichtet. Die Deutsche Industrie- und  

Handelskammer hat ihren Sitz in Berlin. 

(2) Mitglieder der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind die  

Industrie- und Handelskammern. Die Deutsche Industrie- und Handels-

kammer kann durch Satzung den deutschen Auslandshandelskammern 

die Möglichkeit einer außerordentlichen Mitgliedschaft einräumen. 

(3) Die Kosten ihrer Errichtung und Tätigkeit werden nach näherer Be-

stimmung einer Beitragsordnung durch Beiträge, Umlagen und Sonder-

beiträge von den Industrie- und Handelskammern getragen. Außerordent-

liche Mitglieder nehmen nicht an der Kostentragung nach Satz 1 teil.  

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer kann für die Inanspruch-

nahme besonderer Anlagen und Einrichtungen oder Tätigkeiten nach nä-

herer Bestimmung einer Gebührenordnung Gebühren erheben und den 

Ersatz von Auslagen verlangen. Darüber hinaus kann sie auch Entgelte 

verlangen. Sie ist berechtigt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zuwen-

dungen zu erhalten und zu gewähren. 

(4) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist zur Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit verpflichtet. Der Bundesrechnungshof prüft ihre Haus-

halts- und Wirtschaftsführung. Die Deutsche Industrie- und Handelskam-

mer hat sicherzustellen, dass auch in den Fällen des § 10a Absatz 5 Prü-

fungs- oder Unterrichtungsrechte des Bundesrechnungshofes bestehen. 
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(5) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ist berechtigt, abwei-

chend von den Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung einen Wirt-

schaftsplan aufzustellen, die Bücher nach den Regeln der kaufmänni-

schen Buchführung zu führen und einen Jahresabschluss sowie einen 

Lagebericht nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu erstellen. Das Nä-

here ist nach Maßgabe des § 105 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung 

durch Satzung zu regeln. 

 

§ 10c 

(1) Für die Organe der Deutschen Industrie- und Handelskammer gilt § 4 

Absatz 1 Nummer 1 bis 4 entsprechend. 

(2) Die Industrie- und Handelskammern bilden die Vollversammlung der 

Deutschen Industrie- und Handelskammer. Das Nähere regelt die Sat-

zung, einschließlich der Rechte der außerordentlichen Mitglieder. Die au-

ßerordentlichen Mitglieder haben kein Stimmrecht. 

(3) Die Vollversammlung beschließt, soweit die Satzung nicht etwas an-

deres bestimmt, über die Angelegenheiten der Deutschen Industrie- und 

Handelskammer. Der ausschließlichen Beschlussfassung durch die Voll-

versammlung unterliegen 

1. die Satzung, 

2. Satzungen nach § 10a Absatz 4, 

3. die Übernahme von Aufgaben nach § 10a Absatz 8, 

4. die Finanzierung der Deutschen Industrie und Handelskammer und  

deren satzungsrechtliche Grundlagen nach § 10b Absatz 3, 

5. die Satzung nach § 10b Absatz 5 Satz 2, 

6. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses nach 

§ 10b Absatz 5 sowie die Erteilung der Entlastung, 

7. die Satzung nach § 11a Absatz 3 Satz 3 und 

8. Fragen, die für die gewerbliche Wirtschaft oder die Arbeit der Deut-

schen Industrie- und Handelskammer, insbesondere bei der Ermittlung 
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des Gesamtinteresses nach § 10a Absatz 1 unter Berücksichtigung der 

Beschlusslage in den Industrie- und Handelskammern, von grundsätzli-

cher Bedeutung sind. 

(4) Das Präsidium der Deutschen Industrie- und Handelskammer besteht 

aus dem Präsidenten und bis zu 32 weiteren Mitgliedern aus den Regio-

nen. Die weiteren Mitglieder des Präsidiums werden nach näherer Be-

stimmung der Satzung durch die Industrie- und Handelskammern be-

stimmt. Die Satzung kann unterschiedliche Stimmrechte innerhalb des 

Präsidiums vorsehen. Dabei kann auch eine regionale Verteilung Berück-

sichtigung finden. Das Präsidium ermittelt im Rahmen der Beschlüsse der 

Vollversammlung das Gesamtinteresse im Sinne des § 10a Absatz 1, so-

weit dies satzungsgemäß nicht durch die Vollversammlung erfolgt ist oder 

ein Beschluss der Vollversammlung nicht rechtzeitig zu erlangen ist. Die 

Satzung regelt die weiteren Aufgaben des Präsidiums. 

(5) Die Vollversammlung wählt den Präsidenten sowie aus den Reihen 

des Präsidiums die Vizepräsidenten. Der Präsident ist der Vorsitzende 

des Präsidiums und der Vollversammlung und beruft jeweils ihre Sitzun-

gen ein.  

Präsident und Mitglied des Präsidiums können nur nach § 5 Absatz 2 

wählbare Personen sein, die auch Mitglied der Vollversammlung einer In-

dustrie- und Handelskammer sein müssen. Das Nähere regelt die Sat-

zung nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 1. 

(6) Die Satzung kann zusätzlich ein geschäftsführendes Präsidium als 

weiteres Organ vorsehen. Dazu sind die Aufgaben und die Zusammen-

setzung in der Satzung zu regeln. 

(7) Der Hauptgeschäftsführer wird auf Vorschlag des Präsidiums durch 

die Vollversammlung bestellt. Er führt die Geschäfte der Deutschen In-

dustrie- und Handelskammer, ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der 

Mitarbeiter und vertritt die Deutsche Industrie- und Handelskammer 
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arbeitsrechtlich. Der Hauptgeschäftsführer kann durch die Vollversamm-

lung abberufen werden; das Nähere bestimmt die Satzung. 

(8) Präsident und Hauptgeschäftsführer vertreten nach näherer Bestim-

mung der Satzung die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechts-

geschäftlich und gerichtlich. 

(9) § 8 gilt entsprechend. 

 

§ 11 

(1) Die Industrie- und Handelskammern unterliegen der Aufsicht des Lan-

des darüber, dass sie sich bei Ausübung ihrer Tätigkeit im Rahmen der 

für sie geltenden Rechtsvorschriften (einschließlich der Satzung, der 

Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebührenordnung) halten. Die 

Aufsicht über den öffentlich-rechtlichen Zusammenschluss wird durch die 

Aufsichtsbehörde des Landes ausgeübt, in dem der Zusammenschluss 

seinen Sitz hat. § 1 Abs. 3a Satz 4 bleibt unberührt. 

(2) Die Beschlüsse der Vollversammlung über 

1. die Satzung nach § 3 Abs. 7a Satz 2, 

2. die Satzung nach § 4 Satz 2 Nr. 1, 

3. die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebührenordnung, 

4. die Übertragung von Aufgaben an eine andere Industrie- und Han-

delskammer und die Übernahme dieser Aufgaben, 

5. die Bildung öffentlich-rechtlicher Zusammenschlüsse oder die Beteili-

gung an solchen (§ 10) sowie 

6. einen 0,8 vom Hundert der Bemessungsgrundlagen nach § 3 Abs. 3 

Satz 6 übersteigenden Umlagesatz 

bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde des Landes.  

(2a) Die Satzung nach § 10 Abs. 2 sowie Änderungen der Satzung be-

dürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde des Landes, in dem 
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der Zusammenschluss seinen Sitz hat, sowie durch die Aufsichtsbehör-

den der beteiligten Kammern. 

(2b) Die Aufgabenübertragung durch eine Industrie- und Handelskammer 

auf andere Industrie- und Handelskammern oder auf öffentlich-rechtliche 

Zusammenschlüsse mit Sitz in einem anderen Bundesland sowie die Be-

teiligung an solchen Zusammenschlüssen bedürfen der Genehmigung 

der Aufsichtsbehörden der übertragenden und der übernehmenden Kam-

mer; im Falle der Übertragung auf einen öffentlich-rechtlichen Zusam-

menschluss ist zusätzlich die Genehmigung der für diesen zuständigen 

Aufsichtsbehörde erforderlich. 

(3) Rechtsvorschriften, die diesem Gesetz widersprechen, werden aufge-

hoben; Abschnitt I des Gesetzes zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft 

vom 24. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 235) und die Verordnung über 

die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung während des Krieges vom 

5. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. II S. 139) finden auf die Industrie- und Han-

delskammern keine Anwendung. 

Fußnote 

§ 11 Abs. 3 Kursivdruck: G v. 24.3.1934 I S. 235 u. V v. 5.7.1940 II S. 

139 aufgeh. durch § 119 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 u. 7 Bundeshaushaltsord-

nung (BHO) v. 19.8.1969 I 1284 mWv 1.1.1970 

 

§ 11a  

(1) Die Deutsche Industrie- und Handelskammer unterliegt in entspre-

chender Anwendung des § 11 Absatz 1 Satz 1 der Aufsicht des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie. Abweichende Regelungen durch 

oder auf Grund anderer Gesetze bleiben hiervon unberührt. Der Geneh-

migung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen die Beschlüsse über 

1. eine Satzung nach § 10a Absatz 4 Nummer 2 und 3, 

2. die Übernahme von Aufgaben nach § 10a Absatz 8, 

3. die Beitragsordnung und die Gebührenordnung nach § 10b Absatz 3, 
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4. die Satzung nach § 10b Absatz 5 Satz 2, 

5. die Satzung nach § 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 

6. die Satzung nach Absatz 3 Satz 3. 

(2) Bekanntmachungen der Deutschen Industrie- und Handelskammer 

sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 

(3) Die Industrie- und Handelskammern sowie ihre Kammerzugehörigen 

haben gegenüber der Deutschen Industrie- und Handelskammer einen 

Anspruch auf Unterlassung, soweit die Deutsche Industrie- und Handels-

kammer die gesetzlichen Kompetenzen nach § 10a überschreitet oder ei-

nes ihrer Organe gegen einen Beschluss der Vollversammlung verstößt. 

Über die Klage entscheidet im ersten Rechtszug das für den Sitz der 

Deutschen Industrie- und Handelskammer örtlich zuständige Verwal-

tungsgericht. Durch Satzung der Deutschen Industrie- und Handelskam-

mer ist ein Beschwerdeverfahren mit einem Beschwerdeausschuss  

einzurichten. 

 

§ 12 

(1) Durch Landesrecht können ergänzende Vorschriften erlassen werden 

über 

1. die Errichtung und Auflösung von Industrie- und Handelskammern so-

wie von öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen, 

2. die Änderung der Bezirke bestehender Industrie- und Handelskam-

mern, 

3. die für die Ausübung der Befugnisse des § 11 Abs. 1 und 2 zuständigen 

Behörden, 

4. die Aufsichtsmittel, welche erforderlich sind, um die Ausübung der Be-

fugnisse gemäß § 11 Abs. 1 und 2 zu ermöglichen, 

5. die Verpflichtung der Steuerveranlagungsbehörden zur Mitteilung der 

für die Festsetzung der Beiträge erforderlichen Unterlagen an die Indust-

rie- und Handelskammern, 
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6. die Verpflichtung der Behörden zur Amtshilfe bei Einziehung und Bei-

treibung von Abgaben (§ 3 Abs. 8), 

7. die Prüfung des Jahresabschlusses der Industrie- und Handelskam-

mern, 

8. die Befugnis der Industrie- und Handelskammern zur Führung eines 

Dienstsiegels.  

(2) Vor der Entscheidung über Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 

sind die Kammerzugehörigen gemäß § 2 Abs. 1 zu hören. 

 

§ 13 

Die Handelskammern Bremen und Hamburg sind berechtigt, ihre bishe-

rige Bezeichnung weiterzuführen. 

 

§ 13a 

(1) Kammerzugehörige, die am 31. Dezember 1993 nach § 2 Abs. 3 und 

§ 3 Abs. 3 Satz 2 in der am 31. Dezember 1993 geltenden Fassung einer 

Industrie- und Handelskammer angehörten, können nach Maßgabe die-

ser Vorschriften weiterhin der Industrie- und Handelskammer angehören. 

(2) Wenn das der Beitragserhebung zugrundeliegende Bemessungsjahr 

vor dem 1. Januar 1994 liegt, werden die Beiträge auf der Grundlage der 

am 31. Dezember 1993 geltenden Fassung dieses Gesetzes erhoben. 

(3) Die Beitragsbefreiung in § 3 Abs. 3 Satz 4 ist nur auf Kammerzugehö-

rige anzuwenden, deren Gewerbeanzeige nach dem 31. Dezember 2003 

erfolgt. 

 

§ 13b 

(1) Präsidiumsmitglieder und der Hauptgeschäftsführer einer Industrie- 

und Handelskammer bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur 
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Bestellung ihrer Nachfolger im Amt. Entsprechendes gilt für die Mitglieder 

von Ausschüssen sowie einer Vollversammlung bis zur konstituierenden 

Sitzung einer neuen Vollversammlung. Regelungen in Gesetz oder Sat-

zung über das Ausscheiden, insbesondere die Abwahl eines Präsidiums-

mitglieds oder die Abberufung eines Hauptgeschäftsführers sowie über 

das Ausscheiden eines Ausschussmitglieds oder eines Vollversamm-

lungsmitglieds, bleiben unberührt. 

(2) Das Präsidium einer Industrie- und Handelskammer kann auch ohne 

Ermächtigung in der Satzung durch Beschluss den Mitgliedern der Voll-

versammlung oder eines Ausschusses ermöglichen, 

1. an der Vollversammlung oder Ausschusssitzung ohne Anwesenheit am 

Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elekt-

ronischen Kommunikation auszuüben oder 

2. ohne Teilnahme an der Vollversammlung oder Ausschusssitzung ihre 

Stimmen vor der Durchführung oder ohne Durchführung der Sitzung in 

Textform gegenüber dem Präsidium abzugeben. 

Zu einer Sitzung oder Beschlussfassung der Vollversammlung darf ab-

weichend von anderslautenden gesetzlichen oder satzungsrechtlichen 

Bestimmungen in Textform eingeladen werden. In der Einladung ist der 

Beschluss nach Satz 1 bekannt zu geben. 

(3) Der Präsident einer Industrie- und Handelskammer kann auch ohne 

Ermächtigung in der Satzung durch Beschluss den Mitgliedern des Präsi-

diums ermöglichen, 

1. an der Präsidiumssitzung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teil-

zunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommuni-

kation auszuüben oder 

2. ohne Teilnahme an der Präsidiumssitzung ihre Stimmen vor der Durch-

führung oder ohne Durchführung der Sitzung in Textform gegenüber dem 

Präsidenten abzugeben. 
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In der Einladung zur Sitzung oder Beschlussfassung ist der Beschluss 

nach Satz 1 bekannt zu geben. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 oder des Absatzes 3 

Satz 1 Nummer 2 

1. ist der jeweilige Beschluss gültig, wenn 

a) alle Mitglieder beteiligt wurden, 

b) mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen bis zu dem gesetz-

ten Termin in Textform oder ihre Stimme in der Sitzung abgegeben haben 

und 

c) der Beschluss mit der nach der jeweiligen Satzung erforderlichen Mehr-

heit gefasst wurde, 

2. sind die Vorschriften über die Öffentlichkeit von Sitzungen nicht anzu-

wenden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für öffentlich-rechtliche Zusammenschlüsse 

nach § 10 entsprechend. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr anzuwen-

den. 

§ 13c  

(1) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. wird zum  

1. Januar 2023 zur Deutschen Industrie- und Handelskammer durch  

einen Formwechsel umgewandelt. Die Vollversammlung des Deutschen 

Industrie- und Handelskammertags e. V. hat bis zum 30. September 2022 

mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder die Satzung nach  

§ 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 zu beschließen und dem Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Energie zur Genehmigung vorzulegen. Die Sat-

zung wird mit Beginn des Monats wirksam, der auf den Monat folgt, in 

dem die Satzung genehmigt wird. Ab dem nach Satz 3 bestimmten Zeit-

punkt kann die in der Satzung vorgesehene Vollversammlung, die für die 

Handlungsfähigkeit der Deutschen Industrie- und Handelskammer 
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erforderlichen Beschlüsse fassen. Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie hat die Genehmigung und den Tag nach Satz 3 im Bundes-

anzeiger bekannt zu machen. 

(2) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. besteht ab dem 

nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt in der Rechtsform einer bun-

desunmittelbaren Körperschaft des öffentlichen Rechts durch einen 

Formwechsel als Deutsche Industrie- und Handelskammer weiter. Damit 

verbleiben mit Wirkung zum Zeitpunkt des Absatzes 1 Satz 1 alle Pflichten 

und Rechte einschließlich des gesamten Vermögens bei der Deutschen 

Industrie- und Handelskammer. Eine Vermögensauseinandersetzung fin-

det nicht statt. 

(3) Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- 

und Handelskammer haben den Formwechsel nach Absatz 1 Satz 1 bei 

dem Vereinsregister, in dem der Deutsche Industrie- und Handelskam-

mertag e. V. eingetragen ist, anzumelden und die Löschung als eingetra-

gener Verein zu beantragen. 

(4) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. hat zum 31. 

Dezember 2021 für das Jahr 2021 einen Jahresabschluss und zum  

30. Juni 2022 für das erste Halbjahr des Jahres 2022 einen Zwischenab-

schluss aufzustellen. Der Jahresabschluss und der Zwischenabschluss 

sind jeweils durch einen Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmun-

gen des Dritten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs 

des Handelsgesetzbuchs zu prüfen. Abschlussprüfer können nur ein un-

abhängiger Wirtschaftsprüfer oder eine unabhängige Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft sein. Der Jahresabschluss und der Zwischenabschluss 

nach Satz 1 sowie jeweils der Prüfungsvermerk und der Prüfungsbericht 

des Abschlussprüfers sind dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie und dem Bundesrechnungshof bis zum 30. September 2022 vor-

zulegen. Die Sätze 1 bis 4 sind auf den Jahresabschluss mit Bilanzstich-

tag 31. Dezember 2022 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 

dass die Vorlage nach Satz 4 bis zum 31. März 2023 zu erfolgen hat. 
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(5) Zu dem nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt sind 

1. der amtierende Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskam-

mertags e. V. bis zur Wahl des Präsidenten der Deutschen Industrie- und 

Handelskammer deren Präsident, 

2. die amtierenden Mitglieder des Vorstands des Deutschen Industrie- 

und Handelskammertags e. V. bis zur Benennung des Präsidiums der 

Deutschen Industrie- und Handelskammer die Mitglieder des Präsidiums, 

3. die amtierenden Vizepräsidenten des Deutschen Industrie- und  

Handelskammertags e. V. bis zur Wahl der Vizepräsidenten der  

Deutschen Industrie- und Handelskammer deren Vizepräsidenten und 

4. der amtierende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und 

Handelskammertags e. V. bis zur Bestellung eines Hauptgeschäftsfüh-

rers der Deutschen Industrie- und Handelskammer deren bestellter 

Hauptgeschäftsführer. 

Die erste Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten sowie die erste 

Bestellung des Hauptgeschäftsführers sollen in der ersten Sitzung der 

Vollversammlung der Deutschen Industrie- und Handelskammer stattfin-

den. 

(6) Der bei dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. V. be-

stehende Betriebsrat nimmt ab dem nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten 

Zeitpunkt übergangsweise die Aufgaben eines Personalrats nach dem 

Personalvertretungsrecht des Bundes wahr. Im Rahmen seines Über-

gangsmandats hat der Betriebsrat insbesondere die Aufgabe, unverzüg-

lich den Wahlvorstand zur Einleitung der Personalratswahl zu bestellen. 

Das Übergangsmandat des Betriebsrates endet, sobald ein Personalrat 

gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben worden ist, spätestens 

jedoch zwölf Monate nach dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt. 

Die in dem nach Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt bestehenden Be-

triebsvereinbarungen gelten längstens für die Dauer von zwölf Monaten 

als Dienstvereinbarungen fort, soweit sie nicht durch eine andere 
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Regelung ersetzt werden. Auf die bis zum nach Absatz 1 Satz 1 bestimm-

ten Datum förmlich eingeleiteten Beteiligungsverfahren finden bis zu de-

ren Abschluss die Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes sinn-

gemäß Anwendung. Gleiches gilt für Verfahren vor der Einigungsstelle 

und den Arbeitsgerichten. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Jugend- und 

Auszubildendenvertretung entsprechend mit der Maßgabe, dass der das 

Übergangsmandat innehabende Betriebsrat unverzüglich nach dem in 

Absatz 1 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt einen Wahlvorstand und seine vor-

sitzende Person zur Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung 

zu bestimmen hat. 

(7) Bis zur Umwandlung in die Deutsche Industrie- und Handelskammer 

nimmt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. die Aufga-

ben nach § 10a wahr. 

(8) Die Industrie- und Handelskammern sind verpflichtet, bis zur Errich-

tung der Deutschen Industrie- und Handelskammer Mitglieder des Deut-

schen Industrie- und Handelskammertags e. V. zu sein. 

(9) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V. unterliegt bis 

zur Errichtung der Deutschen Industrie- und Handelskammer der Rechts-

aufsicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Darüber hin-

aus ist bis zu diesem Zeitpunkt die Satzung des Deutschen Industrie- und 

Handelskammertags e. V. in der Fassung vom 25. März 2020 anzuwen-

den. Sie darf nur mit Genehmigung des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie geändert werden. Die Satzung sowie jede Änderung 

sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Der Bundesrechnungshof 

prüft bis zu diesem Zeitpunkt die Haushalts- und Wirtschaftsführung des 

Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V. 

(10) Die Industrie- und Handelskammern sowie ihre Kammerzugehörigen 

haben gegenüber dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. 

V. einen Anspruch auf Unterlassung, soweit der Deutsche Industrie- und 

Handelskammertag e. V. die gesetzlichen Kompetenzen nach § 10a über-

schreitet. Über die Klage entscheidet im ersten Rechtszug das für den 
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Sitz des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e. V. örtlich zu-

ständige Verwaltungsgericht. § 11a Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

Die Satzung nach Satz 3 in Verbindung mit § 11a Absatz 3 Satz 3 bedarf 

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 

§ 13d  

(1) Wird die Satzung nach § 10c Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 nicht bis zu 

dem in § 13c Absatz 1 Satz 2 genannten Stichtag beschlossen und dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zur Genehmigung vorge-

legt, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie diese Satzung 

unverzüglich durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf, zu erlassen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die vor-

gelegte Satzung nicht genehmigungsfähig ist. Wurde die nicht genehmi-

gungsfähige Satzung bis spätestens drei Monate vor dem in § 13c Absatz 

1 Satz 2 genannten Stichtag vorgelegt, so hat das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie zuvor auf die Umstände der fehlenden Genehmi-

gungsfähigkeit hinzuweisen und Gelegenheit zur Nachbesserung bis zum 

Stichtag zu geben. 

(2) Absatz 1 gilt für die Satzung nach § 10b Absatz 3 Satz 1, die Satzung 

nach § 10b Absatz 5 Satz 2 und die Satzung nach § 11a Absatz 3 Satz 3 

entsprechend, soweit die Vollversammlung der Deutschen Industrie- und 

Handelskammer diese nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem in § 

13c Absatz 1 Satz 3 bestimmten Zeitpunkt beschließt und dem Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie zur Genehmigung vorlegt oder 

diese nicht genehmigungsfähig sind. Soweit die Satzung nach § 10c Ab-

satz 3 Satz 2 Nummer 1 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 erlassen wird, so ist für den 

Beginn der Frist der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung nach § 10c 

Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 maßgeblich. 
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§ 14 

Bis zum 31. Dezember 1997 können die Beiträge der Kammerzugehöri-

gen von den Industrie- und Handelskammern in dem in Artikel 3 des Eini-

gungsvertrages genannten Gebiet im Anschluss an die in Anlage I Kapitel 

V Sachgebiet B Abschnitt III Nr. 4 des Einigungsvertrages vom 31. August 

1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 

(BGBl. 1990 II S. 885, 1000) angegebene Frist abweichend von § 3 Abs. 

3 und 4 festgesetzt werden. Die Beitragsordnung und der Beitragsmaß-

stab bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 

§ 15 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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Gesetz über die Industrie- und Handelskammern in  
Baden-Württemberg 

vom 27. Januar 1958 (GBI. 77), zuletzt geändert durch Artikel 35 der Ver-

ordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 103). 

 

§ 1 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung  

Industrie- und Handelskammern zu errichten oder aufzulösen oder ihre 

Bezirke zu ändern, wenn es im Interesse einer wirtschaftlichen Finanzge-

barung oder zur besseren Durchführung der in § 1 des Bundesgesetzes 

genannten Aufgaben zweckmäßig erscheint. 

(2) Werden Bezirke der Industrie- und Handelskammern geändert, so 

muß eine Vermögensauseinandersetzung erfolgen; können sich die be-

teiligten Kammern hierüber nicht einigen, so entscheidet das Wirtschafts-

ministerium. 

 

§ 2 

(1) Die Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern (§ 11 Abs. 1 und 

2 des Bundesgesetzes) führt das Wirtschaftsministerium (Aufsichtsbe-

hörde). 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann, falls andere Aufsichtsmittel nicht ausrei-

chen, die Vollversammlung auflösen; wenn sich die Industrie- und Han-

delskammer trotz zweimaliger Aufforderung bei Ausübung ihrer Tätigkeit 

nicht im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften hält. Innerhalb 

von drei Monaten nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Auflösung ist eine 

Neuwahl vorzunehmen. Das bisherige Präsidium führt seine Geschäfte 

bis zum Amtsantritt eines neuen Präsidiums weiter und bereitet die Neu-

wahl der Vollversammlung vor; die Aufsichtsbehörde kann jedoch einen 
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Beauftragten einsetzen, der die Befugnisse der Vollversammlung, des 

Präsidiums oder beider Organe ausübt. 

 

§ 3 

Die Industrie- und Handelskammern erheben die Beiträge, Sonderbei-

träge und Gebühren selbst. 

 

§ 4 

(1) Für die Rechnungslegung der Industrie- und Handelskammern sind 

die Vorschriften der Reichshaushaltsordnung sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, welche Stelle die Jahresrechnung 

prüft. 

 

§ 5 

Die Industrie- und Handelskammern sind berechtigt, Beamte zu ernen-

nen. 

 

§ 6 

(1) Zuständig für die Bestellung der in die Ausschüsse für Berufsausbil-

dung (§ 8 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes) zu entsendenden Arbeit-

nehmervertreter sowie für deren Abberufung ist das Wirtschaftsministe-

rium.  

(2) Die Arbeitnehmervertreter sind aus Vorschlagslisten zu berufen, die 

von den im Bezirk der Industrie- und Handelskammer bestehenden Ge-

werkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit 

sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung beim Wirtschaftsministerium 

eingereicht werden. Die Ausschusssitze sind in angemessenem 
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Verhältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten zu verteilen. 

Für die Bestellung ist die Reihenfolge in jeder Vorschlagsliste maßge-

bend. 

 

§ 7 

Die Industrie- und Handelskammern sind berechtigt, im Rahmen des  

§ 36 der Gewerbeordnung sowie der hierzu ergangenen Vorschriften 

Sachverständige zu bestellen und zu vereidigen. 

 

§ 8 

Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, für Kammerzugehörige,  

deren Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer 

Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert (§ 3 Abs. 4 Satz 1 

des Bundesgesetzes), durch Rechtsverordnung Höchstbeiträge festzu-

setzen. Hierbei ist auf die steuerliche Leistungsfähigkeit der übrigen Kam-

merzugehörigen Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 9 

(1) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

dem fachlich zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung den In-

dustrie- und Handelskammern nach deren Anhörung Aufgaben zu über-

tragen, die im Zusammenhang mit ihren übrigen Aufgaben stehen. Die 

Übertragung kann auch auf einzelne Industrie- und Handelskammern für 

die Bezirke der anderen Industrie- und Handelskammern erfolgen. 

(2) Das Wirtschaftsministerium erlässt die zur Durchführung dieses Ge-

setzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 
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§ 10 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  

(2) (Änderungsanweisungen) 
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Satzung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart  
vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Beschluss am 27. Mai 2022.  
 
Die Satzung der IHK Region Stuttgart erfasst sowohl weibliche als auch 

männliche Amtsbezeichnungen. Maßgeblich ist jeweils die Form, die dem 

Geschlecht der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers entspricht. 

 

§ 1 Name, Sitz, Gebiet 

(1) Die IHK führt den Namen „Industrie- und Handelskammer Region 

Stuttgart“. 

(2) Sie hat ihren Sitz in Stuttgart. Ihr Gebiet ist die Region Stuttgart. 

(3) Die IHK ist tätig mit Bezirkskammern in den Landkreisen Böblingen, 

Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr und einem Stütz-

punkt in Nürtingen. Die Bezeichnungen der Bezirkskammern richten sich 

nach den Namen der Landkreise ihrer jeweiligen Standorte. Abweichend 

davon führt die Bezirkskammer für den Landkreis Esslingen den Namen 

„Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen“. 

(4) Die IHK ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie hat Dienst-

herreneigenschaft und führt ein öffentliches Siegel. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die IHK hat die Aufgaben, das Gesamtinteresse der ihr zugehörigen 

Gewerbetreibenden, einschließlich der Gesamtverantwortung der ge-

werblichen Wirtschaft, die auch Ziele einer nachhaltigen Entwicklung um-

fassen kann, auf regionaler, nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft der 

Region Stuttgart zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen ein-

zelner Gewerbezweige oder Gewerbebetriebe sowie Bezirke abwägend 

und ausgleichend zu berücksichtigen. Dabei obliegt es ihr, insbesondere 

durch Vorschläge, Gutachten und Berichte die Behörden zu unterstützen 
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und zu beraten, zu den im Gesamtinteresse der Gewerbetreibenden der 

Region Stuttgart liegenden wirtschaftspolitischen Angelegenheiten in be-

hördlichen oder gerichtlichen Verfahren sowie gegenüber der Öffentlich-

keit Stellung zu nehmen sowie für Wahrung von Anstand und Sitte der 

ehrbaren Kaufleute, einschließlich deren sozialer und gesellschaftlicher 

Verantwortung zu wirken. 

(2) Die Bezirkskammern nehmen die Aufgaben der IHK wahr, soweit sie 

Angelegenheiten ihres Bezirks betreffen. Sie können Beschlüsse der IHK 

konkretisieren und Positionen daraus ableiten. 

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die IHK den angemessenen 

Minderheitenschutz zu gewährleisten, indem im Rahmen der Kommuni-

kation auf abweichende Positionen hingewiesen wird und abweichende 

Stellungnahmen in zumutbarer Form öffentlich zugänglich gemacht wer-

den. 

 

§ 3 Organe 

Die Organe der IHK, unbeschadet der Regelungen des Berufsbildungs-

gesetzes, sind: 

die Vollversammlung, 

das Präsidium, 

die Präsidentin oder der Präsident, 

die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer. 

 

§ 4 Vollversammlung 

(1) Die Vollversammlung besteht aus bis zu 120 Mitgliedern. Das Wahl-

verfahren sowie die Dauer und vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft 

regelt die Wahlordnung. Bei der Zusammensetzung der Vollversammlung 

sind die wirtschaftliche und bezirkliche Struktur des Kammergebietes 
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sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Gewerbezweige zu berücksichti-

gen. 

(2) Die Vollversammlung bestimmt die Richtlinien der IHK-Arbeit und be-

schließt über Fragen, die für die IHK-zugehörige gewerbliche Wirtschaft 

oder die Arbeit der IHK von grundsätzlicher Bedeutung sind. Der Voll-

versammlung bleibt insbesondere vorbehalten die Beschlussfassung 

über: 

a) Satzung 

b) Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebührenordnung 

c) Finanzstatut, das Regelungen zum Wirtschaftsplan, zur Rechnungsle-

gung und zur Abschlussprüfung enthält 

d) Wirtschaftssatzung, in der der Wirtschaftsplan festgestellt und der 

Maßstab für die Beiträge und Sonderbeiträge festgestellt werden 

e) Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten 

f) Wahl und Abwahl der stellvertretenden Präsidentinnen oder der stell-

vertretenden Präsidenten, der Präsidentinnen oder der Präsidenten der 

Bezirkskammern und der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten 

der Bezirkskammern 

g) Wahl und Abwahl der ehrenamtlichen Rechnungsprüferinnen oder 

der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer 

h) Bestellung und Abberufung der Hauptgeschäftsführerin oder des 

Hauptgeschäftsführers 

i) Bestellung und Abberufung der leitenden Geschäftsführerinnen oder 

der leitenden Geschäftsführer der Bezirkskammern  

j) Erteilung der Entlastung 

k) Einrichtung und Auflösung von Bezirkskammern sowie eine Änderung 

ihrer örtlichen Zuständigkeit 
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l) Übertragung von Aufgaben an andere Industrie- und Handelskam-

mern, die Übernahme dieser Aufgaben, die Übertragung von Aufgaben 

auf die Deutsche- Industrie und Handelskammer, die Bildung öffentlich-

rechtlicher Zusammenschlüsse und die Beteiligung hieran gemäß § 10 

IHKG, sowie die Beteiligung an Einrichtungen nach § 1 Abs. 3b IHKG 

m) Gründung von und Beteiligung an Gesellschaften 

n) Ernennungen gemäß § 5 des Gesetzes über die Industrie- und Han-

delskammern in Baden-Württemberg vom 27. Januar 1958 (GBl. S. 77) 

in der jeweils geltenden Fassung 

o) Erlass der Vorschriften auf dem Gebiet des Sachverständigenwesens 

p) Bildung von Ausschüssen mit Ausnahme des Berufsbildungsaus-

schusses 

q) Vorschlag der Arbeitgebervertreterinnen oder der Arbeitgebervertreter 

für den Berufsbildungsausschuss 

r) Errichtung von ständigen Schiedsgerichten 

s) Ehrenmitgliedschaften 

t) Erlass von Geschäftsordnungen für Vollversammlung und Ausschüsse 

unbeschadet der Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes 

u) die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung 

(3) Der Berufsbildungsausschuss beschließt Rechtsvorschriften, die von 

der IHK nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsbildung zu erlassen 

sind. Diese Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Vollversammlung, 

wenn sie Mittel erfordern, die im laufenden Wirtschaftsplan nicht vorgese-

hen sind, oder wenn in den folgenden Geschäftsjahren Mittel bereitge-

stellt werden müssen, die den Aufwand für die Berufsbildung des laufen-

den Wirtschaftsplans nicht nur unwesentlich übersteigen. 

(4) Die Mitglieder der Vollversammlung sind Vertreterinnen und Vertreter 

der Gesamtheit der IHK-Zugehörigen und an Aufträge und Weisungen 
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nicht gebunden. Sie können sich in ihrer Amtsausübung nicht vertreten 

lassen und nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr. 

(5) Die Mitglieder der Vollversammlung haben ihre ehrenamtliche Tätig-

keit unter Wahrung des Gesamtinteresses der Wirtschaft auszuüben. Sie 

sollen die Compliance-Richtlinie der IHK beachten. Sie haben über alle 

Mitteilungen, Tatsachen und Verhandlungen, die ihrer Natur nach vertrau-

lich sind oder als vertraulich bezeichnet werden, Stillschweigen zu be-

wahren. Die Präsidentin oder der Präsident hat die Mitglieder der Vollver-

sammlung vor Aufnahme ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit darüber zu infor-

mieren und sie hierzu und zu einer objektiven Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben zu verpflichten. 

 

§ 5 Sitzungen und Beschlüsse der Vollversammlung 

(1) Die Vollversammlung wird von der Präsidentin oder vom Präsidenten 

nach Bedarf bis zu viermal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung einberu-

fen mindestens jedoch einmal jährlich. Die Sitzungen der Vollversamm-

lung sind für IHK-Zugehörige nach Maßgabe der Regelungen in der Ge-

schäftsordnung der Vollversammlung öffentlich. Sie werden nicht aufge-

zeichnet. Sitzungstermine, Dauer der Sitzung, Sitzungsort und die Tages-

ordnung werden von der Präsidentin oder vom Präsidenten im Einverneh-

men mit dem Präsidium festgelegt und der Vollversammlung eine ange-

messene Zeit vorher mitgeteilt. In begründeten Ausnahmefällen kann die 

Präsidentin oder der Präsident eine außerordentliche Vollversammlung 

einberufen. Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Eine außerordentliche 

Vollversammlung ist zudem einzuberufen, sofern mindestens ein Viertel 

der Vollversammlungsmitglieder entsprechende Anträge unter Nennung 

des Beratungsgegenstandes und mindestens eines darauf bezogenen 

Sachantrags schriftlich oder per Email stellen. Dies gilt nicht für Bera-

tungsgegenstände, die innerhalb der letzten 12 Monate bereits in einer 

Sitzung der Vollversammlung behandelt worden sind oder wenn die Voll-

versammlung die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes für eine 
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der nächsten ordentlichen Sitzungen bereits beschlossen hat oder die 

Präsidentin oder der Präsident gegenüber den Antragsstellerinnen und 

Antragsstellern erklärt, dass der Beratungsgegenstand Bestandteil der 

nächsten ordentlichen Sitzung der Vollversammlung sein wird. Eine au-

ßerordentliche Vollversammlung wird auch nicht für Beratungsgegen-

stände durchgeführt, deren Behandlung die Vollversammlung durch Be-

schluss abgelehnt hat.  

(2) 1 Jedes Mitglied der Vollversammlung kann die Behandlung von Ta-

gesordnungspunkten beantragen. 2 Die Anträge sind zu begründen und 

sind spätestens drei Wochen vor dem Tag der Sitzung der Vollversamm-

lung schriftlich oder per Email an die Präsidentin oder den Präsidenten 

oder die Hauptgeschäftsführerin oder den Hauptgeschäftsführer zu rich-

ten, damit sie auf die Tagesordnung gesetzt werden können. 3 Alle recht-

zeitig eingegangenen Anträge zur Behandlung von Tagesordnungspunk-

ten sind zu berücksichtigen, sofern nicht durch den inhaltlichen Umfang 

der Tagesordnungspunkte oder durch die Anzahl der Tagesordnungs-

punkte eine angemessene Behandlung durch die Vollversammlung in 

Frage gestellt wird. 4 Bleiben Anträge von Vollversammlungsmitgliedern 

nach Absatz 2 Satz 2 oder 3 unberücksichtigt, ist bei der Vollversammlung 

ein Beschluss herbeizuführen, ob zur Behandlung der Anträge eine au-

ßerordentliche Sitzung einberufen wird, ob sie auf der nächsten ordentli-

chen Sitzung der Vollversammlung behandelt werden sollen oder ob die 

Anträge auf Behandlung in der Vollversammlung abgelehnt werden. 5 Be-

antragte Tagesordnungspunkte müssen nicht berücksichtigt werden, 

wenn die Vollversammlung den gleichen Beratungsgegenstand des be-

antragten Tagesordnungspunkts innerhalb der letzten 12 Monate bereits 

behandelt hat. 6 Die Einladung der Vollversammlung erfolgt mindestens 

zwei Wochen vor dem Tag der Sitzung und unter Mitteilung der Tages-

ordnung. 7 In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit kann die Einladungsfrist 

auf eine Woche reduziert werden. 8 Die Gründe für die Eilbedürftigkeit 

sind im Einladungsschreiben zu nennen. 9 Beschlussanträge zu einzelnen 
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Tagesordnungspunkten sind bis zu einer Woche vor dem Tag der Sitzung 

der Vollversammlung schriftlich oder per Email an die Präsidentin oder 

den Präsidenten oder die Hauptgeschäftsführerin oder den Hauptge-

schäftsführer zu richten und sind zu begründen. 10 Präsidentin oder Prä-

sident und Hauptgeschäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer sorgen da-

für, dass alle rechtzeitig vor der Sitzung vorliegenden Beschlussanträge 

im Vorfeld der Sitzung – regelmäßig eine Woche vor dem Sitzungstag – 

den Mitgliedern der Vollversammlung übermittelt werden. 11 Der Übermitt-

lung kann eine Stellungnahme des Präsidiums oder der Präsidentin oder 

des Präsidenten, einschließlich einer Beschlussempfehlung beigefügt 

werden. 12 Beschlussanträge, die nicht in das Aufgabengebiet der IHK 

fallen oder sonst rechtswidrig sind, können von der Präsidentin oder dem 

Präsidenten nicht zur Behandlung und Abstimmung zugelassen werden; 

entsprechende Beschlussanträge sind jedoch gleichwohl zu behandeln 

und zu einer Beschlussfassung durch die Vollversammlung zuzulassen, 

sofern von einem Viertel der Vollversammlungsmitglieder entsprechende 

Anträge auf Zulassung gestellt werden. 13 Der Versand bzw. die Bereit-

stellung der Einladungsschreiben und vorbereitender Unterlagen erfolgt 

schriftlich oder elektronisch, zum Beispiel per Email oder Downloadmög-

lichkeit. 

(3) Die Mitglieder der Vollversammlung sind verpflichtet, rechtzeitig mit-

zuteilen, wenn sie an einer Sitzung nicht teilnehmen können oder diese 

vorzeitig verlassen müssen. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Sitzung der Vollversamm-

lung. Die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer nimmt 

an den Sitzungen der Vollversammlung teil. Sie oder er ist berechtigt, sich 

mit eigenen Wortbeiträgen und Empfehlungen an der Sitzung zu beteili-

gen und auch Mitarbeiter der IHK hinzuzuziehen und für Wortbeiträge zu 

beteiligen. 

(5) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der Mitglieder teilnehmen. Sie gilt so lange als beschlussfähig, bis ein 
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Mitglied vor einer Beschlussfassung beantragt, die Beschlussunfähigkeit 

festzustellen. Sollte wegen Beschlussunfähigkeit eine weitere Sitzung mit 

derselben Tagesordnung erforderlich sein, so kann diese auf Entschei-

dung der Präsidentin oder des Präsidenten nach einer mindestens halb-

stündigen Unterbrechung im Anschluss an die einberufene Sitzung statt-

finden, sofern in der Einladung zu der ersten Sitzung auf diese Möglichkeit 

hingewiesen wurde. Diese Vollversammlung ist dann ohne Rücksicht auf 

die Zahl der teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig. Dies gilt nicht für 

Beschlüsse über eine Änderung dieser Satzung, über die Wahl bezie-

hungsweise Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten und für Be-

schlüsse über wirtschaftspolitische Positionen.  

(6) Jedes Mitglied der Vollversammlung hat eine Stimme. Ehrenpräsiden-

tinnen und Ehrenpräsidenten sowie Ehrenmitglieder haben kein Stimm-

recht, sofern sie nicht zugleich gewählte Mitglieder der Vollversammlung 

sind. Für Beschlüsse der Vollversammlung ist die Mehrheit der abgege-

benen Stimmen erforderlich, Stimmenthaltungen gelten als nicht abgege-

ben (einfache Mehrheit). Änderungen dieser Satzung bedürfen der Mehr-

heit von zwei Drittel der teilnehmenden Mitglieder. Bei der Besetzung von 

Ämtern, um die sich mehrere Kandidaten bewerben, ist derjenige Kandi-

dat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Beschlüsse über 

die Errichtung und Auflösung von Bezirkskammern oder einer Änderung 

ihrer örtlichen Zuständigkeit bedürfen der Zustimmung von mindestens 

drei Viertel der teilnehmenden Mitglieder. 

(7) Abstimmungen über Beschlüsse der Vollversammlung erfolgen in der 

Regel durch Handzeichen. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn 

die Präsidentin oder der Präsident dies bestimmt oder ein Viertel der teil-

nehmenden Mitglieder es verlangt. Wahlen erfolgen geheim. Alle Abstim-

mungen und Wahlen können auch unter Zuhilfenahme elektronischer Ab-

stimmgeräte bzw. -systeme durchgeführt werden. Das verwendete Gerät 

bzw. System muss dabei geheime Abstimmungen und Wahlen ermögli-

chen.  
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(8) Über die Beratungen und Beschlüsse der Vollversammlungen ist eine 

Niederschrift in Form eines Ergebnisprotokolls vorzunehmen, die von der 

Sitzungsleiterin oder vom Sitzungsleiter und von der Hauptgeschäftsfüh-

rerin oder vom Hauptgeschäftsführer zu unterzeichnen ist. Bis zum Sit-

zungsende kann verlangt werden, dass das Bestehen abweichender Mei-

nungen zu in der Sitzung behandelten und beschlossenen wirtschaftspo-

litischen Positionierungen in der Niederschrift festzuhalten ist. Persönli-

che Erklärungen, die als derart bezeichnete Äußerungen in der Vollver-

sammlung mündlich abgegeben werden, können binnen Wochenfrist im 

Nachgang einer Sitzung in schriftlicher Form als Anlage zum Protokoll 

beigefügt werden, sind aber nicht Teil des Protokolls. Das Protokoll gilt 

als genehmigt, soweit nicht binnen zwei Wochen nach Versand bei der 

Präsidentin oder bei dem Präsidenten Änderungsanträge schriftlich oder 

elektronisch, zum Beispiel per Email eingegangen sind. Über fristgerecht 

eingegangene Protokolländerungsanträge entscheidet die Vollversamm-

lung in ihrer nächsten Sitzung. 

(9) Die Vollversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben. Eine 

solche Geschäftsordnung tritt erst außer Kraft, wenn eine neu gewählte 

Vollversammlung eine neue Geschäftsordnung beschließt. Gleiches gilt 

für die von der Vollversammlung zu beschließende Geschäftsordnung für 

die Ausschüsse. 

 

§ 5a Virtuelle und hybride Teilnahme an Sitzungen / Beschlussfas-
sungsverfahren 

(1) Das Präsidium kann beschließen, dass ordentliche oder außerordent-

liche Sitzungen der Vollversammlung im Wege der elektronischen Kom-

munikation bei zeitgleicher Übertragung von Bild und Ton durchgeführt 

werden, an der die Mitglieder der Vollversammlung nicht oder nur in Tei-

len persönlich am Versammlungsort teilnehmen. Das Präsidium entschei-

det, wie die Öffentlichkeit der Sitzung gem. § 5 Abs. 1 herzustellen ist. 
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(2) Das Präsidium kann beschließen, dass über Beschlussvorlagen zu 

Sitzungen der Vollversammlung gemäß § 5 oder § 5a Abs. 1 in einem der 

Sitzung nachgelagerten nicht-öffentlichen Beschlussfassungsverfahren 

durch Stimmabgabe gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten in 

Textform innerhalb einer vom Präsidium zu bestimmenden, mindestens 

dreitägigen Frist abgestimmt wird. Die jeweiligen Beschlüsse sind gültig, 

wenn alle stimmberechtigten Mitglieder der Vollversammlung zu dem Be-

schlussfassungsverfahren eingeladen wurden, mindestens die Hälfte der 

Mitglieder der Vollversammlung sich innerhalb der gesetzten Frist an die-

sem Beschlussfassungsverfahren beteiligt hat und die jeweiligen Be-

schlüsse mit der nach der Satzung erforderlichen Mehrheit gefasst wur-

den. 

(3) Das Präsidium kann beschließen, dass Beschlüsse der Vollversamm-

lung in einem eigenständigen nicht öffentlichen Beschlussfassungsver-

fahren durch Stimmabgabe gegenüber der Präsidentin oder dem Präsi-

denten in Textform innerhalb einer vom Präsidium zu bestimmenden, 

mindestens dreitägigen Frist gefasst werden. Das von der Durchführung 

einer Sitzung gemäß § 5 oder § 5a Abs. 1 unabhängige Beschlussfas-

sungsverfahren richtet sich nach § 5a Abs. 2 S. 2 und findet auf Be-

schlussgegenstände nach § 4 Abs. 2 S. 2 IHKG keine Anwendung. 

(4) Auf die Verfahren nach § 5a finden die Regelungen aus § 5 sowie der 

Geschäftsordnung für die Vollversammlung sinngemäß Anwendung, so-

weit Satzung oder Geschäftsordnung keine abweichenden ausdrückli-

chen Regelungen treffen. 

(5) In der Sitzung nach Absatz 1 muss technisch sichergestellt sein, dass 

die im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmenden Mitglieder 

während der Sitzung Teilnahme-, Rede-, Antrags- und Stimmrecht ausü-

ben können. Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen der Vollver-

sammlung wird über die in § 6 Abs. 4 Wahlordnung der IHK Region Stutt-

gart geregelten Gründe hinaus auch nicht dadurch berührt, dass durch 

eine technische Störung einzelne Mitglieder der Vollversammlung im 



3. Satzung der IHK Region Stuttgart 

49 
 

Wege der elektronischen Kommunikation in der Wahrnehmung der in 

Satz 1 geregelten Rechte beeinträchtigt sind, soweit nach § 5 Abs. 5 nicht 

die Beschlussfähigkeit entfällt. 

(6) Die Verfahren nach § 5a finden für das Präsidium nach § 6 und für 

Ausschüsse nach § 8 entsprechende Anwendung. Die Entscheidung über 

die Art und Weise der Durchführung trifft die Präsidentin oder der Präsi-

dent bzw. die oder der Ausschussvorsitzende. 

(7) Die Verfahren nach § 5a finden auch in den Bezirkskammern entspre-

chend Anwendung. Die Entscheidung über die Art und Weise der Durch-

führung trifft die Präsidentin oder der Präsident der Bezirkskammer. 

 

§ 6 Präsident/Präsidentin, Präsidium 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident leitet die IHK im Einvernehmen mit 

dem Präsidium nach den Beschlüssen und Richtlinien der Vollversamm-

lung. Sie oder er hat zwei aus der Mitte des Präsidiums zu wählende Stell-

vertreterinnen oder Stellvertreter; eine oder einer soll dem Stadtkreis 

Stuttgart angehören, die oder der andere soll Präsidentin oder Präsident 

einer Bezirkskammer sein. Gehört die Präsidentin oder der Präsident ei-

ner Bezirkskammer an, so kann sie oder er auch Präsidentin oder Präsi-

dent dieser Bezirkskammer sein; vor ihrer oder seiner Wahl zur Präsiden-

tin oder zum Präsidenten der IHK soll die Bezirksversammlung in der Re-

gel gehört werden.  

(2) Das Präsidium besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten so-

wie bis zu zehn ordentlichen und bis zu zehn stellvertretenden Mitglie-

dern, nämlich insbesondere den aus der Mitte des Präsidiums zu wählen-

den Stellvertreterinnen oder Stellvertretern der Präsidentin oder des Prä-

sidenten, den Präsidentinnen oder Präsidenten der Bezirkskammern und 

den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten der Bezirkskammern. Da-

von entfallen je ein ordentliches Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied 

auf jede Bezirkskammer sowie vier ordentliche und vier stellvertretende 
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Mitglieder auf den Stadtkreis Stuttgart. Hinzu kann ein ordentliches und 

ein stellvertretendes Mitglied kommen, das die Vollversammlung unab-

hängig von der bezirklichen Zuordnung wählt. Die Präsidentin oder der 

Präsident, ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und die 

Präsidentinnen oder Präsidenten der Bezirkskammern sind stets ordent-

liche Mitglieder des Präsidiums. Bei den Wahlen des Präsidiums soll auf 

ein angemessenes Verhältnis weiblicher und männlicher Mitglieder ge-

achtet werden. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Sitzungen des Präsidi-

ums ein und leitet sie. Das Präsidium tritt jeweils mit seinen ordentlichen 

Mitgliedern zusammen; im Falle der Verhinderung nehmen deren Stell-

vertreterinnen oder Stellvertreter teil. Die Präsidentin oder der Präsident 

kann veranlassen, dass wichtige Angelegenheiten im Präsidium durch 

alle Mitglieder des Präsidiums beraten werden.  

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Präsidiums entspricht der Wahlperi-

ode der Vollversammlung. Sie nehmen ihr Amt bis zum Amtsantritt der 

Nachfolgerinnen oder der Nachfolger wahr; Wiederwahl ist zulässig.  

(5) Das Präsidium bereitet die Beschlüsse der Vollversammlung vor und 

sorgt für ihre Durchführung. Das Präsidium und/oder die Präsidentin oder 

der Präsident ist dabei insbesondere berechtigt, zu allen Wahlen der Voll-

versammlung Wahlvorschläge und zu allen Beschlüssen Beschlussemp-

fehlungen abzugeben. Das Präsidium kann über die Angelegenheiten der 

IHK beschließen, soweit Gesetz oder Satzung diese Aufgaben nicht der 

Vollversammlung oder dem Berufsbildungsausschuss vorbehalten. Dul-

det die Beschlussfassung über eine Angelegenheit wegen ihrer Dringlich-

keit keinen Aufschub, so kann über sie das Präsidium an Stelle der an 

sich zuständigen Vollversammlung beschließen, soweit es sich dabei 

nicht um eine durch § 4 Abs. 2 Satz 2 IHKG der ausschließlichen Zustän-

digkeit der Vollversammlung vorbehaltene Aufgabe handelt. Der Vollver-

sammlung ist in ihrer nächsten ordentlichen Sitzung darüber zu berichten. 
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(6) Das Präsidium entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe-

senden Mitglieder. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens 

die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei besonderer Eilbedürftigkeit 

kann das Präsidium auch im schriftlichen oder elektronischen Verfahren 

beschließen, wenn kein Mitglied widerspricht. Eine Übermittlung in Text-

form, zum Beispiel per Email ist ausreichend. 

(7) Das Präsidium kann sich eine Geschäftsordnung geben. Eine solche 

Geschäftsordnung tritt erst außer Kraft, wenn ein neu gewähltes Präsi-

dium eine neue Geschäftsordnung beschließt. 

 

§ 7 Bezirkskammern, Bezirksversammlungen, Bezirkskammerpräsi-
dien 

(1) Die Bezirkskammern sind Untergliederungen der IHK. Bei den Be-

zirkskammern werden Bezirksversammlungen gebildet. Ihnen gehört ne-

ben den Vollversammlungsmitgliedern des Bezirks die doppelte Zahl zur 

Vollversammlung wählbarer IHK-Zugehöriger an. Die nicht der Vollver-

sammlung angehörenden Mitglieder der Bezirksversammlungen werden 

im Rahmen der Vollversammlungswahl gewählt; ihre Wahl sowie die 

Dauer und vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft regelt die Wahlord-

nung. Die unmittelbar gewählten Mitglieder der Bezirksversammlung kön-

nen weitere Mitglieder der Bezirksversammlung nach Maßgabe der Wahl-

ordnung hinzu wählen. Das bedeutet insbesondere, dass für die Hinzu-

wahl die Regelungen der Wahlordnung zum Vorschlagsrecht und zur 

Wahlprüfung auf die Mitglieder der Bezirksversammlungen und die Präsi-

dien der Bezirkskammern zu beziehen sind.   

(2) Die Bezirksversammlungen sind über die bezirklichen Erträge und 

Aufwendungen des Wirtschaftsplans zu unterrichten. Sie schlagen der 

Vollversammlung insbesondere vor 

a) die Planansätze der Aufwendungen für ihren Bezirk 
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b) aus dem Kreis der Vollversammlungsmitglieder des Bezirks, die Präsi-

dentin oder den Präsidenten der Bezirkskammer und die Vizepräsidentin 

oder den Vizepräsidenten, die bzw. der auf die Bezirkskammer entfällt. 

Das Vorschlagsrecht gilt auch für eine Abwahl. Die Bezirksversammlun-

gen können zur Wahrnehmung bezirklicher Aufgaben bis zu zwei weitere 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Präsidentin oder des Präsiden-

ten der Bezirkskammer wählen. Diese bilden gemeinsam das Präsidium 

der Bezirkskammer.  

(3) Die Präsidentin oder der Präsident der Bezirkskammer leitet die Be-

zirksversammlung. Auf die Bezirksversammlung und die Mitglieder der 

Bezirksversammlung finden die Satzungsbestimmungen für die Vollver-

sammlung und die Vollversammlungsmitglieder sinngemäß Anwendung. 

(4) Die leitenden Geschäftsführerinnen und die leitenden Geschäftsführer 

der Bezirkskammern werden von den Bezirksversammlungen der Vollver-

sammlung zur Bestellung vorgeschlagen; entsprechendes gilt für eine Ab-

berufung. 

(5) Für die Behandlung bezirksbezogener Angelegenheiten können bei 

den Bezirkskammern Arbeitskreise gebildet werden; § 8 ist entsprechend 

anzuwenden. 

 

§ 8 Ausschüsse 

(1) Die Vollversammlung kann für die Erfüllung besonderer Aufgaben 

oder für die Behandlung bestimmter Angelegenheiten Ausschüsse mit be-

ratender Funktion bilden. Das Präsidium beruft für die Dauer ihrer Amts-

zeit die Mitglieder und kann dabei auch Personen berufen, die der Voll-

versammlung nicht angehören oder zur Vollversammlung nicht wählbar 

sind. Das Präsidium hat das Recht, Ausschussmitglieder abzuberufen. 

Die Ausschussmitglieder sollen Mitgliedsunternehmen aus dem Kammer-

bezirk zuzuordnen sein. Sie sollen eine fachliche Eignung zur Mitarbeit im 

jeweiligen Ausschuss vorweisen können. Die Vollversammlung kann dem 
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Präsidium durch Beschluss die Berufung oder Abberufung von Aus-

schussmitgliedern verbindlich vorschlagen.  

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Ausschusses hat die Mög-

lichkeit, Gäste und Referenten hinzuzuziehen.  

(3) Die Mitglieder der Ausschüsse nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich 

wahr. Sie haben über vertrauliche Mitteilungen, Tatsachen und Verhand-

lungen Stillschweigen zu bewahren.  

(4) Die Mitglieder des Präsidiums, die Hauptgeschäftsführerin oder der 

Hauptgeschäftsführer, ihre oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertre-

ter und die leitenden Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer der Be-

zirkskammern sind berechtigt, an Ausschusssitzungen teilzunehmen. 

(5) Die IHK errichtet gem. § 77 des Berufsbildungsgesetzes einen Berufs-

bildungsausschuss. Das Verfahren und die Aufgaben richten sich nach 

den §§ 77 bis 80 des Berufsbildungsgesetzes. Die Bestimmungen des 

Berufsbildungsgesetzes bleiben von den Absätzen 1 bis 3 unberührt.  

(6) Die Vorsitzenden der von der Vollversammlung eingerichteten Aus-

schüsse haben ein Teilnahmerecht an den öffentlichen Sitzungen der 

Vollversammlung. Sie werden zu den Sitzungen einschließlich der sie je-

weils betreffenden Unterlagen eingeladen und haben ein Rederecht, sind 

aber nicht stimmberechtigt. 

 

§ 9 Geschäftsführung; Anstellungsverträge 

(1) Die Geschäfte der IHK werden nach den Richtlinien und Beschlüssen 

der Vollversammlung und des Präsidiums von der Hauptgeschäftsführe-

rin oder vom Hauptgeschäftsführer im Einvernehmen mit der Präsidentin 

oder dem Präsidenten geführt. Sie oder er kann damit auch die Ge-

schäftsführung und weitere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der IHK be-

auftragen, insbesondere durch eine Dienstanweisung. Die Hauptge-

schäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer hat zwei vom Präsidium 
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auf Vorschlag der Hauptgeschäftsführerin oder des Hauptgeschäftsfüh-

rers zu bestellende Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, von denen eine 

leitende Geschäftsführerin oder einer leitender Geschäftsführer einer Be-

zirkskammer sein soll.  

(2) Die laufenden Geschäfte der Bezirkskammern werden nach den 

Richtlinien und Beschlüssen der Vollversammlung und der Bezirksver-

sammlungen von den leitenden Geschäftsführerinnen oder den leitenden 

Geschäftsführern der Bezirkskammern geführt.  

(3) Alle Anstellungsverträge sind durch schriftliche Verträge zu regeln. 

Das Angestelltenverhältnis der Hauptgeschäftsführerin oder des Haupt-

geschäftsführers wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten im Ein-

vernehmen mit dem Präsidium, die Anstellungsverhältnisse der stellver-

tretenden Hauptgeschäftsführerinnen oder stellvertretenden Hauptge-

schäftsführer und der vom Präsidium auf Vorschlag der Hauptgeschäfts-

führerin oder des Hauptgeschäftsführers zu bestellenden Geschäftsfüh-

rerinnen oder Geschäftsführer durch die Präsidentin oder den Präsiden-

ten und die Hauptgeschäftsführerin oder den Hauptgeschäftsführer gere-

gelt. Einstellungen und Kündigungen der weiteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter erfolgen durch die Hauptgeschäftsführerin oder den Hauptge-

schäftsführer; sie oder er kann diese Befugnis übertragen. 

(4) In den Bezirkskammern werden die Anstellungsverhältnisse der lei-

tenden Geschäftsführerinnen oder leitenden Geschäftsführer durch die 

Präsidentinnen oder die Präsidenten der Bezirkskammern im Einverneh-

men mit der Präsidentin oder dem Präsidenten und der Hauptgeschäfts-

führerin oder dem Hauptgeschäftsführer geregelt. Einstellungen und Kün-

digungen der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen durch die 

leitenden Geschäftsführerinnen oder die leitenden Geschäftsführer der 

Bezirkskammern.  

(5) Die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer und ihre 

oder seine Stellvertreterinnen oder Stellvertreter nehmen an den Sitzun-

gen des Präsidiums teil. Die leitenden Geschäftsführerinnen oder die 
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leitenden Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen der jeweiligen Be-

zirkskammerpräsidien teil. 

 

§ 10 Vertretung 

(1) Präsidentin oder Präsident und Hauptgeschäftsführerin oder Hauptge-

schäftsführer vertreten die IHK gemeinsam rechtsgeschäftlich und ge-

richtlich.  

(2) Die Präsidentin oder der Präsident kann von einer stellvertretenden 

Präsidentin oder einem stellvertretenden Präsidenten vertreten werden, 

die Hauptgeschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer durch eine 

oder einen seiner Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 

(3) Für die laufenden Geschäfte der IHK ist die Hauptgeschäftsführerin 

oder der Hauptgeschäftsführer allein vertretungsberechtigt; für die von 

den Bezirkskammern wahrgenommenen laufenden Geschäfte sind die 

leitenden Geschäftsführerinnen oder die leitenden Geschäftsführer der 

Bezirkskammern allein vertretungsberechtigt. 

(4) In Vereinen und Organisationen wird die IHK durch die Präsidentin 

oder den Präsidenten und die Hauptgeschäftsführerin oder den Hauptge-

schäftsführer vertreten. Soweit die IHK in Vereinen und Organisationen in 

Wahrnehmung bezirksbezogener Angelegenheiten mitwirkt, wird sie 

durch die Präsidentin oder den Präsidenten der Bezirkskammer und die 

leitende Geschäftsführerin oder den leitenden Geschäftsführer der Be-

zirkskammer vertreten. Die Erteilung von Vollmachten ist zulässig. Bei 

Abstimmungen über Fragen von grundsätzlicher Bedeutung ist § 4 Abs. 

2 zu beachten; bei Eilbedürftigkeit kann auf § 6 Abs. 5 Satz 4 zurückge-

griffen werden. Im Übrigen sind Präsidentin oder Präsident und Hauptge-

schäftsführerin oder Hauptgeschäftsführer befugt, bestehende Be-

schlüsse der zuständigen IHK-Organe zu konkretisieren und Positionen 

aus diesen Beschlüssen abzuleiten. 
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§ 11 Geschäftsjahr und Wirtschaftsplan 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident legt der Vollversammlung alljähr-

lich den von der Hauptgeschäftsführerin oder vom Hauptgeschäftsführer 

mit den Bezirkskammern vorbereiteten und vom Präsidium und dem mit 

bis zu zehn Vollversammlungsmitgliedern besetzten Haushaltsausschuss 

beratenen Entwurf der Wirtschaftssatzung und des Wirtschaftsplans zur 

Beschlussfassung vor. Die Präsidentin oder der Präsident und die Haupt-

geschäftsführerin oder der Hauptgeschäftsführer überwachen die Einhal-

tung des von der Vollversammlung festgestellten Wirtschaftsplanes  

(3) Die Vollversammlung stellt den Jahresabschluss fest und wählt aus 

ihrer Mitte zwei ehrenamtliche Rechnungsprüferinnen oder Rechnungs-

prüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses.  

(4) Die Präsidentin oder der Präsident und die Hauptgeschäftsführerin 

oder der Hauptgeschäftsführer haben für jedes Geschäftsjahr der Vollver-

sammlung Rechnung zu legen und um Entlastung nachzusuchen. Die eh-

renamtlichen Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer berichten der 

Vollversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung. Die Vollversammlung 

entscheidet über die Entlastung. Anträge hierzu werden aus der Mitte der 

Vollversammlung gestellt. 

(5) Die Bezirkskammern können im Rahmen der von der Vollversamm-

lung beschlossenen bezirklichen Planansätze Aufwendungen tätigen. 

 

§ 12 Veröffentlichungen, Inkrafttreten von Rechtsvorschriften 

Die Rechtsvorschriften der IHK werden in ihrem Mitteilungsblatt veröffent-

licht. Sie treten, soweit sie keine abweichende Regelung enthalten, am 

Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Mitteilungsblatt heraus-

gegeben worden ist. Auch Bekanntmachungen der IHK werden regelmä-

ßig in ihrem Mitteilungsblatt veröffentlicht, können jedoch alternativ auch 
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im Internet auf der Internetseite der IHK Region Stuttgart unter Angabe 

des Tages der Einstellung veröffentlicht werden, soweit keine abwei-

chende Regelung durch eine Satzung getroffen wird. Sie gelten am Tag 

nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgemacht. 

 

§ 13 Schlussvorschriften 

Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf die Veröffentlichung folgenden 

Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24. März 2015 außer 

Kraft.
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Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Region 
Stuttgart 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

(„IHK“) hat am 07. Dezember 2023 gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung 

mit § 5 Abs. 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 

Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18.12.1956 (BGBl. I, S. 920 

ff.), in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, ver-

öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung 

des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 7. August 2021 

(BGBl. I S. 3306), folgende Neufassung der Wahlordnung der IHK Region 

Stuttgart beschlossen: 

 

§ 1 Wahlmodus 

(1) Die IHK-Zugehörigen wählen nach den folgenden Bestimmungen für 

die Dauer von fünf Jahren bis zu 120 Mitglieder der Vollversammlung. 

(2) 100 Mitglieder der Vollversammlung werden in allgemeiner, geheimer 

und freier Wahl von den IHK-Zugehörigen unmittelbar gewählt. 

(3) Bis zu 20 Mitglieder können in mittelbarer Wahl gem. §§ 7 Abs. 4, 17 

von den unmittelbar gewählten Vollversammlungsmitgliedern hinzuge-

wählt werden (Zuwahl). Die Zuwahl dient dazu, die Spiegelbildlichkeit der 

Vollversammlung zu verbessern.  

(4) Alle Personen und Amtsbezeichnungen dieser Wahlordnung gelten 

gleichermaßen in der männlichen und weiblichen Sprachform. 

 

§ 2 Nachrücken, Nachfolgewahl 

(1) Für ein unmittelbar gewähltes Mitglied der Vollversammlung, das vor 

Ablauf der Wahlperiode ausscheidet, rückt der Kandidat nach, der bei der 
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Wahl in derselben Wahlgruppe, im selben Wahlbezirk sowie gegebenen-

falls in derselben Betriebsgrößenklasse die nächsthöchste Stimmzahl er-

reicht hat (Nachfolgemitglied). Endet die Wählbarkeit des Nachfolgemit-

glieds, bevor die Bedingungen nach Satz 1 für ein Nachrücken in die Voll-

versammlung erfüllt sind, so endet auch die Stellung als Nachfolgemit-

glied. Gleiches gilt für den Wechsel der Wahlgruppe, des Wahlbezirks 

oder gegebenenfalls der Betriebsgrößenklasse (§ 6 Abs. 3). Das Nachfol-

gemitglied rückt auch dann nach, wenn es bereits durch mittelbare Wahl 

(§ 1 Absatz 3) Mitglied der Vollversammlung geworden ist; es gilt fortan 

als unmittelbar gewähltes Mitglied. Die Namen der ausgeschiedenen und 

der nachgerückten Mitglieder sind gemäß § 19 Abs. 1 bekannt zu ma-

chen. Haben mehrere Nachfolgemitglieder die gleiche Stimmenzahl, ent-

scheidet das Los. 

(2) freibleibend 

(3) Steht kein Nachfolgemitglied (Absatz 1) mehr zur Verfügung, soll die 

Vollversammlung den freigewordenen Sitz im Wege der mittelbaren Wahl 

gem. § 17 durch die unmittelbar gewählten Vollversammlungsmitglieder 

besetzen. Die Wahl erfolgt für die verbleibende Amtsperiode des ausge-

schiedenen Mitglieds. Das gewählte Nachfolgemitglied muss der Wahl-

gruppe und dem Wahlbezirk sowie gegebenenfalls der Betriebsgrößen-

klasse des ausgeschiedenen Mitglieds angehören. 

(4) Werden bei der unmittelbaren Wahl nicht alle Sitze gem. § 7 Abs. 3 

besetzt, werden die unbesetzten Sitze in mittelbarer Wahl gem. § 17 be-

setzt. 

(5) Falls der Anteil der insgesamt in mittelbarer Wahl nach § 1 Absatz 3 

und § 2 Absatz 3 gewählten Mitglieder der Vollversammlung 20 Prozent 

der unmittelbar gewählten Mitglieder der Vollversammlung erreicht, ist die 

mittelbare Wahl weiterer Vollversammlungsmitglieder ausgeschlossen.  
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§ 3 Wahlberechtigung 

(1) Wahlberechtigt sind die IHK-Zugehörigen. 

(2) Jeder IHK-Zugehörige kann sein Wahlrecht nur einmal ausüben. 

(3) Das Wahlrecht ruht bei IHK-Zugehörigen, solange ihnen von einem 

Gericht das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu 

stimmen, rechtskräftig aberkannt ist. 

 

§ 4 Ausübung des Wahlrechts 

(1) Das Wahlrecht wird ausgeübt  

a) für IHK-zugehörige natürliche Personen von diesen selbst, falls Vor-

mundschaft, Pflegschaft oder Betreuung besteht, durch den gesetzlichen 

Vertreter,  

b) für juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, Han-

delsgesellschaften und nichtrechtsfähige Personenmehrheiten durch 

eine Person, die allein oder zusammen mit anderen zur gesetzlichen Ver-

tretung befugt ist. 

(2) Das Wahlrecht kann auch durch einen im Handelsregister eingetrage-

nen Prokuristen ausgeübt werden. 

(3) Für IHK-Zugehörige, deren Wohnsitz oder Sitz nicht im IHK-Bezirk ge-

legen ist, kann das Wahlrecht durch einen Wahlbevollmächtigten ausge-

übt werden. In begründeten Einzelfällen kann der Wahlausschuss auf An-

trag auch darüber hinaus eine Wahlbevollmächtigung durch Beschluss 

zulassen, beispielsweise zur Erleichterung der Stimmabgabe im Konzern-

verbund oder bei verbundenen Unternehmen. Bei Wahlbevollmächtigten 

ist eine zu diesem Zweck von einer nach den Absätzen 1 und 2 zur Aus-

übung des Wahlrechts berechtigte Person ausgestellte Vollmacht vorzu-

legen. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 lit. b), 2 und 3 kann das Wahlrecht je-

weils nur von einer einzigen dazu bestimmten Person ausgeübt werden. 
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(5) Das Wahlrecht kann nicht von einer Person ausgeübt werden, bei 

der die Voraussetzungen des § 3 Absatz 3 vorliegen. 

(6) Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss in den Fällen der Absätze 1 

und 2 die Berechtigung, das Wahlrecht auszuüben, durch einen Handels-

registerauszug oder in sonstiger geeigneter Weise nachzuweisen. 

 

§ 5 Wählbarkeit 

(1) Wählbar sind natürliche Personen, die spätestens am letzten Tag der 

Wahlfrist volljährig, das IHK-Wahlrecht auszuüben berechtigt und entwe-

der selbst IHK-zugehörig oder allein oder zusammen mit anderen zur ge-

setzlichen Vertretung einer IHK-zugehörigen juristischen Person, Han-

delsgesellschaft oder nichtrechtsfähigen Personenmehrheit befugt sind. 

Wählbar sind auch die in das Handelsregister eingetragenen Prokuristen 

und besonders bestellte Bevollmächtigte von IHK-Zugehörigen im Sinne 

von § 5 Absatz 2 IHKG. Besonders bestellte Bevollmächtigte sind Perso-

nen, die, ohne im Handelsregister eingetragen zu sein, im bezirklichen 

Unternehmen des IHK-Zugehörigen eine der eigenverantwortlichen Tä-

tigkeit des Unternehmers vergleichbare selbständige Stellung einneh-

men. Die Voraussetzungen müssen aus einer schriftlichen Vollmacht her-

vorgehen. Nicht wählbar ist, wer die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu be-

kleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. 

(2) Für jeden IHK-Zugehörigen kann sich nur ein Kandidat zur Wahl stel-

len. Ist bereits ein Vertreter eines IHK-Zugehörigen Mitglied der Vollver-

sammlung, kann ein weiterer Vertreter dieses IHK-Zugehörigen weder 

nachrücken noch mittelbar oder unmittelbar gewählt werden. 

(3) Ist eine natürliche Person in verschiedenen Wahlgruppen beziehungs-

weise Wahlbezirken oder gegebenenfalls Betriebsgrößenklassen wähl-

bar, kann sie nur einmal kandidieren. 
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§ 6 Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft in der Vollversamm-
lung 

(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Vollversammlung ist vorgesehen ab 

dem 1. Januar des auf die Wahl folgenden Jahres, sie beginnt jedoch 

nicht vor der konstituierenden Sitzung. Die Amtszeit endet am 31. Dezem-

ber des fünften auf die Wahl folgenden Jahres, jedoch nicht vor der kon-

stituierenden Sitzung der folgenden Vollversammlung. Die konstituie-

rende Sitzung hat innerhalb der ersten sechs Wochen der mit dem 1. Ja-

nuar beginnenden Amtszeit zu erfolgen. 

(2) Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung endet vor Ablauf der in Ab-

satz 1 vorgesehenen Amtszeit durch Amtsniederlegung oder mit der Fest-

stellung der Vollversammlung, dass bei dem Mitglied die Voraussetzun-

gen der Wählbarkeit (§ 5 Absatz 1) im Zeitpunkt der Wahl nicht vorhanden 

waren oder zum Zeitpunkt der Feststellung nicht mehr vorliegen oder die 

Wahl aus sonstigen Gründen für ungültig erklärt wird. Auf Antrag hat die 

Vollversammlung die Feststellung zu beschließen. Der Präsident hat den 

Antrag unverzüglich ab Kenntnis der IHK zu stellen. 

(3) Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung wird durch den Wechsel in 

eine andere Wahlgruppe, einen anderen Wahlbezirk oder gegebenenfalls 

eine andere Betriebsgrößenklasse nicht berührt. Abweichend von § 5 

Abs. 2 bleibt die Mitgliedschaft gleichfalls unberührt, soweit zwei oder 

mehr Mitglieder der Vollversammlung nach Beginn ihrer Mitgliedschaft 

durch Unternehmensfusion, -zusammenschluss oder -wechsel ihre Wähl-

barkeit vom selben IHK-Zugehörigen ableiten. 

(4) Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht davon berührt, 

dass die Voraussetzungen der Wählbarkeit bei mitwirkenden Mitgliedern 

der Vollversammlung nicht vorlagen oder zu einem späteren Zeitpunkt 

entfallen sind. Gleiches gilt, wenn die Wahl einzelner Mitglieder der Voll-

versammlung oder der Vollversammlung insgesamt für unwirksam erklärt 

wird. 
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§ 7 Wahlgruppen, Wahlbezirke 

(1) Die IHK-Zugehörigen werden gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 IHKG zum 

Zwecke der Wahl unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Besonder-

heiten des IHK-Bezirks sowie der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der 

Gewerbegruppen in Wahlgruppen und Wahlbezirke eingeteilt. Ziel dieser 

Einteilung ist es, eine spiegelbildliche Zusammensetzung der Vollver-

sammlung nach der Branchen-, Bezirks- und Betriebsgrößenstruktur des 

Kammerbezirks zu erreichen.  

 (2) Es werden folgende Wahlgruppen gebildet: 

I. Produzierendes Gewerbe (soweit nicht anderen Wahlgruppen zuge-

ordnet) 

II. Absatzwirtschaft (Großhandel, Einzelhandel, Verlagsgewerbe und 

Handelsvertreter) 

III. Kreditwirtschaft, Versicherungswirtschaft (ohne Vermittler); Unterneh-

mensverwaltungs- und Holdinggesellschaften, soweit nicht anderen 

Wahlgruppen zugeordnet 

IV. Verkehrsgewerbe einschl. Speditionen, Tourismusgewerbe, Gast-

stätten- und Beherbergungsgewerbe, Nachrichtenübermittlung 

V. Sonstige Dienstleistungen, sonstige, den Wahlgruppen I - IV nicht zu-

geordnete Wirtschaftszweige;  

Es werden folgende Wahlbezirke gebildet: 

der Stadtkreis Stuttgart (a) 

der Landkreis Böblingen (b) 

der Landkreis Esslingen (c) 

der Landkreis Göppingen (d) 

der Landkreis Ludwigsburg (e) 

der Rems-Murr-Kreis (f)  
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(3) Die IHK-Zugehörigen wählen in ihrer Wahlgruppe und ihrem Wahlbe-

zirk jeweils die folgende Anzahl von Mitgliedern der Vollversammlung: 

a.) Wahlbezirk Stadtkreis Stuttgart  Sitze  

Wahlgruppe I      6 

Wahlgruppe II      4 

Wahlgruppe III     5  

Wahlgruppe IV      2  

Wahlgruppe V     14 

insgesamt       31 

b.) Wahlbezirk Landkreis Böblingen  Sitze  

Wahlgruppe I      4  

Wahlgruppe II      3  

Wahlgruppe III     1  

Wahlgruppe IV      1  

Wahlgruppe V     4 

insgesamt       13 

c.) Wahlbezirk Landkreis Esslingen  Sitze  

Wahlgruppe I      6 

Wahlgruppe II      4 

Wahlgruppe III     1 

Wahlgruppe IV      1 

Wahlgruppe V       6 

insgesamt      18 

d.) Wahlbezirk Landkreis Göppingen  Sitze 

Wahlgruppe I      2 

Wahlgruppe II     2 

Wahlgruppe III     1 

Wahlgruppe IV     1 

Wahlgruppe V      2 
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insgesamt      8 

e.) Wahlbezirk Landkreis Ludwigsburg Sitze 

Wahlgruppe I      6 

Wahlgruppe II     3 

Wahlgruppe III     1 

Wahlgruppe IV      1 

Wahlgruppe V     6 

insgesamt      17 

f.) Wahlbezirk Rems-Murr-Kreis  Sitze 

Wahlgruppe I      4 

Wahlgruppe II      3 

Wahlgruppe III     1 

Wahlgruppe IV      1 

Wahlgruppe V     4 

insgesamt       13 

(4) Die unmittelbar gewählten Vollversammlungsmitglieder können ge-

mäß §§ 1 Abs. 3 und 17 weitere Mitglieder in mittelbarer Wahl hinzuwäh-

len, die sich wie folgt auf die einzelnen Wahlgruppen verteilen: 

Wahlgruppe I    bis zu 5 

Wahlgruppe II    bis zu 4 

Wahlgruppe III    bis zu 2 

Wahlgruppe IV    bis zu 2 

Wahlgruppe V    bis zu 7 

 
 
§ 8 Sitzverteilung 

(1) Die Sitzverteilung soll die Branchen-, Bezirks- und gegebenenfalls Be-

triebsgrößenstruktur des Kammerbezirks abbilden. Die Zuordnung der 
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Sitze auf die Wahlgruppen und Wahlbezirke richtet sich insbesondere 

nach dem Gewerbeertrag, der Beschäftigtenzahl sowie ferner nach der 

Zahl der Ausbildungsplätze und der Zahl der ihnen zuzurechnenden IHK-

Zugehörigen. Die Zuordnung der Sitze auf die Betriebsgrößenklassen 

richtet sich nach den gleichen Kriterien. Die Berechnung der Beschäftig-

tenzahl erfolgt gemäß § 267 Abs. 5 HGB analog. Beschäftigte im Sinne 

dieser Wahlordnung sind auf Grund privatrechtlichen Vertrages im Dienst 

eines anderen zur Arbeit verpflichtete Personen im Sinne von § 611 a 

BGB. Zu den Beschäftigten zählen nicht geringfügig Beschäftigte im 

Sinne des § 8 Abs. 1 SGB IV sowie die in § 13a Abs.3 Satz 7 ErbStG 

genannten Beschäftigten.  

(2) In unmittelbarer Wahl werden  

a) in Wahlgruppe I  

aa) Wahlbezirk a)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 5 Mitglieder; 

bb) Wahlbezirk b)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 3 Mitglieder; 

cc) Wahlbezirk c)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 5 Mitglieder; 

dd) Wahlbezirk d)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 1 Mitglied; 

ee) Wahlbezirk e)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 5 Mitglieder; 
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ff) Wahlbezirk f)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 3 Mitglieder; 

gewählt; 

b) in Wahlgruppe II 

aa) Wahlbezirk a)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und  

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 3 Mitglieder; 

bb) Wahlbezirk b)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und große 

Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

cc) Wahlbezirk c)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

dd) Wahlbezirk d)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und große 

Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 1 Mitglied; 

ee) Wahlbezirk e)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und große 

Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

ff) Wahlbezirk f)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

gewählt. 

c) in Wahlgruppe III 

aa) Wahlbezirk a) 5 Mitglieder 
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bb) Wahlbezirk b) 1 Mitglied; 

cc) Wahlbezirk c) 1 Mitglied; 

dd) Wahlbezirk d) 1 Mitglied; 

ee) Wahlbezirk e) 1 Mitglied; 

ff) Wahlbezirk f) 1 Mitglied; 

gewählt. 

d) in Wahlgruppe IV 

aa) Wahlbezirk a) 2 Mitglieder; 

bb) Wahlbezirk b) 1 Mitglied; 

cc) Wahlbezirk c) 1 Mitglied; 

dd) Wahlbezirk d) 1 Mitglied; 

ee) Wahlbezirk e) 1 Mitglied; 

ff) Wahlbezirk f) 1 Mitglied; 

gewählt. 

e) in Wahlgruppe V 

aa) Wahlbezirk a)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 6 Mitglieder und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 8 Mitglieder; 

bb) Wahlbezirk b)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

cc) Wahlbezirk c)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 3 Mitglieder und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 3 Mitglieder; 
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dd) Wahlbezirk d)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 1 Mitglied und mittlere große Un-

ternehmen (ab 10 Beschäftigte) 1 Mitglied; 

ee) Wahlbezirk e)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 3 Mitglieder und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 3 Mitglieder; 

ff) Wahlbezirk f)  

kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere und 

große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

gewählt. 

(3) Für die Einteilung in die Betriebsgrößenklassen wird die Gesamtzahl 

der Beschäftigten des Unternehmens selbst zuzüglich aller verbundenen 

Unternehmen derselben Wahlgruppe – unabhängig vom Wahlbezirk – be-

rücksichtigt. Soweit ein Vertreter eines verbundenen Unternehmens 

ebenfalls zur Wahl zur Vollversammlung kandidiert, bleiben die Beschäf-

tigten dieses verbundenen Unternehmens bei der Bestimmung der Be-

triebsgrößenklasse des anderen verbundenen Unternehmens unberück-

sichtigt.  

(4) In den Wahlgruppen und Wahlbezirken wird die in Absatz 2 festgelegte 

Anzahl an Mitgliedern in die Vollversammlung gewählt. Soweit in einer 

Wahlgruppe (und einem Wahlbezirk) Sitze nach Betriebsgrößenklassen 

zugeordnet werden, wirkt sich diese Einteilung nicht auf das aktive Wahl-

recht aus.  

 

§ 9 Wahlausschuss 

(1) Die Vollversammlung wählt zur Durchführung jeder unmittelbaren 

Wahl auf Vorschlag des Präsidiums einen Wahlausschuss, der aus je ei-

nem Wahlberechtigten eines jeden Wahlbezirks besteht. Ferner ist für je-

des Mitglied ein Stellvertreter aus seinem Wahlbezirk zu wählen. Der 
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Wahlausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben und wählt aus 

seiner Mitte seinen Vorsitzenden sowie einen ersten und zweiten Stell-

vertreter. Der Wahlausschuss wird durch den Vorsitzenden, im Verhinde-

rungsfall durch den ersten und bei dessen Verhinderung durch den zwei-

ten Stellvertreter vertreten. 

(2) Der Wahlausschuss kann durch den Hauptgeschäftsführer benannte 

Personen als Wahlhelfer bestimmen und sich bei der Wahrnehmung sei-

ner Tätigkeit deren Unterstützung bedienen. Er kann einzelne Aufgaben 

auf Wahlhelfer übertragen. 

(3) Der Wahlausschuss fasst seine Beschlüsse in Sitzungen unter Anwe-

senheit der Mitglieder. Auf Entscheidung des Vorsitzenden kann den Mit-

gliedern auch eine Anwesenheit durch Zuschaltung zu den Sitzungen im 

Wege elektronischer Kommunikation ermöglicht werden. Insbesondere in 

Fällen besonderer Eilbedürftigkeit können Beschlüsse im schriftlichen 

Umlaufverfahren oder auf elektronischem Weg erfolgen.  

(4) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der Mitglieder oder im Vertretungsfall ihre Stellvertreter anwesend sind. 

Im Falle einer Abstimmung im schriftlichen Umlaufverfahren oder auf 

elektronischem Weg ist Beschlussfähigkeit gegeben, wenn mindestens 

die Hälfte der Mitglieder oder im Vertretungsfall ihre Stellvertreter an der 

Abstimmung teilnehmen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden. 

 

§ 10 Wählerlisten 

(1) Nach den Vorgaben des Wahlausschusses stellt die IHK zur Vorbe-

reitung der Wahl getrennt nach Wahlgruppen und Wahlbezirken Listen 

der Wahlberechtigten auf (Wählerlisten) und legt sie dem Wahlausschuss 

zur Bestätigung vor. Die Wählerlisten können auch in elektronischer Form 

erstellt werden. Sie enthalten Angaben zu Name, Firma, Anschrift, 
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Wahlgruppe, Wahlbezirk, Identnummer und Wirtschaftszweig der Wahl-

berechtigten. Die Wählerlisten können durch die Wahlberechtigten oder 

ihre Bevollmächtigten in den Wahlbezirken 

a.)  Stadtkreis Stuttgart bei der Industrie- und Handelskammer Region 

Stuttgart in Stuttgart  

b.)  Landkreis Böblingen bei der Bezirkskammer Böblingen in Böblingen  

c.)  Landkreis Esslingen bei der Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen in 

Esslingen  

d.)  Landkreis Göppingen bei der Bezirkskammer Göppingen in Göppin-

gen  

e.)  Landkreis Ludwigsburg bei der Bezirkskammer Ludwigsburg in Lud-

wigsburg  

f.)  Rems-Murr-Kreis bei der Bezirkskammer Rems-Murr in Waiblingen  

für die Dauer zweier Wochen bezogen auf ihre Wahlgruppe und ihren 

Wahlbezirk eingesehen werden. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme er-

setzt das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679, in der jeweils geltenden Fassung, und ist auch 

über die vorgenannte Frist hinaus zulässig. 

(2) Bei der Aufstellung der Wählerlisten legt die IHK die ihr vorliegenden 

Unterlagen zu Grunde und weist die Wahlberechtigten auf der Grundlage 

der Vorgaben des Wahlausschusses den einzelnen Wahlgruppen und 

Wahlbezirken zu. Wahlberechtigte, die mehreren Wahlgruppen oder 

Wahlbezirken angehören, werden einer Gruppe beziehungsweise einem 

Bezirk zugewiesen. Wahlberechtigte, die als persönlich haftende Gesell-

schafter oder Besitzgesellschaften für einen anderen Wahlberechtigten 

tätig sind, werden der Wahlgruppe dieses anderen Wahlberechtigten zu-

geordnet. Holdinggesellschaften werden der Wahlgruppe des von ihr ge-

leiteten prägenden operativ tätigen Unternehmens zugeordnet. 
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(3) Anträge auf Aufnahme in eine Wahlgruppe und einen Wahlbezirk oder 

auf Zuordnung zu einer anderen Wahlgruppe oder einen anderen Wahl-

bezirk sowie Einsprüche gegen die Zuordnung zu einer Wahlgruppe oder 

einen Wahlbezirk können in einem Zeitraum von mindestens einer Wo-

che, beginnend nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist eingereicht 

werden. Sie sind zu begründen. Sie sind schriftlich einzureichen, wobei 

auch eine Übermittlung per Fax ausreicht. Zulässig ist ebenfalls die Über-

mittlung eines eingescannten Dokuments per E-Mail. Der Wahlausschuss 

entscheidet über Einsprüche und Anträge und stellt nach deren Erledi-

gung die Ordnungsmäßigkeit der Wählerlisten fest.  

(4) Wählen kann nur, wer in den festgestellten Wählerlisten eingetragen 

ist.   

(5) Die IHK ist berechtigt, an Bewerber (§ 12) oder deren Bevollmächtigte 

sowie an Kandidaten zum Zwecke der Wahlwerbung Name, Firma, Wirt-

schaftszweig und Anschrift von Wahlberechtigten zu übermitteln. Die Be-

werber und Kandidaten oder deren Bevollmächtigte haben sich dazu 

schriftlich zu verpflichten, die übermittelten Daten ausschließlich für Wahl-

zwecke zu nutzen und sie spätestens nach der Wahl unverzüglich zu lö-

schen bzw. zu vernichten. 

 

§ 11 Bekanntmachungen zur Wählerliste und zur Abgabe von Wahl-
bewerbungen 

(1) Der Wahlausschuss macht Zeit und Ort für die Einsichtnahme der 

Wählerlisten mit dem Hinweis auf die in § 10 Absatz 3 genannten Mög-

lichkeiten der Einreichung von Anträgen und Einsprüchen einschließlich 

der dafür vom Wahlausschuss vorgesehenen Fristen bekannt. Er macht 

weiter bekannt, an welche Anschrift Zuschriften zu Wahlangelegenheiten 

zu erfolgen haben. 

(2) Der Wahlausschuss fordert in einer Bekanntmachung die Wahlbe-

rechtigten auf, bis zum Ende einer vom Wahlausschuss festgelegten und 
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in der Bekanntmachung genannten Frist Wahlbewerbungen für ihre Wahl-

gruppe, ihren Wahlbezirk und gegebenenfalls für eine Betriebsgrößen-

klasse bei ihm einzureichen. Er weist darauf hin, wie viele Mitglieder in 

jeder Wahlgruppe, jedem Wahlbezirk und gegebenenfalls in jeder Be-

triebsgrößenklasse zu wählen sind.   

 

§ 12 Bewerberliste 

(1) Die wahlberechtigten IHK-Zugehörigen können für ihre Wahlgruppe, 

ihren Wahlbezirk und gegebenenfalls ihre Betriebsgrößenklasse Wahlbe-

werbungen einreichen. Diese sind schriftlich einzureichen, wobei auch 

eine Übermittlung per Fax oder eines eingescannten Dokuments per E-

Mail zulässig ist. Wählbare Personen im Sinne des § 5 dürfen sich nur für 

die Wahlgruppe und den Wahlbezirk bewerben, für die sie selbst wahlbe-

rechtigt sind, sowie gegebenenfalls für die Betriebsgrößenklasse, der ihr 

Unternehmen angehört. Die Summe der gültigen Wahlbewerbungen für 

eine Wahlgruppe, einen Wahlbezirk und gegebenenfalls eine Be-

triebsgrößenklasse ergibt die Bewerberliste. Die Bewerberliste einer 

Wahlgruppe ist nach Betriebsgrößenklassen einzuteilen, soweit die Sitze 

Betriebsgrößenklassen zugeordnet sind. Die Bewerber werden innerhalb 

der Betriebsgrößenklasse, sonst in der Bewerberliste in der alphabeti-

schen Reihenfolge ihrer ersten Familiennamen aufgeführt. Bei Namens-

gleichheit entscheidet der Vorname. Bei vollständiger Namensgleichheit 

legt der Wahlausschuss die Reihenfolge durch Losentscheid fest. Der 

Wahlausschuss macht die Bewerberlisten mit folgenden Angaben der Be-

werber bekannt: Familienname, Vorname, Firma bzw. Bezeichnung des 

IHK-zugehörigen Unternehmens einschließlich des Orts der Niederlas-

sung, Art der Vertretungsbefugnis im angegebenen Unternehmen im 

Sinne des § 5 Absatz 1 sowie gegebenenfalls dessen Betriebsgrößen-

klasse. Ergänzende Angaben kann der Wahlausschuss beschließen.  

(2) Die Wahlbewerbungen müssen Familiennamen, Vornamen, Art der 

Vertretungsbefugnis im Unternehmen, Bezeichnung des IHK-
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zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift, E-Mail-Adresse sowie 

gegebenenfalls dessen Betriebsgrößenklasse enthalten. Die Bewerber 

müssen versichern, dass die Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. 

Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Angabe zur Betriebsgrößen-

klasse in geeigneter Weise nachzuweisen. Außerdem ist eine Erklärung 

jedes Bewerbers abzugeben, dass er zur Annahme der Wahl bereit ist 

und dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die seine Wählbarkeit nach 

dieser Wahlordnung ausschließen. Wird die Wählbarkeit aus einer Funk-

tion als besonders bestellter Bevollmächtigter abgeleitet, ist eine Voll-

macht gem. § 5 Absatz 1 beizufügen.  

(3) Die Wahlbewerbung bedarf keiner zusätzlichen Unterstützung (Selbst-

vorschlag). 

(4) Der Wahlausschuss prüft die Wahlbewerbungen. Er kann Authentizi-

tätsnachweise verlangen. Zur Prüfung der Wählbarkeit von Bewerbern 

kann der Wahlausschuss weitere Nachweise verlangen. Er fordert Bewer-

ber unter Fristsetzung auf, Mängel zu beseitigen, soweit es sich nicht um 

in Absatz 5 genannte Mängel handelt. Besteht ein Wahlvorschlag aus 

mehreren Bewerbern, so ergeht die Aufforderung an jeden Bewerber, auf 

den sich die Mängel beziehen.  

(5) Bei folgenden Mängeln der Wahlvorschläge wird keine Frist zur Män-

gelbeseitigung gesetzt:  

a) Die Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 

b) Das Formerfordernis nach Absatz 1 Satz 2 wurde nicht eingehalten. 

c) freibleibend 

d) Der Bewerber ist nicht wählbar. 

e) Der Bewerber ist nicht identifizierbar. 

f) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

(6) Jede Bewerberliste soll mindestens einen Bewerber mehr enthalten 

als in der Wahlgruppe, dem Wahlbezirk sowie gegebenenfalls der Be-

triebsgrößenklasse zu wählen sind. Geht für eine Wahlgruppe, für einen 

Wahlbezirk oder gegebenenfalls eine Betriebsgrößenklasse keine gültige 
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Wahlbewerbung ein oder reicht die Zahl der Wahlbewerbungen nicht aus, 

um die Bedingung des Satzes 1 zu erfüllen, so setzt der Wahlausschuss 

eine angemessene Nachfrist und wiederholt die Aufforderung nach § 11 

Absatz 2, beschränkt auf diese Wahlgruppe, diesen Wahlbezirk und/oder 

gegebenenfalls diese Betriebsgrößenklasse. Nachfrist und Aufforderung 

zur Einreichung weiterer Wahlbewerbungen werden vom Wahlausschuss 

bekannt gemacht. Bei fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist findet eine auf 

die gültigen Wahlbewerbungen beschränkte Wahl statt. 

 

§ 13 Durchführung der Wahl 

(1) Die Wahl erfolgt schriftlich (Briefwahl). 

(2) Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, welche für die Wahlgruppe, den 

Wahlbezirk und gegebenenfalls die Betriebsgrößenklasse die Bewerber-

liste sowie einen Hinweis auf die Anzahl der in der Wahlgruppe und dem 

Wahlbezirk und gegebenenfalls der Betriebsgrößenklasse zu wählenden 

Bewerber enthalten. Der Bewerber wird auf dem Stimmzettel mit seinem 

Familiennamen, Vornamen, Firma bzw. Bezeichnung des IHK-zugehöri-

gen Unternehmens einschließlich des Orts der Niederlassung sowie Art 

der Vertretungsbefugnis im angegebenen Unternehmen im Sinne des § 5 

Absatz 1 einschließlich dessen Betriebsgrößenklasse, soweit eine Unter-

teilung nach Betriebsgrößenklassen erfolgt, aufgeführt. Bei IHK-zugehö-

rigen natürlichen Personen kann neben dem Hinweis auf die Inhaberei-

genschaft auch die Bezeichnung der ausgeübten Gewerbetätigkeit auf-

genommen werden. Die Bewerber werden in alphabetischer Reihenfolge 

ihrer ersten Familiennamen aufgeführt. Bei Namensgleichheit entscheidet 

der Vorname. Bei vollständiger Namensgleichheit legt der Wahlaus-

schuss die Reihenfolge durch Losentscheid fest. 

(3) Die Frist, bis zu deren Ende die Stimmzettel bei der IHK-Zentrale in 

Stuttgart eingehen müssen (Wahlfrist), beträgt mindestens drei Wochen. 
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Der Wahlausschuss bestimmt das Ende der Wahlfrist und macht das 

Ende der Wahlfrist bekannt. 

(4) Die IHK übermittelt dem Wahlberechtigten folgende Unterlagen:  

a.) einen Vordruck für den Nachweis der Berechtigung zur Ausübung 

des Wahlrechts (Wahlschein), 

b.) einen Stimmzettel, 

c.) einen neutralen Umschlag (Stimmzettelumschlag), 

d.) einen Umschlag für die Rücksendung der Wahlunterlagen (Rücksen-

deumschlag). 

(5) Der Wahlberechtigte kennzeichnet die von ihm gewählten Bewerber 

dadurch, dass er deren Namen auf dem Stimmzettel ankreuzt. Er darf 

höchstens so viele Bewerber ankreuzen, wie in der Wahlgruppe und dem 

Wahlbezirk sowie gegebenenfalls den Betriebsgrößenklassen zu wählen 

sind. Er kann für jeden Bewerber jeweils nur einmal stimmen. 

(6) Der Wahlberechtigte hat den von ihm gemäß Absatz 5 gekennzeich-

neten Stimmzettel in dem verschlossenen Stimmzettelumschlag unter 

Beifügung des von ihm oder von dem beziehungsweise den Vertretungs-

berechtigten unterzeichneten Wahlscheins in dem Rücksendeumschlag 

so rechtzeitig an die Zentrale der Industrie- und Handelskammer Region 

Stuttgart in Stuttgart zurückzusenden, dass die Unterlagen spätestens bis 

zur für die Ausübung des Wahlrechts festgelegten Frist nach Absatz 3 bei 

der IHK-Zentrale vorliegen. Die rechtzeitig bei der IHK eingegangenen 

Stimmzettelumschläge werden nach Prüfung der Wahlberechtigung un-

verzüglich ungeöffnet in eine Wahlurne gelegt. 

 

§ 14 Gültigkeit der Stimmen 

(1) Über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und über alle bei der 

Wahlhandlung und bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sich erge-

bende Fragen entscheidet der Wahlausschuss. 
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(2) Ungültig sind Stimmzettel, 

a.) die Zusätze, Streichungen oder Vorbehalte aufweisen, 

b.) die die Absicht des Wählers nicht klar erkennen lassen, 

c.) in denen mehr Wahlbewerber angekreuzt sind als in der Wahlgruppe 

und dem Wahlbezirk sowie gegebenenfalls den Betriebsgrößenklassen 

zu wählen sind 

d.) die nicht in einem verschlossenen Stimmzettelumschlag eingehen. 

Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als 

nur ein Stimmzettel, wenn ihre Kennzeichnung gleichlautend oder nur ei-

ner von ihnen gekennzeichnet ist; andernfalls sind sie sämtlich ungültig. 

(3) Rücksendeumschläge, die lediglich den Stimmzettelumschlag, nicht 

jedoch den Wahlschein enthalten, werden zurückgewiesen. Das gilt auch, 

falls der Wahlschein im Stimmzettelumschlag übermittelt wurde oder nicht 

vollständig ausgefüllt ist. Kein Zurückweisungsgrund ist die Rücksendung 

der Wahlunterlagen in einem anderen Umschlag als dem Rücksendeum-

schlag. 

 

§ 15 Wahlergebnis 

(1) Gewählt sind in den einzelnen Wahlgruppen und Wahlbezirken sowie 

gegebenenfalls Betriebsgrößenklassen diejenigen Bewerber, welche die 

meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 

Los, welches ein Mitglied des Wahlausschusses zieht; das gleiche gilt für 

die Festlegung der Reihenfolge der Nachfolgemitglieder (§ 2). 

(2) Der Wahlausschuss stellt unverzüglich nach Abschluss der Wahl das 

Wahlergebnis fest und fertigt über den Wahlablauf eine Niederschrift an, 

welche von den anwesenden Mitgliedern des Wahlausschusses zu unter-

zeichnen ist. 
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(3) Der Wahlausschuss macht die Namen der gewählten Bewerber, die 

jeweils auf sie entfallende Stimmenzahl sowie die Wahlbeteiligung für die 

Vollversammlung bekannt. 

 

§ 16 Wahlprüfung 

(1) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses müssen in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich 

beim Wahlausschuss eingegangen sein. Der Einspruch ist auf die Wahl 

innerhalb der Wahlgruppe und des Wahlbezirks des Wahlberechtigten 

beschränkt. Über Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnis-

ses entscheidet der Wahlausschuss. Gegen diese Entscheidung kann in-

nerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden. Hierüber entschei-

det die Vollversammlung.  

(2) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses und Wider-

sprüche gegen die Entscheidung über den Einspruch sind zu begründen. 

Sie können nur auf einen Verstoß gegen wesentliche Wahlvorschriften 

gestützt werden, durch die das Wahlergebnis beeinflusst werden kann. 

Gründe können nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vortragen wer-

den. Im Wahlprüfungsverfahren einschließlich eines gerichtlichen Verfah-

rens werden nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragene 

Gründe berücksichtigt. 

 

§ 17 Verfahren und Überprüfung der mittelbaren Wahl 

(1) Mindestens fünf unmittelbar gewählte Vollversammlungsmitglieder 

(Wahlpersonen) oder das Präsidium können vorschlagen, weitere Mitglie-

der der Vollversammlung gem. § 1 Absatz 3 in mittelbarer Wahl hinzu zu 

wählen. 

(2) Der Vorschlag ist schriftlich zu begründen und muss mindestens drei 

Wochen vor der nächsten Vollversammlung dem Präsidenten vorliegen; 
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§ 12 Absatz 2 gilt entsprechend. Aus der Begründung muss die Verbes-

serung der Spiegelbildlichkeit der Vollversammlung hervorgehen. 

(3) Die Wahl kann frühestens in der konstituierenden Sitzung der Vollver-

sammlung erfolgen. Vorschlagsberechtigt sind für die konstituierende  

Sitzung die bereits gewählten Wahlkandidaten und das Präsidium. 

(4) Die Zuwahl nach § 1 Absatz 3 Satz 1 setzt einen vorherigen Beschluss 

der Vollversammlung voraus, dass die Voraussetzungen von § 1 Absatz 

3 Satz 2 vorliegen.  

(5) Die mittelbare Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung. Gewählt ist, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Erhält bei mehreren 

Kandidaten kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, findet eine Stich-

wahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben. Die mittelbare Wahl er-

folgt für die Dauer der laufenden Wahlperiode. 

(6) Die mittelbar gewählten Mitglieder sind gem. § 19 bekanntzumachen. 

(7) Für die Wahlprüfung gelten die Regelungen von § 16 entsprechend 

mit der Maßgabe, dass anstelle des Wahlausschusses das Präsidium tritt. 

Einspruchsberechtigt ist für die Nachfolgewahl gem. § 2 Abs. 2 und Abs. 

3, wer gemäß Absatz 1 Wahlperson oder gemäß § 4 in der betreffenden 

Wahlgruppe und dem betreffenden Wahlbezirk zur Ausübung des Wahl-

rechts berechtigt ist. 

 

§ 18 Wahl der Bezirksversammlungen 

(1) Neben den Vollversammlungsmitgliedern gemäß § 7 Absatz 3 gehö-

ren 

der Bezirksversammlung Böblingen              26 

der Bezirksversammlung Esslingen-Nürtingen             36 

der Bezirksversammlung Göppingen     16 



4. Wahlordnung der IHK Region Stuttgart 

80 
 

der Bezirksversammlung Ludwigsburg          34 

der Bezirksversammlung Rems-Murr         26 

zur Vollversammlung wählbare IHK-Zugehörige des betreffenden  

Bezirks an. 

Sie verteilen sich wie folgt: 

a) Bezirksversammlung Böblingen        Sitze  

Wahlgruppe I                8 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 6 Mitglieder; 

Wahlgruppe II                6 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 4 Mitglieder; 

Wahlgruppe III                2 

Wahlgruppe IV               2 

Wahlgruppe V               8 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 4 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 4 Mitglieder; 

insgesamt               26 

b) Bezirksversammlung Esslingen-Nürtingen      Sitze  

Wahlgruppe I               12 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 10 Mitglieder; 

Wahlgruppe II               8 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 4 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 4 Mitglieder; 

Wahlgruppe III                2 

Wahlgruppe IV               2 

Wahlgruppe V            12 



4. Wahlordnung der IHK Region Stuttgart 

81 
 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 6 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 6 Mitglieder; 

insgesamt              36 

c) Bezirksversammlung Göppingen         Sitze  

Wahlgruppe I               4 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte)  2 Mitglieder; 

Wahlgruppe II               4 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte)  2 Mitglieder; 

Wahlgruppe III               2 

Wahlgruppe IV                2 

Wahlgruppe V               4 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 2 Mitglieder; 

insgesamt              16 

d) Bezirksversammlung Ludwigsburg        Sitze  

Wahlgruppe I              12 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 10 Mitglieder; 

Wahlgruppe II               6 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 4 Mitglieder; 

Wahlgruppe III               2 

Wahlgruppe IV                2 

Wahlgruppe V             12 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 6 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 6 Mitglieder; 
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Insgesamt             34 

e) Bezirksversammlung Rems-Murr          Sitze  

Wahlgruppe I                8 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 6 Mitglieder; 

Wahlgruppe II              6 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 2 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 4 Mitglieder; 

Wahlgruppe III              2 

Wahlgruppe IV                2 

Wahlgruppe V              8 

davon kleine Unternehmen (bis 9 Beschäftigte) 4 Mitglieder und mittlere 

und große Unternehmen (ab 10 Beschäftigte) 4 Mitglieder; 

Insgesamt              26 

(2) Die gemäß § 7 Abs. 3 und § 18 Abs. 1 unmittelbar gewählten Bezirks-

versammlungsmitglieder können gemäß § 17 weitere Mitglieder in mittel-

barer Wahl zur Bezirksversammlung hinzuwählen, die sich wie folgt auf 

die einzelnen Wahlgruppen verteilen: 

Bezirksversammlung Böblingen     

Wahlgruppe I     bis zu 2 

Wahlgruppe II     bis zu 2 

Wahlgruppe III     bis zu 1 

Wahlgruppe IV     bis zu 1 

Wahlgruppe V     bis zu 2 

insgesamt bis zu     8 

Bezirksversammlung Esslingen-Nürtingen   

Wahlgruppe I     bis zu 3 

Wahlgruppe II     bis zu 2 

Wahlgruppe III     bis zu 1 
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Wahlgruppe IV     bis zu 1 

Wahlgruppe V     bis zu 3 

insgesamt bis zu             10 

Bezirksversammlung Göppingen    

Wahlgruppe I     bis zu 1 

Wahlgruppe II     bis zu 1 

Wahlgruppe III     keine  

Wahlgruppe IV     bis zu 1 

Wahlgruppe V     bis zu 1  

insgesamt bis zu     4 

Bezirksversammlung Ludwigsburg    

Wahlgruppe I     bis zu 3 

Wahlgruppe II     bis zu 2 

Wahlgruppe III     bis zu 1 

Wahlgruppe IV     bis zu 1 

Wahlgruppe V     bis zu 3 

insgesamt bis zu             10 

Bezirksversammlung Rems-Murr    

Wahlgruppe I     bis zu 2 

Wahlgruppe II     bis zu 1 

Wahlgruppe III     bis zu 1 

Wahlgruppe IV     bis zu 1 

Wahlgruppe V     bis zu 2 

insgesamt bis zu     7 

(3) freibleibend 

(4) Der Wahlausschuss ist auch für die unmittelbare Wahl der nicht der 

Vollversammlung angehörenden Mitglieder der Bezirksversammlungen 

zuständig. 
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(5) Im Übrigen finden auf die Wahl der nicht der Vollversammlung ange-

hörenden Mitglieder die Bestimmungen dieser Wahlordnung sinngemäß 

Anwendung. 

 

§ 19 Bekanntmachungen und Fristen 

(1) Alle in der Wahlordnung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen 

im Internet auf der Internetseite der Industrie- und Handelskammer Re-

gion Stuttgart unter Angabe des Tages der Einstellung. 

(2) Fristen der Wahlordnung sind, soweit nicht in der Wahlordnung etwas 

anders geregelt ist, nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

zu berechnen. 

 

§ 20 Inkrafttreten 

(1) Diese Wahlordnung tritt am ersten Tag des auf die Veröffentlichung 

folgenden Monats in Kraft. Insoweit tritt die Wahlordnung vom 12. Dezem-

ber 2018 außer Kraft. 

(2) Ein zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wahlordnung bereits  

gewählter Wahlausschuss bleibt im Amt. Er führt die Wahl auf der Grund-

lage dieser Wahlordnung durch. Beschlüsse, die der Wahlausschuss bis 

zu diesem Zeitpunkt gefasst hat, bleiben wirksam, soweit sie durch diese 

Wahlordnung gedeckt sind. 

(3) Die Verlängerung der Wahlperiode von bisher vier auf nunmehr fünf 

Jahre (§ 1 Absatz 1 und § 6 Absatz 1) findet erstmals für die IHK-Wahlen 

in 2024 für die am 1. Januar 2025 beginnende Wahlperiode Anwendung. 

Die am 1. Januar 2020 begonnene, vierjährige Wahlperiode wird nicht 

verlängert, es verbleibt insoweit bei der Regelung in § 6 Absatz 1 der 

Wahlordnung in der am 12. Dezember 2018 beschlossenen Fassung. 

(4) Die zahlenmäßige Zuordnung der Sitze nach § 7 Absatz 3 und Absatz 

4 und § 8 Absatz 2 sowie § 18 Absatz 1 und Absatz 2 findet erstmals für 
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die IHK-Wahlen in 2024 für die am 1. Januar 2025 beginnende Wahlperi-

ode Anwendung. Für die am 1. Januar 2020 begonnene Wahlperiode ver-

bleibt es bei den Zuordnungen gemäß der Wahlordnung in der am 12. 

Dezember 2018 beschlossenen Fassung.  
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Finanzstatut der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

vom 1. Januar 2015, zuletzt geändert zum 1. Januar 2021 
 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

hat zum 11.12.2020 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen 

Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 

18.12.1956 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-

1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1067) geändert worden ist, und 

gemäß § 4 Abs. 2c der Satzung der Industrie- und Handelskammer Re-

gion Stuttgart vom 13.07.2011, zuletzt geändert am 24.03.2015, be-

schlossen: 

Teil I  Anwendungsbereich 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Das Finanzstatut regelt die Aufstellung und den Vollzug des Wirt-

schaftsplans (Wirtschaftsführung) sowie die Rechnungslegung und die 

Abschlussprüfung der IHK.  

(2) Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts werden von Präsident 

und Hauptgeschäftsführer der IHK erlassen.  

 

Teil II Allgemeine Vorschriften zum Wirtschaftsplan 

§ 2 Feststellung der Wirtschaftssatzung und des Wirtschaftsplans,  
      Geschäftsjahr 

(1) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan durch die Wirtschafts-

satzung fest. Die Wirtschaftssatzung bestimmt über die Beiträge und dar-

über, bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen und Verpflichtungen zur 

Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungser-

mächtigungen) eingegangen werden dürfen. Der Präsident legt den Ent-

wurf der Wirtschaftssatzung und des Wirtschaftsplans so rechtzeitig der 

Vollversammlung vor, dass diese darüber vor Beginn des 
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Geschäftsjahres Beschluss fassen kann. Die Wirtschaftssatzung wird ge-

mäß § 11 der Satzung der IHK veröffentlicht. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Bedeutung und Wirkungen des Wirtschaftsplans 

(1) Der Wirtschaftsplan dient der Planung und Deckung des Ressourcen-

bedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben der IHK im folgenden Geschäfts-

jahr (Planungszeitraum) voraussichtlich notwendig ist. Der Wirtschafts-

plan bildet die Grundlage für die Wirtschaftsführung der IHK. 

(2) Der Wirtschaftsplan ermächtigt die zuständigen Organe, Ressourcen 

aufzunehmen, anzuschaffen, einzusetzen und zu verbrauchen. Durch 

den Wirtschaftsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder be-

gründet noch aufgehoben. 

 
§ 4 Bestandteile des Wirtschaftsplans 

(1) Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen  

Finanzplan. 

(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen die Personalübersicht und eine 

gesonderte Zusammenstellung der übernommenen Bürgschaften,  

Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Aufwendungen in 

künftigen Geschäftsjahren führen können, beizufügen. 

 

§ 5 Vorläufige Wirtschaftsführung 

  Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Geschäftsjahres noch nicht festge-

stellt, dürfen Aufwendungen zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, im 

Übrigen nur im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplans des Vorjahres 

geleistet werden. 
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§ 6 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans sind die Grund-

sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Für alle Auftragsvergaben sind die von der Vollversammlung be-

schlossenen Beschaffungsregelungen zu beachten, sofern sich nichts 

Abweichendes aus höherrangigem Recht ergibt.  

 

Teil III: Aufstellung des Wirtschaftsplans  

§ 7 Inhalt, Gliederung und Erläuterung des Wirtschaftsplans 

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt die IHK einen Wirt-

schaftsplan auf. Der Erfolgsplan soll ausgeglichen werden. 

(2) Im Erfolgs- und Finanzplan sind alle Erträge und Aufwendungen, der 

zur Verwendung vorgesehene Gewinn-/Verlustvortrag und die Rückla-

genveränderungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe 

und getrennt voneinander anzusetzen und auszuweisen. Zuwendungen 

Dritter sind besonders auszuweisen. Notwendige Verpflichtungsermäch-

tigungen sind anzusetzen.  

(3) Der Erfolgsplan ist nach dem in Anlage I beigefügten Muster zu glie-

dern.  

(4) Der Finanzplan wird in Form einer Kapitalflussrechnung aufgestellt. Er 

ist nach dem in Anlage II beigefügten Muster zu gliedern.  Wenn Verpflich-

tungen zu Lasten zukünftiger Geschäftsjahre eingegangen werden sollen 

(Verpflichtungsermächtigung) sind diese zu der Maßnahme darzulegen. 

(5) Die wesentlichen Posten des Erfolgs- und des Finanzplans sind, ins-

besondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu 

erläutern. 
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§ 8 Größere Baumaßnahmen 

(1) Größere Baumaßnahmen liegen dann vor, wenn das Volumen 5 v. H. 

der Summe der geplanten Aufwendungen überschreitet. 

(2) Derartige Baumaßnahmen sind in ihrer Gesamtheit von der Vollver-

sammlung zu beschließen. Dies gilt auch dann, wenn sie sich über meh-

rere Jahre erstrecken. Verbindliche Grundlage ist eine Kosten- und  

Finanzierungsübersicht. Eine erneute Beschlussfassung ist notwendig, 

wenn sich das Volumen der Baumaßnahme um mehr als 10 v. H. erhöht.   

 

§ 9 Gesonderte Wirtschaftspläne für bestimmte Einrichtungen 

Für unselbständige Einrichtungen der IHK, die sich zu einem erheblichen 

Teil aus eigenen Erträgen oder zweckgebundenen Leistungen Dritter  

finanzieren, sind gesonderte Wirtschaftspläne zulässig; die Vorschriften 

dieses Finanzstatuts sind anzuwenden. Die gesonderten Wirtschafts-

pläne sind dem Wirtschaftsplan der IHK beizufügen. 

 

§ 10 Nachtragswirtschaftsplan 

(1) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich die Gewinn- und Verlust-

rechnung oder die Finanzrechnung gegenüber dem Wirtschaftsplan  

erheblich verändern. Eine erhebliche Veränderung liegt dann vor, wenn 

das Volumen des Erfolgs- oder Finanzplans um mehr als 10 v. H. über-

schritten wird. Die Vollversammlung kann bei Verabschiedung des Wirt-

schaftsplans weitergehende Anforderungen zur Notwendigkeit, den Wirt-

schaftsplan zu ändern, beschließen.  

(2) Die Regelungen des § 2 Absatz 1 gelten mit der Maßgabe entspre-

chend, dass die Voll-versammlung eine geänderte Wirtschaftssatzung 

und gegebenenfalls einen Nachtragswirtschaftsplan bis zum Ende des  

jeweiligen Geschäftsjahres beschließt. Im Rahmen eines Nachtragswirt-

schaftsplans kann ein positives Ergebnis geplant werden. 
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Teil IV:  Ausführung des Wirtschaftsplans 

§ 11 Gesamtdeckungsprinzip, Deckungsfähigkeit 

(1) Alle Erträge dienen, soweit nichts anderes bestimmt ist, zur Deckung 

aller Aufwendungen (Gesamtdeckungsprinzip). 

(2) Zweckgebundene Mehrerträge sind nur für damit verbundene Mehr-

aufwendungen zu verwenden. 

(3) Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen sind jeweils für sich 

deckungsfähig. Sie können insgesamt für gegenseitig deckungsfähig er-

klärt werden. Aufwendungen für einzelne Zwecke können von der De-

ckungsfähigkeit ausgenommen werden. 

(4) Investitionsauszahlungen können für gegenseitig deckungsfähig er-

klärt werden.  

 

§ 12 Vollständigkeit und Abweichungen vom Wirtschaftsplan, Über-
tragbarkeit 

(1) Erträge sind rechtzeitig und vollständig zu erheben. 

(2) Der angesetzte Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen dür-

fen bis zu 10 v. H. der Planwerte überschritten werden, soweit Deckung 

vorhanden ist. Bei fehlender Deckung bedürfen auch Überschreitungen 

der Planwerte bis zu 10 v. H. der Genehmigung der Vollversammlung. 

(3) Außerplanmäßige Aufwendungen und außerplanmäßige Investitions-

auszahlungen dürfen geleistet werden, wenn sie unabweisbar oder für die 

Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit unumgänglich notwendig sind. 

Sie bedürfen der Genehmigung der Vollversammlung.  

(4) Mehrauszahlungen für im Finanzplan veranschlagte Einzelvorhaben, 

bedürfen der Zustimmung der Vollversammlung, sofern keine Deckungs-

fähigkeit gegeben ist. 
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(5) Planansätze für Investitionen sind übertragbar bis zum Ende des auf 

die Bewilligung folgenden dritten Geschäftsjahres. 

 

Teil V: Buchführung, Rechnungslegung und Controlling 

§ 13 Buchführung, Inventar 

(1) Die IHK führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen dop-

pelten Buchführung; soweit sich aus diesem Finanzstatut nichts anderes 

ergibt, gelten sinngemäß die Vorschriften des ersten Abschnitts des Drit-

ten Buchs des Handelsgesetzbuches in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

Bei der Anwendung sind die Aufgabenstellung und die Organisation der 

IHK zu beachten. 

(2) Das Rechnungswesen bildet unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

IHK vollständig ab. Die Buchführung ist nach dem als Anlage VI beige-

fügten IHK-Kontenrahmen zu gliedern.  

 

§ 14 Eröffnungsbilanz 

Für die beim Übergang auf die kaufmännische doppelte Buchführung auf-

gestellte Eröffnungsbilanz gelten die Sondervorschriften, die in den Richt-

linien zur Ausführung des Finanzstatuts geregelt sind. 

 

§ 15 Jahresabschluss, Anhang mit Plan-/Ist-Vergleich des Wirt-
schaftsplans und Lagebericht 

(1) Die IHK stellt innerhalb des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres für 

das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluss, einen Anhang 

zum Jahresabschluss und einen Lagebericht unter sinngemäßer Anwen-

dung der Vorschriften der §§ 238 bis 257, 284 bis 286 und 289 des Han-

delsgesetzbuches sowie Artikel 28, 66 und 67 EGHGB auf. 
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(2) Der Jahresabschluss der IHK besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und 

Verlustrechnung und der Finanzrechnung. Die Bilanz ist nach dem als 

Anlage III, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem als Anlage IV und 

die Finanzrechnung nach dem als Anlage V beigefügten Muster zu glie-

dern. 

(3) In den Anhang ist ein Anlagenspiegel und ein Plan-/Ist-Vergleich der 

Pläne nach §§ 2 bzw. 10 sowie 9 aufzunehmen.  

(4) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und die Lage der IHK im 

abgelaufenen Geschäftsjahr so darzustellen, dass ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewo-

gene und umfassende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage zu 

enthalten. Darüber hinaus ist im Lagebericht auf Vorgänge von besonde-

rer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres und auf die erwar-

tete Entwicklung der IHK einschließlich der Risiken der künftigen Entwick-

lung einzugehen. Die voraussichtliche Entwicklung der IHK ist mit ihren 

wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern.  

 

§ 15a Einzelvorschriften zum Jahresabschluss 

(1) Die Nettoposition ergibt sich als Unterschiedsbetrag zwischen Vermö-

gen und Schulden unter Berücksichtigung von Rücklagen zum Stichtag 

der Eröffnungsbilanz. Sie kann bei erheblichen Änderungen der aktuellen 

Verhältnisse beim unbeweglichen Sachanlagevermögen im Vergleich 

zum Eröffnungsbilanzstichtag angepasst werden. Sie darf im Regelfall 

nicht größer sein als das zur Erfüllung der Aufgaben der IHK notwendige, 

um Sonderposten (siehe Absatz 4) verminderte unbewegliche Sachanla-

gevermögen. 

(2) Die IHK hat eine Ausgleichsrücklage zu bilden. Diese dient zum Aus-

gleich aller ergebniswirksamen Schwankungen und beträgt 25 – 50  

Prozent v. H. der Summe der geplanten Aufwendungen. Sollten Entnah-

men den Stand unter 25 Prozent bringen, soll die IHK in angemessenem 
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Zeitraum wieder die Mindestdotierung erreichen. Die Bildung zweckbe-

stimmter Rücklagen ist zulässig. Sie sind in der Bilanz oder im Anhang 

zum Jahresabschluss gesondert einzeln auszuweisen. Der Verwen-

dungszweck und der Umfang sind hinreichend zu konkretisieren, wie 

auch der Zeitpunkt der voraussichtlichen Inanspruchnahme. 

(3) Ergebnisse können auf neue Rechnung vorgetragen werden. Sie sind 

spätestens im zweiten der Entstehung folgenden Geschäftsjahr den 

Rücklagen zuzuführen oder im darauffolgenden Geschäftsjahr für den 

Ausgleich des Erfolgsplans heranzuziehen. 

(4) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand oder anderer Zu-

schussgeber für Investitionen in aktivierte Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens sind in der Bilanz auf der Passivseite als „Sonderpos-

ten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen“ vermindert um den 

Beitrag der bis zum jeweiligen Bilanzstichtag angefallenen Auflösungsbe-

träge auf die mit diesen Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens auszuweisen.  

(5) Bei der Erstellung des Jahresabschlusses kann ein Vorschlag zur Ver-

wendung des Bilanzergebnisses berücksichtigt werden.  

 

§ 16 Controlling, IKS 

(1) Die IHK richtet eine Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenarten-, 

Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung) ein, die eine betriebswirtschaftli-

che Kalkulation sowie eine betriebsinterne Steuerung und Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der IHK erlaubt. Dazu sind der 

Struktur der IHK entsprechende Kostenstellen und ihren Leistungen ent-

sprechende Kostenträger zu bilden. Die Kosten sind nachprüfbar aus der 

Buchführung herzuleiten und verursachungsgerecht den Kostenstellen 

und Kostenträgern zuzuordnen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist 

ein wichtiger Bestandteil des Controllingsystems. Ihre Ergebnisse sind 
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den Entscheidungsträgern in Form eines empfängerorientierten Berichts-

wesens in regelmäßigen Abständen zur Verfügung zu stellen.  

(2) Die IHK richtet ein für ihre Verhältnisse angemessenes Internes  

Kontrollsystem ein.  

 

 Teil VI: Abschlussprüfung und Entlastung 

§ 17 Prüfung, Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses, 
Verwendung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages sowie 
Entlastung  

(1) Die IHK hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung, den Anhang und den Lagebericht sowie die Ordnungsmäßigkeit der 

Wirtschaftsführung einschließlich der Beachtung der Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, prüfen zu lassen.  

Bei der Prüfung sind die Prüfungsrichtlinien der zuständigen Rechtsauf-

sichtsbehörde sowie sinngemäß die §§ 317, 320, 321 und 322 des Han-

delsgesetzbuches und sinngemäß der § 53 Absatz 1 des Haushalts-

grundsätzegesetzes zu beachten. 

(2) Die Prüfung gemäß Abs. 1 wird von der vom Deutschen Industrie- und 

Handelskammertag errichteten unabhängigen Rechnungsprüfungsstelle 

für die Industrie- und Handelskammern durchgeführt. Die Rechnungsprü-

fungsstelle legt zeitgleich den Prüfungsbericht der Rechtsaufsichtbehörde 

und der IHK vor. Grundlage für die Prüfung durch ehrenamtliche Rech-

nungsprüfer ist insbesondere der Bericht der Rechnungsprüfungsstelle; 

weitere zusätzliche Prüfungshandlungen aus besonderen Anlässen blei-

ben ihnen unbenommen.  

(3) Die Vollversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt 

über die Verwendung des Bilanzgewinn/Bilanzverlusts. 

(4) Die Vollversammlung erteilt die Entlastung für die Wirtschaftsführung. 

Das Weitere regelt die IHK-Satzung. 
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(5) Der Jahresabschluss ist in dem für die Veröffentlichung von Satzungs-

recht vorgesehenem Medium oder im Internet zu veröffentlichen. Zulässig 

ist auch eine verkürzte Form.  

 

Teil VII: Ergänzende Vorschriften 

§ 18 Beauftragter für die Wirtschaftsführung 

(1) Soweit der Hauptgeschäftsführer die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt, 

ist bei der IHK ein Beauftragter für die Wirtschaftsführung zu bestellen. 

Der Beauftragte ist dem Hauptgeschäftsführer unmittelbar zu unterstel-

len. 

(2) Dem Beauftragten obliegen die Erstellung des Entwurfs des Wirt-

schaftsplans sowie die Bewirtschaftung der Mittel nach Maßgabe der 

Kammersatzung. Er ist bei allen Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 

zu beteiligen. 

(3) Der Beauftragte für die Wirtschaftsführung soll eingreifen, wenn die 

Liquidität gefährdet ist, die Erträge erheblich hinter den Planwerten zu-

rückbleiben oder ein Nachtrag erforderlich wird. Wenn die Entwicklung 

der Erträge und Aufwendungen es erfordert, kann der Beauftragte für die 

Wirtschaftsführung es von seiner Einwilligung (vorherigen Zustimmung) 

abhängig machen, ob Aufwendungen geleistet oder Verpflichtungen ein-

gegangen werden. 

(4) Dem Beauftragten obliegt die Erstellung des Jahresabschlusses inklu-

sive dem Anhang. 
 

§ 19 Nutzungen und Sachbezüge 

(1) Nutzungen und Sachbezüge dürfen Beschäftigten der IHK nur gegen 

angemessenes Entgelt gewährt werden, soweit nicht durch Gesetz, 

Dienstvertrag, Dienstvereinbarung, für den öffentlichen Dienst allgemein 
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geltende Vorschriften oder im Wirtschaftsplan etwas anderes bestimmt 

ist. 

(2) Personalaufwendungen, die nicht auf Gesetz, Dienstvereinbarung 

oder auf Dienstvertrag beruhen, dürfen nur geleistet werden, wenn dafür 

Mittel bereitgestellt werden, die im Wirtschaftsplan besonders zu erläu-

tern sind.  

 

§ 20 Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, Betei-
ligungen 

(1) Zum Erwerb, zur Veräußerung und zur dinglichen Belastung von 

Grundstücken ist die Einwilligung der Vollversammlung einzuholen, so-

weit diese Rechtsgeschäfte nicht bereits nach dem Wirtschaftsplan vor-

gesehen sind. 

(2) Zur Eingehung oder Veräußerung von Beteiligungen ist die Einwilli-

gung der Vollversammlung einzuholen. Beteiligungen sind Anteile an Un-

ternehmen des privaten Rechts, die dazu bestimmt sind, dem gesetzli-

chen Auftrag der IHK durch Herstellung einer dauer-haften Verbindung zu 

diesem Unternehmen zu dienen. Bei Beteiligungen von mehr als  

50 Prozent der Anteile ist für Angelegenheiten von wesentlicher Bedeu-

tung der Gesellschaft das Beschlussrecht der Vollversammlung der IHK 

nach § 4 Satz 1 IHKG sicherzustellen. 

 

§ 20a Zuwendungen 

Zuwendungen sind freiwillige finanzielle Leistungen an Dritte (Stellen 

außerhalb der IHK) zur Erfüllung bestimmter Zwecke, die unter Beach-

tung von § 1 IHKG und in Anlehnung an die Grundsätze des staatlichen 

Haushaltsrechts erfolgen. Das Nähere regelt die Zuwendungssatzung.  
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§ 21 Änderung von Verträgen, Vergleiche 

Die IHK darf zu ihrem Nachteil Verträge nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen aufheben oder ändern und Vergleiche nur abschließen, 

wenn dies für sie zweckmäßig und wirtschaftlich ist. 

 
§ 22 Veränderung von Ansprüchen 

(1) Die IHK darf Ansprüche nur 

1.  stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den 

Anspruchsgegner verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung 

nicht gefährdet wird. 

2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg ha-

ben wird oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe 

des Anspruchs stehen, 

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den 

Anspruchsgegner eine besondere Härte darstellen würde; das gleiche gilt 

für die Erstattung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen. 

(2) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 

§ 23 Geldanlagen 

Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie  

sollen einen angemessene Ertrag bringen und für den vorgesehenen 

Zweck in Anspruch genommen werden können. 

 
Teil VIII: Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 24 In-Kraft-Treten/Geltungsdauer 

Dieses Finanzstatut tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Zu dem Zeitpunkt 

wird die Ausgleichsrücklage gemäß § 15 Absatz 3 FS alter Fassung in die 

Ausgleichsrücklage gemäß § 15a Absatz 2 FS umgewidmet. Die Liquidi-

tätsrücklage ist bis spätestens 31.12.2018 zu verwenden.   
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Beitragsordnung der Industrie- und Handelskammer Region  
Stuttgart 

vom 19. Dezember 2007, zuletzt geändert am 07. Dezember 2022 

 

§ 1 Beitragspflicht  

(1) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) erhebt von den IHK-Zugehö-

rigen Beiträge nach Maßgabe des IHKG und der folgenden Vorschriften; 

die Beiträge sind öffentliche Abgaben. 

(2) Die Beiträge werden als Grundbeiträge und Umlagen erhoben.  

(3) Die Vollversammlung setzt jährlich in der Wirtschaftssatzung die 

Grundbeiträge, den Hebesatz der Umlage und die Freistellungsgrenze  

(§ 5) fest. 

 

§ 2 Organgesellschaften und Betriebsstätten  

(1) Verbundene Unternehmen (Organgesellschaften) werden nach den 

Bestimmungen des § 2 Abs. 1 IHKG als eigenständige IHK-Zugehörige 

zum Beitrag veranlagt. 

(2) Hat ein IHK-Zugehöriger mehrere Betriebsstätten im Sinne von  

§ 12 AO im IHK-Bezirk, so wird der Grundbeitrag nur einmal erhoben. 

 

§ 3 Beginn und Ende der Beitragspflicht  

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit Beginn des Geschäftsjahres, erstmalig 

mit dem Beginn der IHK-Zugehörigkeit. 

(2) Erhebungszeitraum für den Beitrag ist das Geschäftsjahr. 

(3) Die Beitragspflicht endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Gewerbesteu-

erpflicht erlischt. Sie wird durch die Eröffnung eines Liquidations- oder 

Insolvenzverfahrens nicht berührt. 
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§ 4 Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb  

(1) Der Gewerbeertrag wird nach § 7 GewStG unter Berücksichtigung von 

§ 10 a GewStG ermittelt. 

(2) Falls für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht 

festgesetzt worden ist, tritt an die Stelle des Gewerbeertrags der nach 

dem Einkommen- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn aus 

Gewerbebetrieb. 

 

§ 5 Beitragsfreistellung nach § 3 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 IHKG  

(1) Natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht in das 

Handelsregister eingetragen sind, sowie eingetragene Vereine, wenn 

nach Art und Umfang ein in kaufmännischer Art und Weise eingerichteter 

Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vorbehaltlich eines Beschlus-

ses nach Abs. 3 vom Beitrag freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag nach 

dem Gewerbesteuergesetz oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Ge-

werbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, ihr nach dem Einkommen-

steuergesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200 Euro nicht 

übersteigt.  

(2) Die in Absatz 1 genannten natürlichen Personen sind, soweit sie in 

den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor ihrer Betriebseröffnung weder Ein-

künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger 

Arbeit erzielt haben, noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder un-

mittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, für das Geschäftsjahr 

einer IHK, in dem die Betriebseröffnung erfolgt, und für das darauf fol-

gende Jahr von der Umlage und vom Grundbeitrag sowie für das dritte 

und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder Ge-

winn aus Gewerbebetrieb 25.000 Euro nicht übersteigt.  

(3) Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der Verabschiedung der 

Wirtschaftssatzung vorliegenden Bemessungsgrundlagen zu besorgen 

ist, dass bei der IHK die Zahl der Beitragspflichtigen, die einen Beitrag 
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entrichten, durch die in den Absätzen 1 und 2 genannten Freistellungsre-

gelungen auf weniger als 55 vom Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbe-

treibenden sinkt, kann die Vollversammlung für das betreffende Ge-

schäftsjahr eine entsprechende Herabsetzung der dort genannten Gren-

zen für den Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbebetrieb be-

schließen. 

 

§ 6 Berechnung des Grundbeitrages 

(1) Der Grundbeitrag kann gestaffelt werden. Zu den Staffelungskriterien 

gehören insbesondere Art oder Umfang sowie die Leistungskraft des Ge-

werbebetriebes. Berücksichtigt werden können dabei der Gewerbeertrag, 

die Handelsregistereintragung, das Erfordernis eines in kaufmännischer 

Weise eingerichteten Geschäftsbetriebs, der Umsatz, die Bilanzsumme 

und die Arbeitnehmerzahl. 

Die Staffelung und die Höhe der Grundbeiträge legt die Vollversammlung 

in der Wirtschaftssatzung fest. 

(2) Der Grundbeitrag wird als Jahresbeitrag erhoben. Er ist auch dann in 

voller Höhe zu entrichten, wenn der gewerbliche Betrieb oder seine Be-

triebsstätten nicht im ganzen Erhebungszeitraum oder nur mit einem Be-

triebsteil beitragspflichtig sind. Besteht die Beitragspflicht im Erhebungs-

zeitraum nicht länger als drei Monate, so kann auf Antrag von der Erhe-

bung des Grundbeitrags ganz oder teilweise abgesehen werden. 

 

§ 7 Berechnung der Umlage 

(1) Bemessungsgrundlage für die Umlage ist der Gewerbeertrag. 

(2) Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemes-

sungsgrundlage für die Umlage einmal um einen Freibetrag gemäß § 3 

Abs. 3 Satz 7 IHKG für das Unternehmen zu kürzen; bei Unternehmen 

mit mehreren Betriebsstätten wird der Freibetrag vor Ermittlung der 
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Zerlegungsanteile von der Bemessungsgrundlage des ganzen Unterneh-

mens abgezogen. 

 

§ 8 Zerlegung 

(1) Bei einer Zerlegung des Gewerbeertrags sind nur die auf den IHK-

Bezirk entfallenden Zerlegungsanteile der Umlagebemessung und, so-

weit der Gewerbeertrag für die Bemessung des Grundbeitrags oder die 

Freistellung (§ 5) herangezogen wird, auch dabei zu Grunde zu legen. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Bemessungsgrundlage Gewinn aus Ge-

werbebetrieb und für den Umsatz, die Bilanzsumme oder die Arbeitneh-

merzahl, wenn diese für die Bemessung des Grundbeitrags herangezo-

gen werden. 

(2) Die Zerlegung erfolgt auf der Grundlage der von der Finanzverwaltung 

festgestellten gewerbesteuerlichen Zerlegungsanteile. Liegt keine gewer-

besteuerliche Zerlegung durch die Finanzverwaltung vor, kann die Zerle-

gung nach entsprechender Anwendung der §§ 28 ff GewStG (gewerbe-

steuerlichen Zerlegung) durch die IHK erfolgen. 

 

§ 9 Bemessungsjahr  

(1) Soweit die Beitragsordnung auf den Gewerbeertrag, den Gewinn aus 

Gewerbebetrieb, den Umsatz, die Bilanzsumme oder die Arbeitnehmer-

zahl Bezug nimmt, sind die Werte des Bemessungsjahres maßgebend. 

(2) Das Bemessungsjahr wird in der jährlichen Wirtschaftssatzung festge-

setzt. 

 

§ 10 Umsatz, Bilanzsumme, Arbeitnehmerzahl  

(1) Der Umsatz wird – vorbehaltlich der Fälle des Absatzes 2 – nach den 

für die Ermittlung der Buchführungspflicht gewerblicher Unternehmer in  

§ 141 Abs. 1 Nr. 1 AO genannten Grundsätzen bestimmt.  
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Bei einer umsatzsteuerlichen Organschaft wird für den gesamten Organ-

kreis der umsatzsteuerrechtliche Umsatz der Organträgerin zu Grunde 

gelegt. 

(2) Als Umsatz gilt für 

a) Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute die Summe der Pos-

ten 1-5 der Erträge des Formblattes 2 beziehungsweise der Posten 1, 3, 

4, 5, 7 des Formblattes 3 der Verordnung über die Rechnungslegung der 

Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute vom 11.12.1998 (BGBl. 

I, S. 3658) in der jeweils geltenden Fassung; 

b) Versicherungsunternehmen die Summe der Posten 1 - 3 des Formblat-

tes 2 Abschnitt I beziehungsweise der Posten 1, 3, 5 des Formblattes 3 

Abschnitt I der Verordnung über die Rechnungslegung von Versiche-

rungsunternehmen vom 8.11.1994 (BGBl. I, S. 3378) in der jeweils gel-

tenden Fassung.  

(3) Die Bilanzsumme wird nach § 266 HGB und die Zahl der Arbeitnehmer 

nach § 267 Abs. 5 HGB ermittelt. 

 

§ 11 Handelsregistereintragung  

(1) Soweit die Beitragsordnung Rechtsfolgen an die Eintragung im Han-

delsregister knüpft, ist dieses Kriterium erfüllt, wenn der IHK-Zugehörige 

zu irgendeinem Zeitpunkt des Geschäftsjahres im Register eingetragen 

ist. Dieses Kriterium ist ebenfalls erfüllt, wenn der IHK-Zugehörige in ei-

nem Register eines anderen Staates eingetragen ist, soweit dieses  

Register eine dem deutschen Handelsregister vergleichbare Funktion hat. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, soweit die Beitragsordnung Rechtsfolgen da-

ran knüpft, dass der Gewerbebetrieb des IHK-Zugehörigen nach Art oder 

Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 

erfordert. 

 



6. Beitragsordnung der IHK Region Stuttgart 

103 
 

 

§ 12 Besondere Regelungen für gemischtgewerbliche Betriebe  

(1) Die IHK erhebt von IHK-Zugehörigen, die in der Handwerksrolle oder 

in dem Verzeichnis nach § 19 der Handwerksordnung eingetragen sind 

(gemischtgewerbliche Betriebe) den Beitrag für den Betriebsteil, der we-

der handwerklich (Anlage A und Anlage B Abschnitt 1 der HwO) noch 

handwerksähnlich (Anlage B Abschnitt 2 der HwO) ist, sofern der Gewer-

bebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise einge-

richteten Geschäftsbetrieb erfordert und mit dem weder handwerklichen 

noch handwerksähnlichen Betriebsteil einen Umsatz von mehr als 

130.000 Euro erzielt hat. 

(2) Nur der Gewerbeertrag, der auf den Betriebsteil entfällt, der weder 

handwerklich noch handwerksähnlich ist, wird der Umlagebemessung 

und, soweit der Gewerbeertrag für die Bemessung des Grundbeitrags 

oder die Beitragsfreistellung (§ 5) herangezogen wird, auch dabei zu-

grunde gelegt. Satz 1 gilt entsprechend für die Bemessungsgrundlage 

Gewinn aus Gewerbebetrieb und für den Umsatz, die Bilanzsumme oder 

die Arbeitnehmerzahl, wenn diese für die Bemessung des Grundbeitrags 

oder die Beitragsfreistellung nach § 5 herangezogen werden. 

(3) Im Rahmen der nach dieser Vorschrift vorzunehmenden Zuordnungen 

findet § 8 Abs. 2 keine Anwendung. 

 

§ 13 Besondere Regelungen für Inhaber von Apotheken, Angehörige 
von freien Berufen und der Land- und Forstwirtschaft 

(1) Inhaber einer Apotheke werden mit einem Viertel ihres Gewerbeertra-

ges zur Umlage veranlagt. Satz 1 gilt entsprechend, soweit der Gewerbe-

ertrag für die Bemessung des Grundbeitrags oder die Beitragsfreistellung 

herangezogen wird. 
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(2) Absatz 1 findet auch Anwendung auf IHK-Zugehörige, die oder deren 

sämtliche Gesellschafter vorwiegend einen freien Beruf ausüben oder 

Land- und Forstwirtschaft auf einem im Bezirk der Industrie- und Handels-

kammer belegenen Grundstück oder als Betrieb der Binnenfischerei 

Fischfang in einem im Bezirk der Industrie- und Handelskammer belege-

nen Gewässer betreiben und Beiträge an eine oder mehrere andere Kam-

mern entrichten, mit der Maßgabe, dass statt eines Viertels ein Zehntel 

der dort genannten Bemessungsgrundlage bei der Veranlagung zu 

Grunde gelegt wird. 

Die IHK-Zugehörigen haben das Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Herabsetzung der Bemessungsgrundlage nachzuweisen. 

 

§ 14 Besondere Regelung für Komplementärgesellschaften  

(1) IHK-Zugehörigen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, deren 

gewerbliche Tätigkeit sich in der Funktion eines persönlich haftenden Ge-

sellschafters in nicht mehr als einer Personengesellschaft erschöpft, kann 

in der jährlichen Wirtschaftssatzung ein ermäßigter Grundbeitrag einge-

räumt werden, sofern beide Gesellschaften dieser IHK zugehören. 

(2) Die Wirtschaftssatzung kann vorsehen, dass die Ermäßigung des 

Grundbeitrags nur auf Antrag gewährt wird. 

 

§ 15 Beitragsveranlagung  

(1) Die Beitragsveranlagung erfolgt durch Beitragsbescheid. Erfolgt der 

Beitragsbescheid elektronisch, so ist er auf einem sicheren Übertra-

gungsweg zu übersenden. Erfolgt der Beitragsbescheid schriftlich, so ist 

er in einem verschlossenen Umschlag zu übersenden. Eine elektronische 

Übersendung ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Mitgliedsunter-

nehmens möglich. 
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(2) Im Beitragsbescheid ist auf die für die Beitragserhebung maßgebli-

chen Rechtsvorschriften hinzuweisen; die Bemessungsgrundlage und 

das Bemessungsjahr sind anzugeben. Ferner ist eine angemessene Zah-

lungsfrist zu bestimmen, gerechnet vom Zeitpunkt des Zugangs. Der Be-

scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) Sofern der Gewerbeertrag oder der Zerlegungsanteil für das  

Bemessungsjahr noch nicht vorliegt, kann der IHK-Zugehörige aufgrund 

des letzten vorliegenden Gewerbeertrages oder – soweit ein solcher nicht  

vorliegt – aufgrund einer Schätzung in entsprechender Anwendung des  

§ 162 AO vorläufig veranlagt werden. Satz 1 findet entsprechende  

Anwendung auf den Gewinn aus Gewerbebetrieb und auf den Umsatz,  

die Bilanzsumme und die Arbeitnehmerzahl, soweit diese für die Veran-

lagung von Bedeutung sind. 

(4) Ändert sich die Bemessungsgrundlage nach Erteilung des Beitrags-

bescheides, so erlässt die Kammer einen berichtigten Bescheid. Zu viel 

gezahlte Beiträge werden erstattet, zu wenig erhobene Beiträge werden 

nachgefordert. Von einer Nachforderung kann abgesehen werden, wenn 

die Kosten der Nachforderung in einem Missverhältnis zu dem zu  

fordernden Beitrag stehen. 

(5) Der IHK-Zugehörige ist verpflichtet, der IHK Auskunft über die zur 

Festsetzung des Beitrages erforderlichen Grundlagen zu geben; die IHK 

ist berechtigt, die sich hierauf beziehenden Geschäftsunterlagen einzu-

sehen. Werden von dem IHK-Zugehörigen Angaben, die zur Fest- 

stellung seiner Beitragspflicht oder zur Beitragsfestsetzung erforderlich 

sind, nicht gemacht, kann die IHK die Beitragsbemessungsgrundlagen 

entsprechend § 162 AO schätzen; dabei sind alle Umstände zu berück-

sichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung sind. 

(6) Die Beitragsfestsetzung kann vorläufig erfolgen, wenn die Rechtmä-

ßigkeit von Satzungsrecht mit Auswirkung auf Grundbeitrag und/oder 

Umlage Vorfrage in einem oder Gegenstand eines verwaltungsgerichtli-

chen Verfahrens ist. Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind 
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anzugeben. Im Übrigen sind die Bestimmungen des § 165 Abs. 2 der Ab-

gabenordnung sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 16 Vorauszahlungen  

Für die Fälle des § 15 Abs. 3 kann die Wirtschaftssatzung regeln, dass 

die IHK-Zugehörigen Vorauszahlungen auf ihre Beitragsschuld zu ent-

richten haben. Die Vorauszahlung ist auf der Grundlage der §§ 6 und 7 

nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen. Die Erhebung erfolgt 

durch Vorauszahlungsbescheid. §§ 15 und 17 gelten entsprechend. 

 

§ 17 Fälligkeit des Beitragsanspruches 

Der Beitrag wird fällig mit Zugang des Beitragsbescheides; er ist innerhalb 

der gesetzten Zahlungsfrist zu entrichten. 

 

§ 18 Mahnung und Beitreibung  

(1) Beiträge, die nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht beglichen sind, wer-

den mit Festsetzung einer neuen Zahlungsfrist angemahnt. Die Erhebung 

einer Mahngebühr (Beitreibungsgebühr, Auslagen) richtet sich nach der 

Gebührenordnung der IHK. 

(2) In der Mahnung ist der Beitragspflichtige darauf hinzuweisen, dass im 

Falle der Nichtzahlung innerhalb der Mahnfrist die Beitreibung der ge-

schuldeten Beträge eingeleitet werden kann. 

(3) Die Einziehung und Beitreibung ausstehender Beiträge richtet sich 

nach § 3 Abs. 8 IHKG in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz 

und dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz in den jeweils gelten-

den Fassungen. 
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§ 19 Stundung; Erlass; Niederschlagung  

(1) Beiträge können auf Antrag gestundet werden, wenn die Einziehung 

bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Beitragspflichtigen bedeuten 

würde und der Beitragsanspruch durch die Stundung nicht gefährdet  

erscheint. 

(2) Beiträge können auf Antrag im Falle einer unbilligen Härte ganz oder 

teilweise erlassen werden. Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung 

aller IHK-Zugehörigen ist an den Begriff der unbilligen Härte ein strenger 

Maßstab anzulegen.  

(3) Beiträge können niedergeschlagen werden, wenn ihre Beitreibung  

keinen Erfolg verspricht oder wenn die Kosten der Beitreibung in einem 

Missverhältnis zur Beitragsschuld stehen. 

(4) Von der Beitragsfestsetzung kann in entsprechender Anwendung von 

§ 156 Abs. 2 AO abgesehen werden, wenn bereits vorher feststeht, dass 

die Beitreibung keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Festsetzung 

und der Beitreibung in einem Missverhältnis zur Beitragshöhe stehen. 

 

§ 20 Verjährung  

Für die Verjährung der Beitragsansprüche gelten die Vorschriften der 

Abgabenordnung über die Verjährung der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen entsprechend. 

 

§ 21 Rechtsbehelfe  

(1) Gegen den Beitragsbescheid ist der Widerspruch nach den Bestim-

mungen der Verwaltungsgerichtsordnung gegeben. Über den Wider-

spruch entscheidet die IHK. 

(2) Gegen den Beitragsbescheid in Gestalt des Widerspruchsbescheids 

kann innerhalb eines Monats nach Zustellung vor dem zuständigen 
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Verwaltungsgericht Klage erhoben werden. Die Klage ist gegen die IHK 

zu richten. 

(3) Rechtsbehelfe gegen Beitragsbescheide haben keine aufschiebende 

Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO). 

 

§ 22 Inkrafttreten  

Die Beitragsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die bisher geltende Beitragsordnung außer Kraft. § 5 Abs. 

2 ist nur auf IHK-Zugehörige anzuwenden, deren Gewerbeanzeige nach 

dem 31.12.2003 erfolgte. Für die Festsetzung/Berichtigung von Beiträgen 

aus Haushaltsjahren vor dem 01.01.2008 gilt die Beitragsordnung in der 

vor dem 01.01.2008 geltenden Fassung.
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Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer Region  
Stuttgart 

vom 18. Dezember 1980, zuletzt geändert am 13. Dezember 2013 

 

§ 1 Gebühren, Auslagen, Vorschüsse 

(1) Für die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und Einrichtungen 

oder für besondere Tätigkeiten erhebt die IHK, soweit nicht besondere 

gesetzliche Bestimmungen bestehen, Gebühren nach dem Gebührenta-

rif; der Gebührentarif ist Bestandteil der Gebührenordnung. 

(2) Die IHK kann von demjenigen, der eine besondere öffentlich- 

rechtliche Verwaltungstätigkeit (Amtshandlung der IHK) in Anspruch 

nimmt – unabhängig davon, ob dafür eine Gebühr im Gebührentarif vor-

gesehen ist – Auslagen ersetzt verlangen, die den üblicherweise von der 

IHK zu tragenden Aufwand überschreiten. 

(3) Für Gebühren und Auslagen kann die IHK einen angemessenen Vor-

schuss verlangen. 

 

§ 2 Bemessung der Gebühren 

(1) Gebühren sind als feste Sätze oder Rahmensätze zu bestimmen. 

(2) Sind für eine Tätigkeit Rahmensätze bestimmt, so ist die Gebühr nach 

Verwaltungsaufwand und wirtschaftlichem Wert für den Gebührenschuld-

ner zu bemessen. 

(3) In besonderen Fällen, insbesondere wenn die beantragte Tätigkeit 

vom Gebührenschuldner nicht voll in Anspruch genommen wird, kann die 

Gebühr ermäßigt werden, wenn dies der Billigkeit oder dem öffentlichen 

Interesse entspricht. 
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§ 3 Kostenschuldner 

(1) Kostenschuldner sind Gebührenschuldner und Auslagenschuldner 

gleichermaßen. Gebührenschuldner ist, wer besondere Anlagen und Ein-

richtungen der IHK benutzt oder gebührenpflichtige Tätigkeiten beantragt 

hat. Auslagenschuldner ist, wer besondere Verwaltungstätigkeiten in An-

spruch nimmt. 

(2) Schulden mehrere Schuldner eine Gebühr gemeinsam, so kann die 

IHK jeden Schuldner für den gesamten Betrag in Anspruch nehmen. 

(3) Dem Kostenschuldner ist gleichgestellt, wer sich gegenüber der IHK 

verpflichtet, die Gebühr zu zahlen. 

(4) Für Auslagen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

 

§ 4 Entstehung des Anspruchs 

(1) Der Anspruch auf Gebühren entsteht bei antragsgebundenen Tätig-

keiten mit Eingang des Antrags, sonst mit der Benutzung der Anlage oder 

Einrichtung oder der Durchführung der Tätigkeit. 

(2) Der Anspruch auf Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwen-

dung des zu erstattenden Betrages.  

(3) Gebühren und Auslagen sind innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist zu 

entrichten. 

 

§ 5 Fälligkeit 

Gebühren und Auslagen werden mit ihrer Bekanntgabe an den Kosten-

schuldner fällig. 
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§ 6 Mahnung und Beitreibung 

(1) Gebühren und Auslagen, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist 

entrichtet worden sind, sind mit einer neuen Zahlungsfrist anzumahnen. 

(2) In der Mahnung ist der Kostenschuldner auf die Folgen der Nichtzah-

lung innerhalb der neuen Frist hinzuweisen. 

(3) Für die Beitreibung von Gebühren und Auslagen gelten die Vorschrif-

ten der Beitragsordnung entsprechend. 

 

§ 7 Stundung, Erlass, Niederschlagung 

(1) Gebühren und Auslagen können auf Antrag gestundet werden, wenn 

ihre Zahlung mit erheblichen Härten für den Gebührenpflichtigen verbun-

den ist und der Gebührenanspruch durch die Stundung nicht gefährdet 

wird. 

(2) Gebühren und Auslagen können auf Antrag im Falle einer unbilligen 

Härte ganz oder teilweise erlassen werden. Im Interesse einer gleichmä-

ßigen Behandlung aller IHK-Zugehörigen ist an den Begriff der unbilligen 

Härte ein strenger Maßstab anzulegen. 

(3) Gebühren und Auslagen können niedergeschlagen werden, wenn  

ihre Beitreibung keinen Erfolg verspricht oder wenn Aufwand und Kosten 

der Beitreibung in einem Missverhältnis zur Kostenschuld stehen. 

(4) Von der Erhebung kann in entsprechender Anwendung von  

§ 156 II AO abgesehen werden, wenn bereits vorher feststeht, dass die 

Beitreibung keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Festsetzung 

und der Betreibung in einem Missverhältnis zur Höhe der Gebühren und 

Auslagen stehen. 
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§ 8 Verjährung 

Für die Verjährung der Gebühren und Auslagen gelten die Vorschriften 

der Abgabenordnung über die Steuern von Einkommen und Vermögen 

entsprechend. 

 

§ 9 Rechtsbehelfe 

(1) Gegen den Gebühren- und Auslagenbescheid kann innerhalb von  

einem Monat nach Bekanntgabe ein Widerspruch bei der IHK eingelegt 

werden. Über den Widerspruch entscheidet die IHK. 

(2) Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid kann innerhalb  

eines Monats nach Zugang vor dem zuständigen Verwaltungsgericht 

Klage erhoben werden. Die Klage ist gegen die IHK zu richten. 

(3) Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide haben keine aufschie-

bende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 

Kraft. 
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Gebührentarif der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
Stand: 01.01.2024 (Bitte beachten Sie, dass sich der Gebührentarif ändern kann. Den aktuellen Ge-
bührentarif finden Sie auf unserer Internetseite unter www.stuttgart.ihk24.de) 
 

 

A. Absatzwirtschaft Euro 

1. Fachkundeprüfung nach § 22 Waffengesetz  

1.1 Fachkundeprüfung 420,00 

2. Unterrichtung nach dem Gaststättengesetz  

2.1 in deutscher Sprache 95,00 

2.2 für Fremdsprachler 125,00 

2.3 Gleichwertigkeitsbescheinigung 30,00 

3. Sachkenntnisprüfung nach § 50 Arzneimittelgesetz  

3.1 Sachkenntnisprüfung 120,00 

4. 
Unterrichtungsverfahren für das Bewachungsgewerbe nach  
§ 34 a GewO 

 

4.1 Unterrichtung des Personals 350,00 - 550,00 

5. 
Sachkundeprüfung für das Bewachungsgewerbe nach § 34a 
GewO 

 

5.1 Sachkundeprüfung 180,00 

5.2 Wiederholung einer Teilprüfung 50 v.H. der vollen 
Gebühr 

5.3 Spezifische Sachkundeprüfung nach § 5e Abs. 2 BewachV 140,00 

 

B. Außenhandel Euro 

1. Ausstellung eines Carnets ATA / Carnets CPD  

1.1 Ausstellung eines Carnets 90,00 

2. Regulierungsgebühr  

2.1 Regulierungsgebühr für ein ausgestelltes Carnet 75,00 
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3. Ausstellen von Ursprungszeugnissen und Bescheinigungen 
von Handelsrechnungen sowie Ausstellen von sonstigen dem 
Wirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen 

 

3.1 Ausstellen von Ursprungszeugnissen und Bescheinigungen von 

Handelsrechnungen sowie Ausstellen von sonstigen dem Wirt-

schaftsverkehr dienenden Bescheinigungen außer 3.2 und 3.3, 

Original und erforderliche Durchschriften 

10,00 

3.2 EU-Bescheinigungen für ausgeübte Tätigkeiten, Original und erfor-

derliche Durchschriften 

50,00 

3.3 Langzeiterklärung IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung, Origi-

nal und erforderliche Durchschriften 

30,00 

 

C.  Berufsbildung* Euro 

1. Berufsausbildung und Umschulung  

1.1 Betreuung und Prüfung eines Ausbildungs- oder Umschulungsver-

hältnisses in einem anerkannten sowie einem aufgrund einer beson-

deren Regelung für Behinderte erlassenem 

 

 - kaufmännischen 290,00 

 - gewerblich-technischen Ausbildungsberuf 387,00 

1.2 Betreuung und Prüfung eines Ausbildungs- oder Umschulungsver-

hältnisses, bei Fortsetzung der Ausbildung oder Umschulung entwe-

der in einer aufbauenden Stufe (echte Stufenausbildung, § 5 Abs. 2 

Nr. 1 BBiG) oder nach Abschluss einer vorangegangenen Berufs-

ausbildung (unechte Stufenausbildung, § 5 Abs. 2 Nr. 4 BBiG) 

140,00 

1.3 Abschluss- oder Umschulungsprüfung nach Zulassung in besonde-

ren Fällen (§§ 43 Abs. 2, 45 Abs. 2 BBiG) 

 

1.3.1 Mit gestreckter Abschluss- oder Umschulungsprüfung  

1.3.1.1 Teil I 
- kaufmännische Ausbildungsberufe 
- gewerblich-technische Ausbildungsberufe  

 
175,00 
360,00 
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1.3.1.2 Teil II 
- kaufmännische Ausbildungsberufe 
- gewerblich-technische Ausbildungsberufe  

 
460,00 
450,00 

1.3.2 Ohne gestreckte Abschluss- oder Umschulungsprüfung 
- kaufmännische Ausbildungsberufe 
- gewerblich-technische Ausbildungsberufe  

 
460,00 
450,00 

1.3.3 Bei freiwilliger Teilnahme an einer nicht vorgeschriebenen kaufmän-
nischen oder gewerblich-technischen Zwischenprüfung beträgt die 
Gebühr 

150,00 

1.4 Gebühr bei Anmeldung zur Wiederholung einer Abschluss- oder 

Umschulungsprüfung 
50 v.H. nach 1.1, 

1.2 und 1.3 

1.5 Die Betreuungsgebühr nach 1.1 oder 1.2 entfällt, wenn das Ausbil-

dungs- oder Umschulungsverhältnis nicht angetreten oder in der 

Probezeit beendet wird. Bei Auflösung eines Ausbildungs- oder Um-

schulungsverhältnisses vor Anmeldung zur Zwischenprüfung oder 

zu Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung ermäßigt sich die Be-

treuungsgebühr auf 

50 v.H.  
nach 1.1  
und 1.2 

 

1.5.1 Wechselt der Auszubildende den Ausbildungsbetrieb nach Anmel-

dung zur Zwischenprüfung bzw. zur Abschlussprüfung Teil I, ermä-

ßigt sich die Betreuungsgebühr nach 1.1, 1.2 des Folgebetriebs auf 

50 v.H.  
nach 1.1 und 1.2 

1.6 Die Gebühr ermäßigt sich bei ordnungsgemäßem Rücktritt von ei-

ner Abschluss- oder Umschulungsprüfung, zu der nach §§ 43 Abs. 

2, 45 Abs. 2 BBiG zugelassen wurde, auf  

50 v.H.  
nach 1.3 

1.7 Gleichstellung/Begutachtung von Prüfungszeugnissen und berufli-

chen Befähigungsnachweisen 

70,00 - 210,00  

1.8 Qualifizierungsbild nach § 4 der BAVBVO  

1.8.1 Bestätigung eines Qualifizierungsbildes nach § 4 der BAVBVO 485,00 

1.8.2 Die Gebühr ermäßigt sich bei Vorlage einer Bestätigung des Qualifi-

zierungsbildes durch eine andere zuständige Stelle auf 

320,00 

1.9 Befreiung von der Ausbilderprüfung nach § 6 Abs. 3 oder 4 AEVO 35,00 

1.10 Prüfung einer Zusatzqualifikation oder deren Wiederholung 100,00 - 450,00 

1.11 Prüfung von Bildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungskonzepten 100,00 - 600,00 
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2. Fortbildung **  

2.1 Fortbildungsprüfung je Prüfungsteil 150,00 - 

1.100,00 

2.2  Die Gebühr nach 2.1 ermäßigt sich bei Wiederholung eines Prü-

fungsteils auf 

75 v.H. der  
vollen Gebühr 

2.3 Gesonderte Ablegung weiterer Prüfungsbestandteile als Ergänzung 

einer Fortbildungsprüfung, je Bestandteil oder deren Wiederholung 

100,00 - 400,00 

2.4 Schreibtechnische Prüfungen oder deren Wiederholung 
(Kurzschrift, maschinelle Texterstellung, Phonotypie- und  
Stenotypieprüfung) 

60,00 - 100,00 

2.5 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt von einem Prüfungsteil 

oder deren Wiederholung nach 2.1 und 2.2 nach Anmeldung 

150,00 

2.6 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt von einem Prüfungsteil 

nach 2.2, 2.3 oder 2.4 nach Anmeldung 

50,00 

3. Ausbilderprüfung nach Ausbildereignungsverordnung oder de-
ren Wiederholung 

240,00 

3.1 Schriftlicher Teil der Ausbilderprüfung nach Ausbildereignungsver-

ordnung oder dessen Wiederholung 

100,00 

3.2 Praktischer Teil der Ausbilderprüfung nach Ausbildereignungsver-

ordnung oder anderer Fortbildungsregelung (z.B. bei Befreiung vom 

schriftlichen Teil) oder dessen Wiederholung 

140,00 

3.3 Gebühr bei ordnungsgemäßem Rücktritt von einer Prüfung gemäß 3 

nach Anmeldung 

75,00 

 
* Gebühren enthalten keine Materialkosten. Diese werden ggfs. separat berechnet. 

** Die neuen Fortbildungsgebühren gelten für Prüfungen und Prüfungsteile, die ab dem 

01.01.2024 durchgeführt werden.  
 

D.  Verkehrsgewerbe Euro 

1. Fachkundeprüfung  

1.1 nach dem Güterkraftverkehrsgesetz 275,00 

1.2 nach dem Personenbeförderungsgesetz  
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1.2.1 für Unternehmen des Taxen- und Mietwagenverkehrs (TM) 255,00 

1.2.2 für Unternehmen des Straßenpersonenverkehrs, ausgenommen des 

Taxen- und Mietwagenverkehrs (O) 

275,00 

2. Fachkundebescheinigung nach dem Güterkraftverkehrs- / Perso-
nenbeförderungsgesetz (ohne Prüfung) 

 

2.1 Prüfung einer Vortätigkeit 275,00 

2.2 Bestätigung aufgrund eines gleichwertigen Ausbildungsabschlusses 40,00 

2.3 Umschreibung eines beschränkten Fachkundenachweises 40,00 

3. Gefahrgutfahrerschulung und Prüfung nach der Gefahrgutver-
ordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGV-
SEB)/ADR 

 

3.1 Anerkennung von Erst- und Auffrischungsschulungen  

3.1.1 für den ersten Kurs 825,00 

3.1.2 für jeden weiteren Kurs 365,00 

3.2 Wiedererteilung der Anerkennung 50 v.H. der vol-

len Gebühr 

3.3 Modifikation einer Anerkennung 80,00 - 255,00 

3.4 Prüfung der Gefahrgutfahrer 85,00 

3.5 Gebühr für die Prüfungsdurchführung bei Lehrgangsträger vor Ort  145,00 

4. Gefahrgutbeauftragtenschulung nach der Gefahrgutbeauftrag-
tenverordnung (GbV) 

 

4.1 Anerkennung eines Lehrgangs***  

4.1.1 für den ersten Lehrgangsteil 800,00 

4.1.2 für jeden weiteren Lehrgangsteil 345,00 

4.2 Wiedererteilung der Anerkennung*** 50 v.H. der vol-

len Gebühr 

4.3 Modifikation einer Anerkennung*** 80,00 - 230,00 
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5. Gefahrgutbeauftragtenprüfung nach der Gefahrgutbeauftragten-
verordnung (GbV) 

 

5.1 Prüfung der Gefahrgutbeauftragten*** 185,00 

5.2 Umschreibung eines Schulungsnachweises 55,00 

6. Erwerb der Grundqualifikation der Fahrer im Güterkraft- und 
Personenverkehr: beschleunigte Grundqualifikation  

 

6.1 Regelprüfung 130,00 

6.2 Prüfung Quereinsteiger 120,00 

6.3 Prüfung Umsteiger 120,00 

7. Erwerb der Grundqualifikation der Fahrer im Güterkraft- und 
Personenverkehr: Grundqualifikation 

 

7.1 Theoretische Prüfung  

7.1.1 Regelprüfung 215,00 

7.1.2 Prüfung Quereinsteiger 205,00 

7.1.3 Prüfung Umsteiger 170,00 

7.2 Praktische Prüfung  

7.2.1 Regelprüfung 1.400,00 

7.2.2 Prüfung Quereinsteiger 1.400,00 

7.2.3 Prüfung Umsteiger 1.150,00 

*** Die Gebühren beziehen sich auf deutschsprachige Schulungen, Prüfungen und sons-

tige Verfahren. Zusätzliche Auslagen für englischsprachige Schulungen, Prüfungen und 

sonstige Verfahren werden gemäß § 1 Abs. 2 der Gebührenordnung abgerechnet. 

 
E. Umwelt Euro 

1. Sachkundebescheinigung nach der Chemikalien-Klimaschutz-
verordnung  

 

1.1 Sachkundebescheinigung aufgrund mehrerer Teilprüfungen 175,00 - 370,00 
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F. Versicherungsgewerbe Euro 

1. Erlaubnis für Versicherungsvermittler und Berater   

1.1 Erlaubniserteilung/Versagung 330,00 

1.2 Erlaubnisverfahren nach § 34 d bzw. e GewO - ermäßigte Gebühr 

bei Statuswechsel gem. § 2 Abs. 3 Gebührenordnung 

60,00 

1.3 Erlaubnisbefreiung/Versagung der Erlaubnisbefreiung 160,00 

1.4 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 

Antrag 

20,00 - 330,00 

1.5 Überprüfung der Erlaubnis- bzw. Erlaubnisbefreiungsvoraussetzun-

gen infolge personenbezogener Veränderungen nach Erlaubnisertei-

lung oder -befreiung 

100,00 

1.6 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

1.7 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis oder Erlaubnisbefreiung 130,00 - 350,00 

1.8 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer Vermö-

gensschadenhaftpflichtversicherung – Versicherungsvermittler und 

Berater 

65,00 

2. Registrierung von Versicherungsvermittlern und Beratern  

2.1 Registrierung 50,00 

2.2 Ergänzung/Änderung Registerdaten außerhalb Gewerbeanzeige 20,00 - 55,00 

2.3 Eintragung/Veränderung der (beabsichtigten) Betätigung in anderem 

EU- oder EWR-Staat (pro Staat) und Änderungen der Registerdaten, 

soweit für die IHK eine Pflicht zur Weiterleitung der Information be-

steht 

25,00 

2.4 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 

3. Sachkundeprüfung für Versicherungsvermittler und Berater  

3.1 Sachkundeprüfung (schriftlich und mündlich) 350,00 

3.2 Sachkundeprüfung (schriftlich) 260,00  

3.3 Wiederholung mündliche Prüfung 50 v.H. der  
Gebühr  

3.4 Spezifische Sachkundeprüfung nach § 4a Abs. 2 VersVermV 280,00 
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4. Prüfung nach § 23 VersVermV 100,00 - 400,00 

5. Weiterbildungsverpflichtung  

5.1 Überprüfung der Weiterbildungsverpflichtung für jeden weiteren Mit-

arbeitenden 

55,00 

5.2 Anordnung zur Einreichung der Anlage 4 zur VersVermV 55,00 

5.3 Anordnung zur Einreichung von Einzelnachweisen 55,00 

 

G. Sachverständigenwesen Euro 

 Öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen und 

sonstigen Personen gemäß § 36 Gewerbeordnung / § 7 Gesetz 

über die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg. 

 

1. Öffentliche Bestellung und Antragsbearbeitung   

1.1 Bearbeitung eines Antrags auf öffentliche Bestellung  880,00 

1.2 Öffentliche Bestellung und Vereidigung 340,00 

2. Bearbeitung eines Antrags auf Erweiterung des Bestellungs-
tenors 

610,00 

3. Bearbeitung eines Antrags auf erneute öffentliche Bestellung 490,00 

4. Ablehnung eines Antrags, Rücknahme oder Widerruf einer 
Bestellung 

560,00 

 

H. Finanzanlagenvermittler / Honorar-Finanzanlagenbe-
rater 

Euro 

1.1 Sachkundeprüfung Finanzanlagenvermittler/ Honorar-Finanzanla-

genberater (schriftlicher und praktischer Teil) 

 

1.1.1 in einer Sparte 290,00 

1.1.2 in zwei Sparten 340,00 

1.1.3 in drei Sparten 390,00 

1.2 Sachkundeprüfung Finanzanlagenvermittler/ Honorar-Finanzanla-

genberater (schriftlicher Teil) 
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1.2.1 in einer Sparte 160,00 

1.2.2 in zwei Sparten 210,00 

1.2.3 in drei Sparten 260,00 

1.3 Spezifische Sachkundeprüfung 140,00 - 340,00 

2. Wiederholung praktische Prüfung 170,00  

3. Erlaubniserteilung nach § 34 f GewO / § 34 h GewO  

3.1 Erlaubniserteilung/-versagung 330,00 

3.2 Erweiterung/Reduzierung der bestehenden Erlaubnis gem. § 34 f 

GewO / 34 h GewO um eine oder mehrere Kategorien 

55,00 - 280,00 

3.3 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

3.4 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 - 350,00 

3.5.1 Anforderung des Prüfberichts gem. § 24 Abs. 1 FinVermV  50,00 - 100,00 

3.5.2 Prüfung jährlicher Prüfberichte gem. § 24 Abs. 1 FinVermV  55,00 

3.6 Prüfung nach § 24 Abs. 2 FinVermV 100,00 - 400,00 

3.7 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 

Antrag 

20,00 - 330,00 

3.8 Überprüfung Erlaubnisvoraussetzungen infolge personenbezoge-

ner Änderungen 

100,00 

3.9 Durchführung des Erlaubnisverfahrens nach § 34 h GewO unter 

Vorlage der bisherigen Erlaubnis nach § 34 f GewO 

60,00 

3.10 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer Ver-

mögensschadenhaftpflichtversicherung – Finanzanlagenvermittler 

65,00 

4. Registrierung von Finanzanlagenvermittlern und Honorar-Fi-
nanzanlagenberatern 

 

4.1 Registrierung 50,00 

4.2 Registrierung von beschäftigten Personen (je Person) 20,00 

4.3 Ergänzung/Änderung der Registerdaten außerhalb Gewerbean-

zeige 

20,00 - 55,00 

4.4 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 
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I. Immobiliardarlehensvermittler Euro 

1. Sachkundeprüfung   

1.1 Sachkundeprüfung (schriftlich und mündlich) 330,00 

1.2 Sachkundeprüfung nur schriftlicher Teil 185,00 

1.3 Wiederholung praktischer Prüfungsteil 50 v. H. der  
vollen Gebühr  

1.4 Spezifische Sachkundeprüfung bei Anerkennung im Ausland er-

worbener Kenntnisse 

270,00 

2. Erlaubnis   

2.1 Erlaubniserteilung/-versagung 330,00 

2.2 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

2.3 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 - 350,00 

2.4 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über 

den Antrag 

20,00 - 330,00 

2.5 Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen infolge personenbe-

zogener Änderungen 

100,00 

2.6 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer Ver-

mögensschadenhaftpflichtversicherung – Immobiliardarlehensver-

mittler 

65,00 

3. Registrierung   

3.1 Registrierung 50,00 

3.2 Registrierung von beschäftigten Personen (je Person) 20,00 

3.3 Ergänzung/Änderung der Registerdaten außerhalb Gewerbean-

zeige 

20,00 - 55,00 

3.4 Eintragung/Veränderung der (beabsichtigten) Betätigung in ande-

rem EU- oder EWR-Staat (pro Staat) und Änderungen der Regis-

terdaten, soweit für die IHK eine Pflicht zur Weiterleitung der In-

formation besteht 

25,00 

3.5 Schriftliche Auskünfte aus dem Register 20,00 
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J. Eintragung amtliches Verzeichnis präqualifizierter 
Unternehmen 

Euro 

1. Eintragung amtliches Verzeichnis  

1.1 Eintragung mit positivem Bescheid 75,00 

1.2 Keine Eintragung (negativer Bescheid) 50 v. H. der vollen 

Gebühr 

 

K.  Sonstige Gebühren Euro 

1. Ersatzausfertigung eines Prüfungsdokuments, einer Belehrungs- 

oder Anerkennungsbescheinigung sowie sonstiger Bescheinigun-

gen 

5,00 - 50,00 

2. Zurückweisung eines Rechtsbehelfs  25,00 - 250,00 

3. Zweite Anmahnung einer Gebührenschuld bis 30,00 

4. Anordnung einer nachträglichen Auflage zu einem bestehenden 

Verwaltungsakt  

120,00 - 270,00 

5. Anordnung eines Beschäftigungsverbotes 120,00 - 270,00 

6. Anordnung von Einzelauskünften / Auskunftsverlangen nach § 29 

GewO 

120,00 - 270,00 

7. Anordnung einer Ausübungsverhinderung nach § 15 Abs. 2 GewO 120,00 - 270,00 

8. Zwangsgeldfestsetzung in gewerberechtlichen Verfahren 90,00 

9. Ordnungsgemäßer Rücktritt von Sach-/Fachkundeprüfung oder Un-

terrichtung bis 14 Tage vor dem Termin oder bei Nachweis von 

Krankheit 

65,00 

 

L. Erlaubnisverfahren nach § 34 c GewO Euro 

1. Erlaubniserteilung nach § 34 c GewO   

1.1 Erlaubniserteilung/Versagung 300,00 

1.1.1 Erweiterung um eine Erlaubniskategorie - Erlaubniserteilung / Ver-

sagung 

315,00 
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1.1.2 Erweiterung um zwei Erlaubniskategorien - Erlaubniserteilung / 

Versagung 

330,00 

1.1.3 Erweiterung um drei Erlaubniskategorien - Erlaubniserteilung / Ver-

sagung 

345,00 

1.2 Erweiterung/Reduzierung der bestehenden Erlaubnis gem. § 34 c 

GewO um eine oder mehrere Kategorien 

55,00 - 330,00 

1.3 Ersatzausstellung Gewerbeerlaubnis 35,00 

1.4 Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis 130,00 - 350,00 

1.5 Verfahrensbeendigung vor abschließender Entscheidung über den 

Antrag 

20,00 - 330,00 

1.6 Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen infolge personenbezo-

gener Änderungen 

100,00 

1.7 Anforderung des Prüfberichts gem. § 16 Abs. 1 MaBV 50,00 - 100,00 

1.8 Prüfung jährlicher Prüfberichte gem. § 16 Abs. 1 MaBV 55,00 

1.9 Prüfung gem. § 16 Abs. 2 MaBV 100,00 - 400,00 

1.10 Anfordern eines neuen Nachweises über das Bestehen einer Ver-

mögensschadenhaftpflichtversicherung – Wohnimmobilienverwalter 

65,00 

2. Weiterbildungsverpflichtung  

2.1 Überprüfung der Weiterbildungsverpflichtung 55,00 

2.2 Anordnung zur Einreichung der Anlage 3 zur MaBV 55,00 

2.3 Anordnung zur Einreichung von Einzelnachweisen 55,00 

3. Immo WEG  

3.1 Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach § 26a WEG 250,00 

3.2 Wiederholung des mündlichen Prüfungsteils nach § 26a WEG 150,00 
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Anlage 1 zum Gebührentarif 
 
 
C.   Berufsbildung 
1. Berufsausbildung und Umschulung 
1.1 Betreuung und Prüfung eines Ausbildungs- oder Umschulungsverhältnisses in einem 

anerkannten sowie einem aufgrund einer besonderen Regelung für Behinderte erlasse-
nem kaufmännischen oder gewerblich-technischen Ausbildungsberuf. 

 
 

Zeitraum  Gebühren in Euro 

01.01.2022 – 31.12.2023 kaufmännisch  264,00 

01.01.2022 – 31.12.2023 gewerblich-technisch 352,00 

01.01.2024 – 31.12.2025 kaufmännisch  290,00 

01.01.2024 – 31.12.2025 gewerblich-technisch 387,00 

01.01.2026 – 31.12.2027 kaufmännisch 319,00 

01.01.2026 – 31.12.2027 gewerblich-technisch 426,00 

01.01.2028 – 31.12.2029 kaufmännisch 350,00 

01.01.2028 – 31.12.2029 gewerblich-technisch 468,00 

01.01.2030 – 31.12.2031 kaufmännisch 385,00 

01.01.2030 – 31.12.2031 gewerblich-technisch 515,00 
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9. Geschäftsordnung für die Vollversammlung der Industrie- und 
Handelskammer Region Stuttgart  

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

hat in ihrer Sitzung vom 5. Juli 2012 folgende Neufassung der „Geschäfts-

ordnung für die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer  

Region Stuttgart“ beschlossen, die zuletzt durch Beschluss der Vollver-

sammlung am 8. Oktober 2014 geändert wurde: 

 

1. Ort der Sitzung und Sitzungsräume 

Die Sitzungen der Vollversammlung finden in der Regel in einem der IHK-

Gebäude statt. Der Präsident kann im Einvernehmen mit dem Präsidium 

einen anderen Sitzungsort festlegen, bspw. auf Einladung eines Mit-

gliedsunternehmens oder aus Anlass eines Besuchs einer öffentlichen 

Einrichtung. 

Soweit eine Sitzung der Vollversammlung außerhalb eines IHK-Gebäu-

des stattfindet und dadurch die Teilnahme von Gästen nicht oder nur mit 

Einschränkungen möglich ist, soll darauf hingewiesen werden.  

 

2. Teilnahmeberechtigte 

An den Sitzungen der Vollversammlung nehmen neben den Vollver-

sammlungsmitgliedern und dem Hauptgeschäftsführer auch die stellver-

tretenden Hauptgeschäftsführer, die leitenden Geschäftsführer und die 

Geschäftsführer der IHK teil. Der Hauptgeschäftsführer kann weitere Mit-

arbeiter hinzuziehen. 

Bei der Diskussion und der Beschlussfassung über Anträge, die in Aus-

schüssen behandelt oder an Ausschüsse verwiesen wurden, soll der oder 

die Ausschussvorsitzende des betroffenen Ausschusses oder eine seiner 
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Stellvertreterinnen oder seiner Stellvertreter in der Vollversammlung die 

Position des Ausschusses darlegen. 

 

3. Öffentlichkeit für Mitglieder 

Sitzungen der Vollversammlung sind für Kammerzugehörige öffentlich. 

Teilnehmen dürfen neben Inhabern von Einzelunternehmen gesetzliche 

Vertreter und Prokuristen von Mitgliedsunternehmen. Der Präsident kann 

auch andere Unternehmensvertreter, Vertreter der Medien und sonstige 

Gäste zu den Sitzungen zulassen.  

Als Öffentlichkeit werden nur Vertreter von Unternehmen zugelassen, die 

mindestens drei Tage vor der Sitzung angemeldet worden sind.  

Auf Ort und Termin von Sitzungen der Vollversammlung ist vorab im Ma-

gazin Wirtschaft der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart hin-

zuweisen. Es soll auch darauf hingewiesen werden, für welche Tagesord-

nungspunkte die Sitzung für Mitgliedsunternehmen öffentlich bzw. ausge-

schlossen ist. Die Entscheidung trifft der Präsident auf der Grundlage von 

Ziffer 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung. 

Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, soweit Personal-, Vertrags- und 

Grundstücksangelegenheiten Beratungsgegenstand sind oder soweit 

dies aus Gründen des Datenschutzes erforderlich ist. Die Öffentlichkeit 

kann darüber hinaus für einzelne Angelegenheiten, bei denen eine nicht-

öffentliche Beratung zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der IHK 

oder einzelner Personen notwendig erscheint, ausgeschlossen werden. 

Die Entscheidung im Einzelfall trifft die Vollversammlung auf Vorschlag 

des Präsidenten. Anträge auf Zulassung oder Ausschließung der Öffent-

lichkeit werden in nicht öffentlicher Sitzung beraten.  

Das Rede- und Antragsrecht steht ausschließlich den Mitgliedern der 

Vollversammlung zu. Das Mitführen von Transparenten, Bannern oder 
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vergleichbarer Gegenstände ist nicht gestattet. Der Präsident kann eine 

Fragestunde für die Öffentlichkeit zulassen. 

Bild- und Tonaufzeichnungen sowie jede andere Form der Verbreitung 

des Sitzungsverlaufs und seiner Inhalte über technische Medien während 

der Sitzungen der Vollversammlung sind nicht gestattet. 

Der Präsident kann einzelne Zuhörer von der Teilnahme an der Sitzung 

der Vollversammlung ausschließen, wenn diese den Verlauf der Sitzung 

stören oder sich ungebührlich verhalten. Stört ein Besucher bei mehreren 

Sitzungen einen geordneten Ablauf der Vollversammlung, kann der Prä-

sident ihn dauerhaft von einer Teilnahme ausschließen. Der Präsident soll 

den Besucher zuvor auf diese Konsequenz hinweisen. 

 

4. Ablauf der Sitzung 

Der Präsident führt den Vorsitz in der Vollversammlung. Ist er verhindert, 

vertritt ihn der von ihm benannte Stellvertreter, im Falle von dessen Ver-

hinderung das jeweils älteste der anwesenden Mitglieder des Präsidiums. 

Die Reihenfolge der Tagesordnung ist einzuhalten, soweit nicht Abwei-

chendes beschlossen wird. 

Wortmeldungen sind in ihrer Reihenfolge zu berücksichtigen, wobei Wort-

meldungen zur Geschäftsordnung den Vorrang haben. Der Vorsitzende 

darf jederzeit das Wort ergreifen. 

Sofern die Zahl der Wortbeiträge die Einhaltung der vorgesehenen Sit-

zungszeit gefährdet, kann der Vorsitzende die Redezeit begrenzen. Wird 

die Redezeit überschritten, kann er das Wort entziehen. Jedes Vollver-

sammlungsmitglied kann eine Beendigung der Redezeit oder eine Verta-

gung des Tagesordnungspunkts zur ausführlicheren Diskussion beantra-

gen. 



9. Geschäftsordnung für die Vollversammlung der Industrie- und Han-
delskammer Region Stuttgart 

129 
 

Die Vollversammlungsmitglieder beachten bei ihrem Verhalten in der Voll-

versammlung und ihren Wortbeiträgen die Grundsätze eines achtungs-

vollen Umgangs miteinander. Der Vorsitzende soll Vollversammlungsmit-

glieder, die gegen diese Grundsätze verstoßen, zur Ordnung rufen. Bei 

mehrfachem grobem Verstoß kann der Vorsitzende das Vollversamm-

lungsmitglied von der weiteren Teilnahme an der Sitzung ausschließen. 

Kommt das Vollversammlungsmitglied der Aufforderung nicht nach, kann 

der Vorsitzende androhen, das Vollversammlungsmitglied für eine oder 

mehrere Sitzungen der Vollversammlung auszuschließen. Über einen 

solchen Ausschluss beschließt das Präsidium. 

 

5. Niederschrift 

Über jede Sitzung der Vollversammlung ist eine Niederschrift anzuferti-

gen, die die Namen der Anwesenden, den Gegenstand der Beratungen, 

eventuelle Anträge und Abstimmungsergebnisse wiedergibt. 

Die Mitglieder der Vollversammlung haben ein Recht auf Zusendung der 

Niederschriften (schriftlich oder per E-Mail). 
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Geschäftsordnung des Präsidiums der Industrie- und Handelskam-
mer Region Stuttgart 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

hat in ihrer Sitzung vom 5. Juli 2012 folgende „Geschäftsordnung für das 

Präsidium der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart“ beschlos-

sen: 

 

1. Einladung zur Sitzung des Präsidiums 

Der Präsident lädt zu den Sitzungen des Präsidiums ein. Über die Ter-

mine soll möglichst frühzeitig Einvernehmen erzielt werden. 

Die Einladungen mit der Tagesordnung sollen den Präsidiumsmitgliedern 

spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin mit vorbereitenden Un-

terlagen zugesandt werden. In besonderen Fällen, insbesondere bei Eil-

fällen, kann von dieser Frist abgewichen werden. 

Einladung und Versand der Unterlagen erfolgt an die ordentlichen Mitglie-

der und ihre Vertreter. Bei der Einladung macht der Präsident kenntlich, 

ob das Präsidium gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 der Satzung mit seinen ordentli-

chen Mitgliedern zusammentritt und die Einladung für die Stellvertreter 

nur für den Fall der Verhinderung des ordentlichen Mitglieds gilt oder ob 

gem. § 6 Abs. 3 Satz 3 der Satzung wegen der Wichtigkeit der Angele-

genheiten im Präsidium mit allen Mitgliedern beraten werden soll.  

Tritt das Präsidium nur mit seinen ordentlichen Mitgliedern zusammen, 

wird der Stellvertreter unverzüglich informiert, wenn er wegen Verhinde-

rung eines ordentlichen Mitglieds an der Sitzung teilnehmen soll.
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2. Häufigkeit der Sitzungen, Sitzungsverlauf 

Das Präsidium soll in der Regel mindestens viermal im Jahr tagen. Die 

Termine sollen so gelegt werden, dass das Präsidium gem. § 6 Abs. 5 die 

Tagesordnung der Sitzungen der Vollversammlung beraten und die Be-

schlussvorschläge für die Vollversammlung vorbereiten kann. Bei beson-

deren Anlässen kann der Präsident auch zu einer außerordentlichen Sit-

zung einladen.  

Der Präsident führt den Vorsitz in der Sitzung des Präsidiums. Ist er ver-

hindert, vertritt ihn der von ihm benannte Stellvertreter, im Falle von des-

sen Verhinderung sein anderer Stellvertreter, sonst das jeweils älteste der 

anwesenden ordentlichen Mitglieder des Präsidiums. 

Die Reihenfolge der Tagesordnung ist einzuhalten, soweit nicht Abwei-

chendes beschlossen wird. 

 

3. Abstimmung  

Beschlüsse des Präsidiums werden in der Regel im Rahmen einer Sit-

zung gefasst. 

Bei besonderer Eilbedürftigkeit, insbesondere in den Fällen des § 6 Abs. 

5 der IHK-Satzung, kann gem. § 6 Absatz 6 der Satzung auch eine Ab-

stimmung im schriftlichen Verfahren erfolgen. Eine Übermittlung per Fax 

ist ausreichend. In diesen Fällen werden die Unterlagen an die ordentli-

chen Mitglieder und ihre Stellvertreter versandt.  

Sofern sich sowohl das ordentliche Mitglied, als auch sein Stellvertreter 

an einer Abstimmung beteiligen, ist bei Widersprüchen die Stimme des 

ordentlichen Mitglieds entscheidend. Die Stimmen von ordentlichem Mit-

glied und Stellvertreter zählen nur einmal. 
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4. Öffentlichkeit 

Das Präsidium tagt in nicht öffentlicher Sitzung.  

 

5. Vertraulichkeit 

Über Grundsatzbeschlüsse sowie Beschlüsse, die für die Arbeit der Voll-

versammlung von Bedeutung sind, wird die Vollversammlung in ihrer 

nächsten Sitzung informiert. Soweit von den Beschlüssen die hauptamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind, wird der Hauptge-

schäftsführer mit der Weitergabe der Informationen an die Betroffenen 

beauftragt. 

Beratungsinhalte und Beratungsverlauf sind vertraulich. Für die vertrauli-

che Behandlung gilt § 4 Abs. 5 der Satzung sinngemäß. 

 

6. Protokoll 

Über die Sitzungen des Präsidiums und die Beschlüsse im schriftlichen 

oder elektronischen Verfahren ist ein Protokoll anzufertigen, das der Prä-

sident unterzeichnet. Die Protokolle sind vertraulich und nicht zur Weiter-

gabe an Personen außerhalb des Präsidiums bestimmt. 
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Geschäftsordnung für Ausschüsse der Industrie- und Handelskam-
mer Region Stuttgart gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

hat in ihrer Sitzung am 17. Juni 2010 folgende Neufassung der „Ge-

schäftsordnung für Ausschüsse“ vom 2. Oktober 1979 beschlossen: 

Sie gilt, soweit keine abweichenden Regelungen von der Vollversamm-

lung getroffen werden. Die Geschäftsordnung gilt nicht für den Sachver-

ständigenausschuss und den Berufsbildungsausschuss. 

 

1. Die Ausschüsse nach § 7 Abs.1 der Satzung der IHK Region Stuttgart 

werden jeweils für die Dauer einer Wahlperiode der Vollversammlung auf 

Vorschlag des Präsidiums gebildet. 

 

2. Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich; sie finden nach Be-

darf statt. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie die sons-

tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Teilnahme an den Aus-

schusssitzungen berechtigt, soweit sie fachlich betroffen sind. Im Übrigen 

richtet sich die Teilnahmeberechtigung nach § 7 Abs. 3 der Satzung der 

IHK Region Stuttgart. Die/Der Ausschussvorsitzende kann im Einverneh-

men mit der Geschäftsführung Gäste zulassen. 

 

3. Die/Der Ausschussvorsitzende wird in der ersten Sitzung einer jeden 

Wahlperiode von den Ausschussmitgliedern aus ihrer Mitte gewählt. Im 

Übrigen können auch Stellvertreter gewählt werden. Diese Regelung gilt 

nicht für den Haushaltsausschuss und den Bauausschuss. Die/Der Vor-

sitzende des Haushaltausschusses und des Bauausschusses werden auf 

Vorschlag des Präsidiums durch die Vollversammlung gewählt. 
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4. Die Mitglieder der Ausschüsse sind auf die ehrenamtliche Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben sowie auf ihre Verpflichtung zum Stillschweigen über ver-

trauliche Mitteilungen, Tatsachen und Verhandlungen hinzuweisen. Sie 

verpflichten sich, die Compliance-Richtlinie der IHK Region Stuttgart ein-

zuhalten. Gäste sind gegebenenfalls auf das Erfordernis der vertraulichen 

Behandlung der zu ihrer Kenntnis gelangenden Vorgänge und Tatsachen 

hinzuweisen.  

 

5. Die Mitgliedschaft in einem Ausschuss ist persönlich. 

 

6. Die Einladungen zu den Ausschusssitzungen erfolgen durch die Kammer 

im Einvernehmen mit der/dem Ausschussvorsitzenden schriftlich oder per 

E-Mail und unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen. Im Falle einer be-

sonderen Eilbedürftigkeit ist die Fristwahrung nicht erforderlich. 

 

7. Der/Die sachlich zuständige Geschäftsführer/in der Kammer stellt im Ein-

vernehmen mit der/dem Ausschussvorsitzenden die Tagesordnung auf 

und bereitet die Sitzung vor. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern recht-

zeitig vor der Sitzung schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen. Sie kann in 

der Sitzung einvernehmlich ergänzt werden.  

 

8. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Einberufung von Ausschusssitzungen 

unter Angabe des Beratungsgegenstandes gegenüber dem Vorsitzenden 

des Ausschusses anzuregen. Verlangt mindestens ein Viertel der Mitglie-

der unter Angabe des Beratungsgegenstandes die Anberaumung einer 

Sitzung, so ist diese innerhalb einer angemessenen Frist einzuberufen. 

 

9. Beschlussfassungen erfolgen durch Handzeichen. Die Ausschüsse be-

schließen mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Gäste haben kein Stimmrecht. 
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10. Ein Verzicht auf die Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. 

 

11. Über jede Sitzung eines Ausschusses ist ein Protokoll anzufertigen, das 

die Namen der Anwesenden, den Gegenstand der Beratungen, eventu-

elle Anträge und Abstimmungsergebnisse wiedergibt. Die Mitglieder des 

Ausschusses erhalten das Protokoll nach der Sitzung. Der Ausschuss 

kann auf die Anfertigung eines Protokolls verzichten. 

 

12. Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach dem Vollversammlungsbe-

schluss in Kraft und ersetzt die bisher gültige Geschäftsordnung. 
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Compliance-Richtlinie der 
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart  

vom 08. Dezember 2016 

 

1. Vorwort/Präambel 

Die IHK Region Stuttgart vertritt in ihrem Bezirk rund 160.000 Unterneh-

men, die per Gesetz Mitglied bei der IHK sind. Sie hat die gesetzliche 

Aufgabe, Gesamtinteresse der IHK-Zugehörigen wahrzunehmen, für die 

Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und die wirtschaftlichen 

Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und aus-

gleichend zu berücksichtigen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

ersetzt die IHK zugleich staatliches Handeln durch eigenverantwortliches 

Handeln von der Wirtschaft für die Wirtschaft.  

Die „Compliance-Richtlinie“ der IHK bietet das Fundament, um das  

notwendige Vertrauen für unsere Aufgabenwahrnehmung zu schaffen. 

Ihre Aufgaben nimmt die IHK Region Stuttgart auf der Grundlage der gel-

tenden Gesetze sowie der Grundsätze von Objektivität und Unabhängig-

keit wahr. Die Einhaltung dieser Regeln ist das Fundament für eine er-

folgreiche Arbeit. Präsidium und Vollversammlung haben  

beschlossen, diese Werte in einer Compliance-Richtlinie festzuschreiben 

und allen Beschäftigten sowie ehrenamtlich für die IHK engagierten Per-

sonen in ihrer gemeinsamen Verantwortung für die IHK als Verhaltensko-

dex an die Hand zu geben.  

 

2. Grundsätze 

Die unbedingte Beachtung von Recht und Gesetz sowie die Grundsätze 

von Objektivität und Unabhängigkeit sind oberstes Gebot der IHK. 
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Das Bekenntnis zu diesen Grundsätzen folgt aus dem Bewusstsein der 

besonderen Verantwortung, die der IHK als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts an der Schnittstelle zwischen der Ausübung von Staatsgewalt und 

Interessenvertretung zukommt. Alle Beschäftigten sind bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben für die Einhaltung dieser Grundsätze  

verantwortlich. Verstöße werden missbilligt und die notwendigen Abhilfe-

maßnahmen eingeleitet. Präsident, Hauptgeschäftsführer und die  

Führungskräfte der IHK tragen Verantwortung dafür, dass die Grundsätze 

in ihren Verantwortungsbereichen eingehalten werden. 

 

3. Verantwortung für Ansehen der IHK und ihrer 
Mitgliedsunternehmen 

Alle Beschäftigten haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Ansehen und 

Stellung der IHK und ihrer Mitgliedsunternehmen zu wahren. Sie achten 

auf die Übereinstimmung des eigenen Handelns mit den von der Vollver-

sammlung der IHK beschlossenen Positionen und Forderungen. Bei der 

Umsetzung wirtschaftspolitischer Forderungen in eigenes Verhalten 

kommt der IHK im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Vorreiterrolle zu. 

 

4. Vermeidung von Interessenskonflikten 

Alle Aufgaben und Entscheidungen erfolgen ohne Beeinflussung durch 

sachfremde Kriterien. Persönliche Interessen oder eigene Vorteile spielen 

keine Rolle. Die IHK ist parteipolitisch neutral. 

 

5. Hoheitliche Tätigkeiten 

Hoheitliche Tätigkeiten werden unter klarer Trennung von den sonstigen 

Tätigkeitsbereichen der IHK durchgeführt. 
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6. Vertretung des gesamtwirtschaftlichen Interesses 

Die IHK hat das Gesamtinteresse ihrer Mitgliedsbetriebe wahrzunehmen 

und für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken. Dabei sind 

die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Gewerbezweige, Betriebe 

sowie Betriebsgrößen abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen. 

Alle Beschäftigten haben diese Grundsätze bei der Positionierung im Na-

men der IHK gegenüber Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung und Medien 

sowie bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen zu  

beachten. Die Besetzung und Entscheidungsfindung von Gremien  

erfolgt unter besonderer Beachtung dieser Grundsätze. 

 

7. IHK als Dienstleisterin ihrer Mitglieder 

Das Serviceangebot der IHK steht allen Mitgliedern gleichermaßen zur 

Verfügung. Die IHK achtet hierbei in besonderem Maß auf die Wahrung 

der Neutralität. Werden Serviceleistungen unter Einbeziehung Dritter an-

geboten, wie zum Beispiel Veranstaltungen, darf keine überschießende 

Eigenwerbung des Dritten erfolgen. Nebentätigkeiten von Beschäftigten 

sind nur zulässig, wenn keine Interessenskonflikte zu ihrer Tätigkeit bei 

der IHK, insbesondere ihren dort ausgeübten Serviceaufgaben,  

bestehen. 

 

8. IHK als Geschäftspartnerin 

Die Vergabe von Aufträgen durch die IHK erfolgt unter Beachtung ihrer 

besonderen Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts und den 

hierfür geltenden gesetzlichen Regelungen. Bei der Vergabe von Aufträ-

gen darf keine unsachgemäße Bevorzugung von Ehrenamtsträgern, Be-

schäftigten oder deren Angehörigen erfolgen. 
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9. Verhalten gegenüber Politik, Geschäftspartnern und Dritten 

Alle Beschäftigten sind verpflichtet, ihre Aufgaben und Funktionen nur mit 

fairen Mitteln im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wahrzunehmen. Ge-

schenke und sonstige Vorteile, insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Erlass von Hoheitsakten, der gesamtwirtschaftlichen Interessenvertre-

tung sowie der Vermittlung, Vergabe, Abwicklung und Bezahlung von Auf-

trägen dürfen weder gewährt noch angenommen werden. Sponsoringbei-

träge für Maßnahmen der IHK bedürfen der besonderen Prüfung durch 

die Hauptgeschäftsführung. 

Die IHK verhält sich wettbewerbsneutral. Die Wahrnehmung von  

Aufgaben der IHK darf nicht zur Erwirkung von wirtschaftlichen Vorteilen 

für private oder persönliche Zwecke eingesetzt werden. Bei der Vergabe 

von Zuwendungen sind die Grundsätze uneigennützigen Handelns zu be-

achten. 

 

10. Finanzen 

Die IHK ist Treuhänderin der Mittel ihrer Mitglieder. Mittel werden nur im 

Rahmen der Aufgabenstellung und im Interesse der Gesamtwirtschaft 

eingesetzt. Hierbei werden die Grundsätze sparsamen und transparenten 

Mitteleinsatzes eingehalten, über den die IHK jährlich im Rahmen einer 

doppischen Haushaltsführung Rechnung legt. Die IHK verfolgt  

keine eigenen wirtschaftlichen Interessen. Die Festlegung von Gebühren 

(Hoheitsakte) und Entgelten folgt grundsätzlich dem Prinzip der Kosten-

deckung unter Beachtung des gesetzlichen Auftrags der IHK. Die Kon-

trolle und Überwachung der Finanzen erfolgt durch die Vollversammlung. 
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11. Vertraulichkeit 

Die IHK bekennt sich im Rahmen der Gesetze zur Vertraulichkeit aller 

Informationen und bei ihr vorhandener Daten. Sie nimmt diese unter  

besonderer Beachtung des Steuergeheimnisses, des Datenschutzes, der 

Geschäftsgeheimnisse und sonstigen betrieblichen Belange wahr. Bei 

der elektronischen Datenverarbeitung gewährleistet sie einen dem Stand 

der Technik entsprechenden Schutz vor unberechtigten Zugriffen. Sie 

stellt sicher, dass keine Informationen unbefugt in die Öffentlichkeit und 

Medien gelangen. 

 

12. Wettbewerb 

Die IHK bekennt sich zu den Regeln eines fairen Wettbewerbs. Dies gilt 

für die eigene Teilnahme am Wettbewerb gleichermaßen wie für die 

Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabenstellung als Hüterin des 

Wettbewerbs unter ihren Mitgliedsunternehmen. Eigene wirtschaftliche 

Betätigungen der IHK erfolgen nur im Interesse ihrer Mitglieder. Die IHK 

setzt sich insbesondere durch die bei ihr eingerichteten Schlichtungsstel-

len bei der Wahrung des Wettbewerbs für kooperative Lösungen ein. 

 

13. Verhalten gegenüber Mitarbeitern 

Die IHK respektiert und schützt die Würde ihrer Beschäftigten. Diskrimi-

nierungen und Belästigungen werden sanktioniert. Die Führungskräfte 

nehmen ihre Vorbildfunktion wahr. Sie fördern im gegenseitigen  

Vertrauen Eigeninitiative und Verantwortlichkeit ihrer Beschäftigten.  

Die Fort- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten sind für die IHK selbstver-

ständlich. 
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14. Ehrenamtsträger 

Alle für die IHK ehrenamtlich tätigen Personen bekennen sich zu den in 

dieser Richtlinie verankerten Werten. Sie achten bei der Wahrnehmung 

ihres Amtes auf Ansehen und Stellung der IHK. Die Ausübung ihrer Funk-

tionen erfolgt in Übereinstimmung mit den von  

der IHK-Vollversammlung beschlossenen Positionen und Forderungen. 

Die Neutralität der IHK wird gewahrt. Eigennützige Interessen, insbeson-

dere eigenwirtschaftliche Interessen, werden nicht verfolgt. Unfaire Mittel, 

wie Geschenke oder sonstige Vorteile, zur Erreichung von Zielen werden 

nicht eingesetzt und im Zusammenhang mit der für die IHK  

ausgeübten Funktion nicht angenommen. Die Vertraulichkeit über im  

Zusammenhang mit der Funktionsausübung erhaltenen Informationen 

wird im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sowie Stillschweigensver-

pflichtungen eingehalten. 

 

15. Information, Meldung und Überwachung 

Beschäftigte wie ehrenamtlich für die IHK tätige Personen werden über 

die Regelungen dieser Compliance-Richtlinie informiert und hierauf  

verpflichtet. Die Beschäftigten werden regelmäßig über die aktuellen The-

men im Zusammenhang mit dieser Compliance-Richtlinie geschult.  

Alle Beschäftigten und für die IHK ehrenamtlich tätigen Personen haben 

das Recht, Verstöße gegen diese Compliance-Richtlinie anzuzeigen. 

Dies kann gegenüber dem Vorgesetzten oder jedem Mitglied der  

Geschäftsführung geschehen. Für Beschäftigte und Ehrenamtsträger 

werden darüber hinaus besondere Beauftragte benannt, die Hinweise auf 

Verstöße entgegennehmen. Verstöße werden untersucht und, soweit er-

forderlich, Abhilfemaßnahmen ergriffen. Die IHK berichtet dazu einmal im 

Jahr der Vollversammlung. 
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Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart 
Postfach 10 24 44, 70020 Stuttgart 
Telefon 0711 2005-0, Telefax -1354 
www.stuttgart.ihk.de 
info@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Böblingen 
Steinbeisstraße 11, 71034 Böblingen 
Telefon 07031 6201-0, Telefax -8260 
info.bb@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen 
Fabrikstraße 1, 73728 Esslingen 
Postfach 10 03 47, 73703 Esslingen 
Telefon 0711 39007-0, Telefax -8330 
info.esnt@stuttgart.ihk.de 

Geschäftsstelle Nürtingen 
Mühlstraße 4, 72622 Nürtingen 
Postfach 14 20, 72604 Nürtingen 
Telefon 07022 3008-0, Telefax -8630 
 
 
Bezirkskammer Göppingen 
Jahnstraße 36, 73037 Göppingen 
Postfach 6 23, 73006 Göppingen 
Telefon 07161 6715-0, Telefax -8484 
info.gp@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Ludwigsburg 
Kurfürstenstraße 4, 71636 Ludwigsburg 
Postfach 6 09, 71606 Ludwigsburg 
Telefon 07141 122-0, Telefax -1035 
info.lb@stuttgart.ihk.de 
 
 
Bezirkskammer Rems-Murr 
Kappelbergstraße 1, 71332 Waiblingen 
Telefon 07151 95969-0, Telefax -8726 
info.wn@stuttgart.ihk.de 


